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A. Einleitung
Biologische Vielfalt – Schwindendes Netz des Lebens

Die biologische Vielfalt – oder auch „Biodiversität“ – umfasst die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten einschließ-
lich der innerartlichen Vielfalt sowie die Vielfalt an Formen von Lebensgemeinschaften und Biotopen (§ 7 Ab-
satz 1 Nummer 1 BNatSchG). Auch das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (kurz CBD) stellt neben 
der Artenvielfalt und der genetischen Vielfalt innerhalb einzelner Arten auf die Vielfalt der Ökosysteme ab. 
Die Komponenten der biologischen Vielfalt sind eng miteinander verknüpft und beeinflussen sich gegenseitig. 
Biologische Vielfalt ist eine wesentliche Voraussetzung für die Stabilität und Entwicklungsfähigkeit (Resilienz) 
von Ökosystemen und Artengemeinschaften. Nur bei einer standortangepassten Artenvielfalt und einer großen 
genetischen Bandbreite innerhalb einer Art und vielfältigen Ökosystemen ist die Natur in der Lage, sich an sich 
verändernde Lebensbedingungen anzupassen. Besonders vor dem Hintergrund des voranschreitenden Klimawan-
dels ist es wichtig, dieses Anpassungspotenzial zu erhalten und wiederherzustellen. 
Tiere, Pflanzen, Pilze und Mikroorganismen haben wichtige Funktionen im Ökosystem1, 2. Das Aussterben einer 
Art ist unumkehrbar und schafft unkalkulierbare Risiken. Sterben Arten aus, können Ökosysteme langfristig ge-
stört werden, denn durch die komplexen Beziehungsgefüge kann sich der Verlust einer Art auf andere Arten 
auswirken und damit die gesamte Zusammensetzung und Funktionen der Ökosysteme gefährden. 
Seit Jahrtausenden beeinflussen menschliche Aktivitäten die biologische Vielfalt in zunehmenden Maße und seit 
einigen Jahrzehnten werden die negativen Folgen aber immer sichtbarer. Die Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten 
(Säugetiere, Vögel, Insekten, Fische, Amphibien, Pflanzen) und auch Lebensräumen hat in den letzten Jahren 
abgenommen. Dies gilt insbesondere für – regional unterschiedlich – erhebliche Teile der Agrarlandschaft, was 
in Kontrast dazu steht, dass in der Vergangenheit durch die Landwirtschaft artenreiche Kulturlandschaften und 
damit z. B. zahlreiche Agrarökosysteme des Offenlandes entstanden, die sich ohne den anthropogenen Einfluss 
nicht entwickelt hätten. Weltweit ist derzeit das Artensterben mindestens zehn- bis einhundertmal höher als im 
Durchschnitt der letzten zehn Millionen Jahre. Ursache ist, dass die Natur schon seit vielen Jahren in vielen Re-
gionen über ihre Leistungsfähigkeit hinaus genutzt wird. Folge ist, dass sechs der neun planetaren Belastungs-
grenzen bereits überschritten worden sind3, womit die Widerstandsfähigkeit von Arten und Lebensräumen ge-
schwächt wird (IPBES 2019). In seinem „Globalen Zustandsbericht zur Biodiversität“ vom Mai 2019 warnt der 
Weltbiodiversitätsrat (IPBES)4, dass in den nächsten Jahrzehnten der weitere Verlust von bis zu einer Million 
Arten droht. Schon heute beträgt die weltweite Waldfläche nur 68 Prozent im Vergleich zum vorindustriellen 
Zeitalter. 75 Prozent der Landoberfläche und 66 Prozent der Meeresfläche sind durch menschlichen Einfluss ver-
ändert. Über 85 Prozent der Feuchtgebiete sind in den letzten 300 Jahren verloren gegangen5. Zudem hat sich 
auch der Zustand der verbliebenen natürlichen und halb-natürlichen Lebensräumen verschlechtert6. 
Trotz erheblicher Anstrengungen und wichtiger Erfolge beim Schutz einzelner Arten und Lebensräume in den 
letzten Jahren, konnten wir nicht verhindern, dass auch in Deutschland die biologische Vielfalt immer weiter unter 
Druck gerät und sich der Zustand vieler Arten und Lebensräume verschlechtert: 
⎯ 29 Prozent der ca. 36.000 bewerteten Arten und Unterarten in Deutschland sind bestandsgefährdet, bereits 

ausgestorben oder verschollen. Etwa 32 Prozent der Pflanzen, 23 Prozent der Pilze und Flechten sowie 
37 Prozent der Wirbeltiere und 32 Prozent der wirbellosen Tiere sind bestandsgefährdet, bereits ausgestor-
ben oder verschollen7, 8. 

⎯ Viele Arten der Agrarlandschaft erleiden erhebliche Bestandsrückgänge. Von den Vögeln des Offenlands 
gelten beispielsweise 70 Prozent als gefährdet, weitere 13 Prozent werden in der Vorwarnliste geführt. 

⎯ Die Krefelder Insektenstudie hat 2017 einen Rückgang der Gesamtbiomasse an Fluginsekten in 

1 Siehe Rote Listen unter https://www.rote-liste-zentrum.de 
2 (Ludwig & Schnittler 1996; Binot et al. 1998; Haupt et al. 2009; Ludwig & Matzke-Hajek 2011; Binot-Hafke et al. 2011; Becker et al. 

2013; Gruttke et al. 2016; Matzke-Hajek et al. 2016; Metzing et al. 2018 und Ries et al. 2021 
3 (Richardson et al. 2023) 
4 Siehe Bericht unter https://www.de-ipbes.de/de/Globales-IPBES-Assessment-zu-Biodiversitat-und-Okosystemleistungen-1934.html 
5 IPBES 2019 
6 Felipe-Lucia et al. 2020; Schils et al. 2022; Wirth et al. 2024 
7 Siehe Rote Listen unter https://www.rote-liste-zentrum.de 
8 Haupt et al. 2009; Ludwig & Matzke-Hajek 2011; Binot-Hafke et al. 2011; Becker et al. 2013; Gruttke et al. 2016; Matzke-Hajek et al. 

2016; Metzing et al. 2018 ; Meinig et al. 2020, Ries et al. 2021; Rote-Liste-Gremium Amphibien und Reptilien 2020; Freyhof et al. 
2023; Haferkorn et al. 2024; Poniatowski et al. 2024; Thiel et al. 2023. 

http://www.rote-liste-zentrum.de/
http://www.rote-liste-zentrum.de/
https://www.de-ipbes.de/de/Globales-IPBES-Assessment-zu-Biodiversitat-und-Okosystemleistungen-1934.html
https://www.de-ipbes.de/de/Globales-IPBES-Assessment-zu-Biodiversitat-und-Okosystemleistungen-1934.html
https://www.rote-liste-zentrum.de/
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Schutzgebieten von rund drei Viertel seit 1989 nachgewiesen9, ein Befund, der durch weitere Studien in 
anderen Bereichen und anderen EU-Mitgliedstaaten bestätigt worden ist10. Van Klink et al. (2024)11 und 
andere Studien zeigten zudem, dass sich nicht nur seltene Arten im Rückgang befinden, sondern auch Arten, 
die durchaus häufig sind. 

⎯ Bei den Schmetterlingen, Käfern und Libellen sind ein Viertel bis ein Drittel der Arten in Deutschland be-
standsgefährdet oder ausgestorben. Insgesamt sind fast 34 Prozent der knapp 

⎯ 14.000 in den Roten Listen bewerteten Insektenarten bestandsgefährdet oder ausgestorben. Im Zeitraum 
1980 - 2011 haben die Bestände der Wildbienen um ca. 42 Prozent abgenommen. 

⎯ Bei vielen Lebensräumen sieht es ähnlich aus. Fast 70 Prozent (bezogen auf die Anzahl) der in Deutschland 
vorkommenden FFH-Lebensraumtypen weisen einen unzureichenden oder schlechten Zustand auf, vor allem 
die landwirtschaftlich genutzten Grünland-Flächen, aber auch Binnengewässer und Moore12, 13. 

⎯ Die Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands 2017 hat gezeigt, dass knapp zwei Drittel der in 
Deutschland vorkommenden Biotoptypen weiterhin eine, wenn auch unterschiedlich hohe, Gefährdung auf-
weisen14. 

Seit Jahrzehnten ergreifen wir aber auch Maßnahmen zum Schutz von Umwelt und Natur. Neben seinerzeit bereits 
bestehenden Schutzkonzepten hat vor ca. 30 Jahren die Etablierung des Europäischen Netzes Natura 2000 aus 
FFH- und Vogelschutzgebieten sowie seinen Artenschutzvorgaben einen Meilenstein für den Naturschutz in Eu-
ropa gesetzt. So konnte zum Beispiel erreicht werden, dass 15,5 Prozent der Landfläche als Natura 2000-Gebiete 
vergleichsweise wirksam geschützt sind und heute als Rückzugsraum für viele gefährdete Arten dienen. Die Maß-
nahmen haben bewirkt, dass der Befund zum Zustand unserer Natur nicht noch schlechter ausfällt. Sie zeigen, 
dass Naturschutz wirkt und intakte Ökosysteme das Leben der Menschen vor Ort nachhaltig verbessern. Deutlich 
wird aber auch, dass zur Erreichung von bestehenden Zielen im Natur- und Biodiversitätsschutz weitere Maßnah-
men dringend notwendig sind. National ist die NBS 2030 dafür die handlungsleitende Strategie. Seit 2020 liegen 
mit der EU-Biodiversitätsstrategie15 für 2030, einer Schlüsselinitiative des Europäischen Grünen Deals, auf euro-
päischer Ebene Ziele zum Schutz und zur Wiederherstellung der Natur bis 2030 vor. Auf EU-Ebene wurde 2024 
zudem die Verordnung zur Wiederherstellung der Natur verabschiedet. Auch diese Maßnahmen gilt es umzuset-
zen. 

Die Biodiversitätskrise – Eine Krise auch für uns Menschen 

Die biologische Vielfalt ist das Ergebnis einer über einen Zeitraum von Millionen von Jahren laufenden Entwick-
lung und das herausragende Merkmal des Planeten Erde im Kosmos. Sie ist nicht nur ein unschätzbarer Wert an 
sich, sondern notwendige Bedingung der menschlichen Existenz. Sie versorgt uns u. a. mit Nahrung, Wasser und 
Sauerstoff. Wie selbstverständlich greifen wir täglich auf Güter und Leistungen zurück, die uns eine intakte und 
vielfältige Natur zur Verfügung stellt – sozusagen als unsere grüne Infrastruktur. Etwa 75 Prozent der globalen 
Nahrungspflanzenarten sind auf Tierbestäubung angewiesen. Ohne saubere Luft, gefiltertes Wasser und gesunde 
Böden könnten wir nicht überleben, ohne Baustoffe und viele weitere Rohstoffe aus der Natur nicht wirtschaften, 
ohne Erholung in der Natur und ohne aus der Natur gewonnene Arzneimittel wären gesundes Leben und Wohl-
befinden nicht denkbar16. 
Intakte Natur in all ihrer Vielfalt ist auch Vorbild für technische Entwicklungen, leistet natürlichen Klimaschutz 
durch die Aufnahme und Speicherung von Kohlenstoff, z. B. in Wäldern, Mooren, Böden und Meeren, kann uns 
vor Naturereignissen wie Hochwasser und Erdrutschen schützen und bietet Gewähr, auf Störungen und Beein-
trächtigungen resilient und mit einem sehr hohen Selbstheilungspotenzial zu reagieren. 

9 Hallmann et al. 2017; Jarvis et al. 2018 
10 Hochkirch et al. 202310; Staab et al. 202310; Nicholson et al. 202310; van Klink et al. 20207 
11 Van Klink et.al. 2024 
12 BMU & BfN 2020; Wirth et al. 2024 
13 Siehe Bericht unter https://www.bfn.de/publikationen/broschuere/lage-der-natur-deutschland 
14 Finck et al. 2017 
15 Siehe Strategie unter https://eur-lex.europa.eu/legal- content/DE/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX Prozent3A52020DC0380 
16 IPBES (2019), BMK (2016) (Siehe Bericht unter https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/naturschutz/biol_vielfalt/bestaeuberbe-

richt.html 

https://www.bfn.de/publikationen/broschuere/lage-der-natur-deutschland
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1590574123338&amp;uri=CELEX:52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1590574123338&amp;uri=CELEX:52020DC0380
https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/naturschutz/biol_vielfalt/bestaeuberbericht.html
https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/naturschutz/biol_vielfalt/bestaeuberbericht.html
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Mit dem Verlust der biologischen Vielfalt gehen diese Leistungen der Natur für uns Menschen unwiederbringlich 
verloren. Sie zu ersetzen, z. B. durch technische Lösungen, ist häufig gar nicht möglich und wenn, dann nur mit 
erheblichen Kosten. Durch den fortschreitenden Verlust der biologischen Vielfalt setzen wir uns der Gefahr von 
nicht tolerierbaren ökologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen aus. Die Natur und ihre Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit sowie ihren Erholungswert zu erhalten, wiederherzustellen, wertzuschätzen und nachhal-
tig zu bewirtschaften ist auf Grund ihres eigenen Wertes also nicht nur ein Selbstzweck, sondern eine Lebensver-
sicherung für uns und eine Verpflichtung gegenüber den nachfolgenden Generationen. 
Anhaltende Biodiversitätsverluste sind zusammen mit dem fortschreitenden Klimawandel und der zunehmenden 
Verschmutzung der Umwelt eine der drei existenziellen ökologischen Herausforderungen und zentrale Bedrohung 
unserer natürlichen Lebensgrundlagen und für die Versorgung der Weltbevölkerung mit gesunden Nahrungsmit-
teln und nachwachsenden Rohstoffen. Sie hängen eng miteinander zusammen, verstärken sich untereinander und 
müssen auch gemeinsam angegangen werden. 
Die Verantwortung für den dramatischen Verlust der biologischen Vielfalt weltweit tragen wir Menschen. Exper-
tinnen und Experten machen vor allem fünf direkte Treiber hierfür verantwortlich, die sich wechselseitig verstär-
ken - auch in Deutschland (IPBES 2019). Hierzu gehören Veränderungen der Land- und Meeresnutzung, z. B. 
durch die Besiedelung der Landschaft, die Nutzung von Organismen, den Klimawandel, die Umweltverschmut-
zung und die Ausbreitung und Verdrängung heimischer Tier- und Pflanzenarten durch invasive Arten sowie durch 
besonders intensive 
Bewirtschaftungsmethoden in Land- und Forstwirtschaft und der Fischerei sowie. Diesen fünf direkten Treibern 
liegen weitere indirekte zugrunde, zu denen u. a. weltweite Produktions- und Konsummuster, die Bevölkerungs-
entwicklung sowie Regierungsführung gehören. 

Natur in der Krise – Bisherige Bemühungen reichen nicht aus 

Um den weltweiten Rückgang der biologischen Vielfalt aufzuhalten, hat die Weltgemeinschaft bereits 1992 das 
UN-Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Convention on Biological Diversity, CBD) beschlossen. Die 
Erhaltung der Biodiversität durch den Schutz der Land-Ökosysteme ist auch eines der 
17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) aus der „Agenda 
2030“ der Vereinten Nationen, dass mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS) seine Umsetzung in die 
nationale Politik findet. Seit 2020 liegen mit der EU-Biodiversitätsstrategie17 für 2030, einer Schlüsselinitiative 
des Europäischen Grünen Deals, auf europäischer Ebene Ziele zum Schutz und zur Wiederherstellung der Natur 
bis 2030 vor. 
Trotz ambitionierter Zielsetzungen in den letzten Jahrzehnten ist der weltweite Trend bei der biologischen Vielfalt 
weiter abnehmend. Keines der 20 globalen Biodiversitätsziele der CBD für 2020 (sogenannte „Aichi“-Ziele) 
wurde vollständig erreicht18. Auch eine Zwischenbilanz19 zu den biodiversitätsbezogenen SDGs 6 (Ausreichend 
Wasser in bester Qualität), 14 (Leben unter Wasser schützen) und 15 (Leben an Land) aus dem Jahr 2020 belegt, 
dass die Ziele verfehlt wurden20. Gründe hierfür sind nicht nur Defizite bei der Umsetzung der globalen Verein-
barungen durch wirksame Instrumente und ausreichende Maßnahmen, sondern auch neue Belastungsfaktoren, 
wie z. B. Nutzungsintensivierungen, Klimawandel und invasive Arten. Auch globale Krisen und ihre gesellschaft-
lichen Effekte wirken zunehmend als Hindernis für die Umsetzung bestehender Maßnahmen zum Schutz der Na-
tur. Diese werden trotz ihres entscheidenden Beitrags zur Krisenvorsorge im Angesicht kurzfristiger Krisenbe-
wältigungsziele zu häufig vernachlässigt. In Summe führt dies dazu, dass trotz erfolgversprechender Entwicklun-
gen in wichtigen Bereichen der Zielpfad insgesamt verfehlt wurde. Zusammenfassend sehen wir zum einen, dass 
die Instrumente und Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität grundsätzlich wirksam sind und wir aktiv und 
durchaus erfolgreich gegen den Biodiversitätsverlust vorgehen können und auch schon vorgegangen sind. Zum 
anderen müssen wir konsequenter und zielgerichteter als bisher die erforderlichen Maßnahmen umsetzen, neue 
Risikofaktoren angehen und neue Ansätze verfolgen, wie z. B. die Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme 
und die Nutzung naturbasierter Lösungen. 

 
17 Siehe Strategie unter https://eur-lex.europa.eu/legal- content/DE/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX Prozent3A52020DC0380 
18 SCBD (2020) (Siehe Bericht unter https://www.cbd.int/gbo5) 
19 Global Policy Forum (2020) (Siehe Bericht unter https://www.2030agenda.de/sites/default/files/2030/zwischenbilanz/Agenda_2030_Zwi-

schenbilanz_online- 2.pdf) 
20 Martens et al. (2020) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1590574123338&amp;uri=CELEX:52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1590574123338&amp;uri=CELEX:52020DC0380
http://www.cbd.int/gbo5)
http://www.cbd.int/gbo5)
https://www.2030agenda.de/sites/default/files/2030/zwischenbilanz/Agenda_2030_Zwischenbilanz_online-2.pdf
https://www.2030agenda.de/sites/default/files/2030/zwischenbilanz/Agenda_2030_Zwischenbilanz_online-2.pdf
https://www.2030agenda.de/sites/default/files/2030/zwischenbilanz/Agenda_2030_Zwischenbilanz_online-2.pdf
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In Deutschland soll hierzu maßgeblich die bestehende Strategie zur Biologischen Vielfalt (NBS) beitragen. Sie 
ist die zentrale Naturschutzstrategie der Bundesregierung und wesentliches Instrument zur Umsetzung internati-
onaler Vereinbarungen zum Schutz der Biodiversität in Deutschland. Mit der NBS liegen seit 2007 Ziele der 
Bundesregierung für die Erhaltung und Verbesserung der biologischen Vielfalt sowie deren nachhaltige Nutzung 
vor. Die NBS von 2007 wurde von einer breit angelegten Naturschutz-Offensive begleitet, die als Handlungspro-
gramm zur Umsetzung der NBS beigetragen hat. Sie wurde u. a. ergänzt durch die Agrobiodiversitätsstrategie des 
BMEL, die 2024 von der Nationalen Strategie zu genetischen Ressourcen abgelöst wurde. 
Viele der Ziele der NBS 2007 waren, wie die der CBD, auf das Zieljahr 2020 ausgerichtet und sind damit im Jahr 
2020 ausgelaufen. Der letzte Rechenschaftsbericht21 aus dem Jahr 2021 und der Indikatorenbericht 202322 der 
Bundesregierung zeigen, dass die NBS von 2007 in sehr unterschiedlicher und vielfacher Weise wirksam war. Sie 
hat eine Vielzahl an Aktivitäten angestoßen und den Naturschutz in Deutschland in den letzten Jahrzehnten positiv 
vorangebracht. So ist der Flächenanteil von Naturschutzgebieten und Nationalparken in den Jahren von 2000 bis 
2020 von 3,2 Prozent auf 4,6 Prozent der Landesfläche Deutschlands gestiegen. Der ökologische Landbau fördert 
die Biodiversität auf seinen Flächen bei allerdings z. T geringerem Ertragsniveau je Hektar und damit einem 
vermehrten Flächenbedarf bei gleicher Ertragsmenge. Sein Anteil an Landwirtschaftsflächen ist bis 2023 konti-
nuierlich auf 11,2 Prozent Flächenanteil angestiegen. Der Anteil an Wäldern, die einer natürlichen Entwicklung 
überlassen wurden, hat sich ebenfalls positiv entwickelt. So ist der Anteil von 1,9 Prozent im Jahr 2013 auf 
3,1 Prozent im Jahr 2020 gestiegen, das 2007 formulierte 5 Prozent Ziel konnte jedoch noch nicht erreicht werden. 
Aber auch weitere nutzungsfreie Waldflächen ohne einen dauerhaften rechtlichen Schutzstatus können Beiträge 
zur Erhaltung der Biodiversität im Wald leisten. Nach den Ergebnissen der Bundeswaldinventur 2022 sind 6 Pro-
zent der Waldfläche unter Einbezug nicht begehbarer Waldflächen in Deutschland nutzungsfrei. Insgesamt gibt 
es somit insbesondere im Wald Anzeichen dafür, dass durch eine Umstellung auf eine naturnähere Waldbewirt-
schaftung der Anteil an wertgebenden Strukturen wie Alt- und Totholz sowie eine lebensraumtypische Artenaus-
stattung langsam zunimmt. 
Auch beim Artenschutz gibt es einige Erfolgsgeschichten zu berichten. Neben der Rückkehr bzw. Wiederausbrei-
tung größerer Säugetiere wie Wildkatze, Kegelrobbe, Wolf oder Biber hat sich auch die Bestandssituation von 
einigen Vogelarten, wie beispielsweise Schwarzstorch, Seeadler oder Steinkauz durch Artenhilfsprogramme deut-
lich erholt. Auch bei den Pflanzen steigen die Bestände von ausgewählten Arten, die auf eine extensivere Nutzung 
angewiesen sind, wie einige Orchideenarten oder die Kornblume, langsam wieder an23. 
Dennoch zeigt die Betrachtung des Indikatorensets, welches die Zielerreichung der Strategie von 2007 gemessen 
hat, dass der Großteil der Ziele der NBS bis 2020 nicht im ausreichendem Maße erreicht wurde. Trotz vielfacher 
Gegenmaßnahmen ist es bisher nicht gelungen, den Verlust der biologischen Vielfalt in Deutschland aufzuhalten. 

Die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt 2030 – Wirkungsvoll ins Handeln kommen 

Mit der Verabschiedung des „Globalen Biodiversitätsrahmens von Kunming-Montreal (engl. Kunming-Montreal 
Global Biodiversity Framework, GBF)24, dem neuen globalen Rahmen für biologische Vielfalt, liegen nach pan-
demiebedingter mehrfacher Verschiebung der 15. Vertragsstaatenkonferenz (COP 15) der CBD seit Dezember 
2022 neue globale Ziele zum Schutz, zur Wiederherstellung und zur nachhaltigen Nutzung der biologischen Viel-
falt vor25. Erstmalig ist es gelungen, sich nicht nur auf ambitionierte Ziele zu einigen, sondern auch auf Mecha-
nismen für eine wirksame Umsetzung der Ziele, Kontrolle und eine angemessene Finanzierung. Alle 196 Ver-
tragsstaaten der CBD, darunter auch Deutschland, sind nun aufgefordert, die Beschlüsse umzusetzen und ihre 
nationalen Strategien zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt anzupassen (sogenannte 
national biodiversity strategies and action plans, NBSAPs). 
Mit der Fortentwicklung der Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt zur NBS 2030, will die Bundesregie-
rung ihrer Verantwortung für die biologische Vielfalt in Deutschland und weltweit nachkommen und einen ehr-
geizigen Beitrag zur Umsetzung des GBF und der EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 leisten. Die regierenden 

21 BMUV (2021) (Siehe Bericht unter https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Naturschutz/rechenschaftsbe-
richt_2021_bf.pdf) 

22 BMUV (2023) (Siehe Bericht unter https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Naturschutz/nbs_indikatorenbe-
richt_2023_bf.pdf) 

23 BfN (2015) (Siehe Bericht unter https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-04/Artenschutzreport_Download.pdf) 
24 https://www.un.org/depts/german/umwelt/COP-15-DEC-4.pdf 
25 CBD (2022) (Siehe https://www.cbd.int/gbf) 

https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Naturschutz/rechenschaftsbericht_2021_bf.pdf
https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Naturschutz/rechenschaftsbericht_2021_bf.pdf
https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Naturschutz/nbs_indikatorenbericht_2023_bf.pdf
https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Naturschutz/nbs_indikatorenbericht_2023_bf.pdf
https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Naturschutz/nbs_indikatorenbericht_2023_bf.pdf
https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-04/Artenschutzreport_Download.pdf
https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-04/Artenschutzreport_Download.pdf
https://www.un.org/depts/german/umwelt/COP-15-DEC-4.pdf
http://www.cbd.int/gbf)
http://www.cbd.int/gbf)
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Parteien haben bereits in ihrem Koalitionsvertrag 202126 angekündigt, 
„[…] die NBS mit Aktionsplänen, konkreten Zielen und Maßnahmen weiter[zu]entwickeln, verbindlich [zu] ver-
ankern und das wissenschaftliche Monitoring [zu] stärken“. 
Die neue Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt 2030 (NBS 2030) wird alle für den Biodiversitätsschutz 
zentralen Themen mit Zielen und konkreten Maßnahmen zu deren Erreichung adressieren. Mit dem Aktionsplan 
der Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt 2030 sollen Maßnahmen entwickelt und umgesetzt werden, die 
in die Kompetenz des Bundes fallen und daher auf Bundesebene umgesetzt werden können. Die öffentlichen 
Haushalte und Sozialversicherungssysteme werden durch diesen Aktionsplan nicht präjudiziert. Die Maßnahmen 
stehen unter einem Kompetenzvorbehalt und für den Bundeshaushalt unter dem Vorbehalt der Finanzierung und 
sind daher nur umsetzbar, soweit für sie eine Finanzierungszuständigkeit des Bundes besteht und sie im jeweiligen 
Einzelplan bzw. Politikbereich gegenfinanziert werden. Bei der Umsetzung der NBS 2030 werden die völker-
rechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland, die Verteidigungsaufgaben der Bundeswehr, die 
militärischen Belange der ausländischen Streitkräfte sowie die Belange der Bundespolizei vollumfänglich sicher-
gestellt. Die Umsetzung der Strategie erfolgt im Einvernehmen mit den hoheitlichen Nutzern und Liegenschafts-
verwaltern. 
Ziele alleine bringen aber noch kein Handeln – das hat die Vergangenheit angesichts des fortschreitenden Klima-
wandels und anhaltenden Biodiversitätsverlusts zweifellos gezeigt. Es ist wichtig, die richtigen Maßnahmen zu 
ergreifen und umzusetzen. Die NBS 2030 soll daher zusammen mit einem 1. Aktionsplan verabschiedet werden. 
Dieser Aktionsplan wird konkrete Maßnahmen für den Zeitraum 2025 bis 2027 enthalten und schreibt fest, was 
die Bundesregierung bis 2030 tun wird, um ihre Ziele zum Schutz, Wiederherstellung und nachhaltigen Nutzung 
der Biodiversität zu erreichen. Im Anschluss hieran wird ein zweiter Aktionsplan bis 2030 auf der erreichten 
Umsetzung aufbauen und weitere Maßnahmen zur Zielerreichung umfassen. 
Die NBS 2030 soll eine verbesserte Umsetzung gewährleisten. Die Umsetzung der NBS 2030 wird aus der jähr-
lichen Erfassung der Umsetzungsstände der Maßnahmen, einer Bilanzierung in den Jahren 2027 und 2030 sowie 
einer Fortschreibung der Maßnahmen anhand des zweiten Aktionsplanes bestehen (siehe Kapitel E). 

Entwicklungsprozess der NBS 2030 

Für eine erfolgreiche Umsetzung der Strategie braucht es nicht nur Unterstützung auf politischer Ebene, sondern 
auch die Akzeptanz und Unterstützung der gesamten Gesellschaft. Der Bundesregierung war es daher besonders 
wichtig, allen relevanten Akteuren bis hin zu einzelnen Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit zu geben, sich 
bereits im Rahmen der Entwicklungsphase der Strategie mit ihrer Expertise, Meinungen und eigenen Ideen ein-
zubringen. Alle Sektoren müssen zum Erfolg der NBS 2030 angemessen beitragen, kein Sektor soll übermäßig 
belastet werden. 
Der Dialog- und Kommunikationsprozess, der die Umsetzung seit 2007 und den Entwicklungsprozess zur Fort-
entwicklung der NBS 2030 flankiert, bezieht alle relevanten Akteure mit ein und verfolgt einen gesamtgesell-
schaftlichen Ansatz. Für eine erfolgreiche Umsetzung der Strategie sind neben dem Bund die Länder und Kom-
munen in einer besonderen Verantwortung (siehe Kapitel E). Aber auch die Mitwirkung von Naturschutz-, Na-
turnutzer- und Wirtschaftsverbänden, Wissenschaft und Forschung und vielen anderen gesellschaftlichen Akteu-
ren von Religionsgemeinschaften über Bildungseinrichtungen bis hin zu einzelnen Bürgerinnen und Bürgern wa-
ren für die Entwicklung unverzichtbar. 
Die Fortentwicklung der NBS 2030 wurde daher von einem umfangreichen Beteiligungsprozess begleitet. Bereits 
mit Auslaufen der NBS von 2007 wurde der Beteiligungsprozess gestartet. In verschiedenen Veranstaltungsfor-
maten wurden Akteursgruppen, wie beispielsweise Naturschutzverbände, Kommunen, Länder, Jugend oder Wis-
senschaft, angesprochen und ihre Ideen sowie Anregungen erfasst. 

26 https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/koalitionsvertrag-2021-1990800 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/koalitionsvertrag-2021-1990800
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Der BMUV-Vorschlag eines Ziele- und Maßnahmenkatalogs der NBS 2030 wurde vom 15. Juni bis zum Juli 
2023 mittels eines Online-Beteiligungsprozesses der Öffentlichkeit präsentiert und zur Diskussion gestellt. 
Hierbei waren Verbände, Wirtschaft, Wissenschaft und die interessierte Öffentlichkeit aufgerufen, die im Vor-
schlag enthaltenen Ziele, Indikatoren und Maßnahmen im Rahmen eines „Online-Dialogs zur NBS 2030“27 
zu diskutieren und Ideen und Vorschläge einzubringen. Als Ergebnis dieses Dialog-Prozesses wurden über 
900 Kommentare direkt im Text ergänzt und über 80 Stellungnahmen eingereicht. Begleitend zum Online-Dialog 
wurden Gesprächsforen mit Akteursgruppen zur Diskussion des BMUV-Vorschlages geführt. Basierend auf den 
Ergebnissen der öffentlichen Konsultationsphase entwickelte BMUV seinen Vorschlag für die NBS 2030 fort und 
erarbeitete die Gesamtstrategie sowie den 1. Aktionsplan. 
Im Anschluss wurden die Bundesressorts offiziell beteiligt. Der Entwurf wurde auf der Homepage des BMUV 
veröffentlicht. Die Länder sowie Verbände hatten erneut Gelegenheit zur Stellungnahme. Der zwischen den Res-
sorts abgestimmte finale Entwurf der NBS 2030 wurde dem Bundeskabinett am 18. Dezember 2024 zum Be-
schluss vorgelegt. 

27 Siehe Dialog unter https://dialog.bmuv.de/bmu/de/process/58604 

https://dialog.bmuv.de/bmu/de/process/58604
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B. Struktur der NBS 2030 
Aufbau der NBS 2030 

Die Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt 2030 umfasst in ihrem Aufbau eine Herleitung zur aktuellen 
Lage der biologischen Vielfalt in Deutschland (Kapitel A) sowie eine Vision (Kapitel C) wonach bis 2050 die 
Artenvielfalt und Landschaftsqualität in allen Lebensräumen in Deutschland deutlich gestiegen sind und einen 
guten Zustand erreicht haben. Die vollständige Umsetzung der NBS 2030 soll zum Erreichen dieser Vision bei-
tragen. Denn die NBS 2030 bündelt alle für den Biodiversitätsschutz zentralen Themen unter einem strategischen 
Dach und adressiert die bekannten Verursacher für den anhaltenden Verlust der Biodiversität. 
Die NBS 2030 umfasst 21 zentrale Handlungsfelder für den Schutz, die Wiederherstellung und die nachhaltige 
Nutzung der biologischen Vielfalt in Deutschland und weltweit. Durch insgesamt 64 konkrete Ziele werden klare 
Zielvorgaben bis 2030 festgeschrieben. Teilweise wurden ebenfalls Ziele bis 2050 formuliert (Kapitel D). Zur 
besseren Überprüfbarkeit wurden den Zielen spezifische Indikatoren zugeteilt (Anlage H). Dies ermöglicht eine 
konstante Mess- und Überprüfbarkeit des Umsetzungsstandes. 
Zudem umfasst die NBS 2030 eine Übersicht über die Deutschen Beiträge zur Umsetzung der europäischen und 
internationalen Vereinbarungen anhand eines Abgleiches auf Zielebene (Anlage II). 
Begleitet werden soll die NBS 2030 durch zwei aufeinanderfolgende Aktionspläne mit konkreten Maßnahmen, 
welche den Zielen und somit den Handlungsfeldern der NBS 2030 zugeordnet sind. Der erste Aktionsplan enthält 
Maßnahmen für den Zeitraum von 2025 bis 2027. Eine Bilanzierung der Umsetzung in 2027 wird dazu dienen, 
den zweiten Aktionsplan mit dem Zielhorizont 2030 auszugestalten und wo nötig und möglich Maßnahmen nach-
zubessern. Anhand der aufeinanderfolgenden Aktionspläne wird die Umsetzung der NBS 2030 gestärkt (Kapitel 
E). In 2030 wird eine Bilanzierung dazu dienen, die Zielerreichung der NBS 2030 insgesamt zu bewerten und 
somit auch eine Aussage über den Stand der Erreichung der Vision 2050 zu tätigen. 
Die Umsetzung der NBS 2030 wird ergänzend hierzu von einem gestärkten Dialog- und Kommunikationsprozess 
begleitet (siehe Kapitel F). 

Bezüge zu anderen Strategien und Prozessen 

Wegen der thematischen Breite der NBS 2030 besteht eine Vielzahl an Querverbindungen zu bereits bestehenden 
Strategien und Prozessen, die für den Schutz der biologischen Vielfalt relevant sind. Neben dem Bundesprogramm 
Biologische Vielfalt, das explizit zur Unterstützung der Umsetzung der NBS eingerichtet wurde, sind neue För-
derprogramme und Maßnahmen hinzugekommen. So sind etwa zentrale Maßnahmen des Aktionsprogramms Na-
türlicher Klimaschutz (ANK) der Bundesregierung in die Maßnahmen des 1. Aktionsplans integriert, da sie we-
sentlich zur Umsetzung der Ziele der NBS 2030 beitragen. 
Insgesamt gibt es Querverbindungen und Verknüpfungen mit (nicht abschließend):  

National  

⎯ Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz (ANK) 
⎯ Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie (DNS) 
⎯ Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel 2024 (DAS) 
⎯ Nationale Wasserstrategie (NWS) 
⎯ Nationale Moorschutzstrategie 
⎯ Ernährungsstrategie der Bundesregierung 
⎯ Nationale Bioökonomiestrategie 
⎯ Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie (NKWS) 
⎯ Strategie zur vorbildlichen Berücksichtigung von Biodiversitätsbelangen für alle Flächen des Bundes (StrÖff) 
⎯ Empfehlungen der Zukunftskommission Landwirtschaft (ZKL) 
⎯ Waldstrategie 2050 
⎯ Nationale Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung (BMEL) 
⎯ Nationale Strategie zu genetischen Ressourcen für Ernährung, Landwirtschaft, Forst und Fischerei (BMEL) 
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⎯ Bio-Strategie 2030 – Nationale Strategie für 30 Prozent ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft bis 2030 
⎯ Aktionsprogramm Insektenschutz (API) 
⎯ Nationales Artenhilfsprogramm (nAHP) 
⎯ Bundesprogramm Biologische Vielfalt 
⎯ Bundesprogramm Blaues Band Deutschland (BBD) 
⎯ Bundesprogramm Wiedervernetzung 
⎯ Weißbuch Stadtgrün 
⎯ Eiweißpflanzenstrategie (EPS) 
⎯ Ackerbaustrategie 2035 (ABS) 

EU-Ebene 

⎯ EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 (EUBDS) 
⎯ EU-Verordnung über die Wiederherstellung der Natur (EU-WVO) 
⎯ Gemeinsame Agrarpolitik der EU (GAP) 
⎯ 
⎯ EU-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MRSL) 
⎯ EU-Bodenschutz-Richtlinie 

International 

⎯ Globaler Biodiversitätsrahmen von Kunming-Montreal (GBF) 
⎯ UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen 2021-2030 
⎯ Nachhaltige Entwicklungsziele (SDGs), insbesondere SDG 14 und 15 
⎯ Klimarahmenkonvention (UNFCCC), inkl. Abkommen von Paris 
⎯ Strategie der Internationalen Klimaschutzinitiative bis 2030 (IKI Strategie 2030) 
⎯ Übereinkommen zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD) 
⎯ Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES) 
⎯ Übereinkommen zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten (CMS) 
⎯ UNESCO-Welterbeübereinkommen 
⎯ Übereinkommen über Feuchtgebiete (Ramsar Konvention) 
⎯ UN-Ozeandekade 2021-2030 
⎯ UN-Hochseeschutzabkommen (BBNJ) 
⎯ Globaler Rahmen für Chemikalien (GFC) 
⎯ OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen zu verantwortungsvollem unternehmerischem Handeln 
und vielen weiteren Strategien und Prozessen. Um diese Querbezüge aufzeigen zu können, wurden zum Teil 
entsprechende Querbezüge bzw. Exkurse auf Ebene der Ziele aufgenommen. 
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C. Vision 2050: Auf dem Weg zum guten Zustand der Lebensräume in Deutschland 
Transformative Vision 2050 der CBD und internationaler Kontext 

Die Vision des GBF der CBD lautet: „Eine Welt des Lebens im Einklang mit der Natur, in der bis 2050 die 
biologische Vielfalt wertgeschätzt, erhalten, wiederhergestellt und klug genutzt, Ökosystemleistungen bewahrt, 
ein gesunder Planet erhalten und ein für alle Menschen lebensnotwendiger Nutzen erbracht werden“ (GBF, Ab-
schnitt F, S. 8). 
Der im Dezember 2022 verabschiedete globale Biodiversitätsrahmen von Kunming-Montreal (GBF) unterstreicht 
mit seiner zugrundeliegenden Theorie des Wandels, dass nur ein grundlegendes Umdenken in allen Lebens- und 
Wirtschaftsbereichen dem Verlust der biologischen Vielfalt und dessen Auswirkungen auf die Menschheit entge-
genwirken kann. 
Unterstützt wird dies vom Weltbiodiversitätsrat (Intergovernmental Plattform on Biodiversity and Ecosystem Ser-
vices, IPBES), der „eine grundlegende, systemweite Reorganisation über technologische, wirtschaftliche und so-
ziale Faktoren hinweg, einschließlich Paradigmen, Zielen und Werten“ verlangt, um negative Biodiversitätstrends 
umzukehren28. Zahlreiche Publikationen und Politikstrategien, wie zum Beispiel der Bericht des Wissenschaftli-
chen Beirats der Bundesregierung29, die Agenda 2030 der Vereinten Nationen30, der Sonderbericht des Welt-
klimarates (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)31 und die EU-Biodiversitätsstrategie für 2030, 
unterstreichen die Notwendigkeit eines transformativen Wandels zur Einhaltung der planetaren Grenzen, um die 
biologische Vielfalt als unser aller Lebensgrundlage zu erhalten, und fordern einen ressourcenschonenderen Um-
gang bei Flächen-, Energie- und Materialverbrauch. Auch die Strategie der Ernährungs- und Landwirtschaftsor-
ganisation der Vereinten Nationen (FAO) zum Mainstreaming von Biodiversität32 betont die Bedeutung der In-
tegration von Biodiversität in Agrar- und Ernährungssysteme, um nachhaltigere Produktionspraktiken zu fördern 
und die Resilienz gegenüber Umweltveränderungen zu stärken. Die FAO fordert einen systemischen Ansatz, um 
die Biodiversität in sämtlichen Bereichen der Landnutzung, Nahrungsmittelproduktion und -verarbeitung zu ver-
ankern, als entscheidenden Beitrag zur Sicherung der globalen Ernährungssicherheit und zur Erhaltung der öko-
logischen Ressourcen. 

Vision 2050 der NBS 2030 

Die Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt 2030 der Bundesregierung soll aktiv dazu beitragen, den Pfad 
einer nachhaltigen Entwicklung einzuschlagen und die Vision des GBF zu erreichen. Eine große Vielfalt an Tier- 
und Pflanzenarten und Lebensräumen trägt zu einem leistungsfähigen Naturhaushalt bei und bildet eine wichtige 
Lebensgrundlage für uns Menschen, die auf die Ökosystemleistungen der Natur angewiesen sind. Daher ist es das 
übergeordnete Ziel dieser Strategie, einen guten Zustand der biologischen Vielfalt über die wichtigsten Land-
schafts- und Lebensraumtypen in Deutschland zu erreichen: in den Agrarlandschaften, in Wäldern, Siedlungen, 
in Binnengewässern, Auen und Mooren, in den Alpen sowie an Küsten und in Meeren. 
Hieraus ergibt sich die Vision 2050 der NBS 2030: 
„Bis zum Jahr 2050 leben wir im Einklang mit unserer Natur, indem die biologische Vielfalt um ihrer selbst willen 
sowie als Grundlage für das Wohlergehen aller Menschen, als Zukunftsvorsorge und in Verpflichtung gegenüber 
künftigen Generationen wertgeschätzt, erhalten, wiederhergestellt und nachhaltig genutzt wird.“ 
Um diese Vision zu erreichen, soll insbesondere bei den direkten und indirekten Treibern (IPBES 2019) angesetzt 
werden, die für den anhaltenden Biodiversitätsverlust ursächlich verantwortlich sind, und ein Stopp des Biodiver-
sitätsverlustes bis 2030 erreicht werden. Hierfür sind neben wirksamen Maßnahmen in den einzelnen Politikbe-
reichen auch sektorübergreifende Lösungsansätze und ein gemeinsames Handeln aller betroffenen Ressorts im 
Sinne eines gesamtstaatlichen Ansatzes („whole-of-government“) erforderlich. Dies soll in der NBS 2030 konse-
quent verfolgt und gestärkt werden. 

 
28 IPBES (2019) (Siehe Bericht unter https://www.de-ipbes.de/de/Globales-IPBES-Assessment-zu-Biodiversitat-und-Okosystemleistun-

gen-1934.html) 
29 WBGU (2011) (Siehe Bericht unter https://www.wbgu.de/de/publikationen/publikation/welt-im-wandel-gesellschaftsvertrag-fuer-eine-

grosse-transformation) 
30 UN (2015) (Siehe Resolution unter https://www.un.org/depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf) 
31 IPCC (2019) (Siehe Bericht unter https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/11/SRCCL-Full-Report- Compiled-191128.pdf) 
32 https://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1319600/ 

http://www.de-ipbes.de/de/Globales-IPBES-Assessment-zu-Biodiversitat-
http://www.de-ipbes.de/de/Globales-IPBES-Assessment-zu-Biodiversitat-
http://www.wbgu.de/de/publikationen/publikation/welt-im-wandel-
http://www.wbgu.de/de/publikationen/publikation/welt-im-wandel-
http://www.un.org/depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf)
http://www.un.org/depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf)
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/11/SRCCL-Full-Report-Compiled-191128.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/11/SRCCL-Full-Report-Compiled-191128.pdf
https://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1319600/
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Ebenso wichtig ist eine gesamtgesellschaftliche Herangehensweise („whole-of-society“ Ansatz), bei der die rele-
vanten gesellschaftlichen Akteure Verantwortung für den Schutz und die nachhaltige Nutzung der Biodiversität 
übernehmen und hierzu einen Beitrag leisten. Im GBF (Abschnitt C) wird dies deutlich hervorgehoben, denn „sein 
Erfolg erfordert politischen Willen und Anerkennung auf höchster Regierungsebene und hängt davon ab, dass alle 
Regierungsebenen und alle gesellschaftlichen Akteure handeln und zusammenarbeiten“. Damit dies gelingen 
kann, spielen Kommunikation und Dialog mit wichtigen Akteursgruppen eine große Rolle. 
Ziel ist es, den Schutz der Natur in allen gesellschaftlichen Bereichen verantwortungsvoll zu berücksichtigen. 
Dazu zählt auch, die vielfältigen Beiträge von Ökosystemen für das wirtschaftliche und gesellschaftliche Wohl-
ergehen stärker in die wirtschaftlichen Aktivitäten zu integrieren und den naturverträglichen Konsum zu stärken. 
Wichtig ist, überall dort, wo dies möglich und sinnvoll ist, Mehrgewinnstrategien zu verfolgen und so Synergien 
und Allianzen zwischen den Politikbereichen herzustellen, vor allem im Umgang mit Klimawandel und Landnut-
zung, aber auch bei der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Dies unterstützt zugleich die Integration der Biodiversi-
tätsziele in die verschiedenen, für den Biodiversitätsschutz verantwortlichen Sektoren. 
Dies gelingt in besonderer Weise beim Natürlichen Klimaschutz, wie er im Rahmen der NBS 2030 und im Rah-
men des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz (ANK) gefördert wird. IPCC und IPBES haben in einem 
gemeinsamen Bericht hervorgehoben, dass der fortschreitende Klimawandel und der anhaltende Rückgang der 
biologischen Vielfalt untrennbar miteinander verbunden sind. Auch in Deutschland sind die Folgen dieser beiden 
Krisen bereits vielerorts spürbar. Der Schutz der biologischen Vielfalt und die Herausforderungen des Klimawan-
dels müssen daher zusammen betrachtet und sowohl durch gemeinsame, insbesondere naturbasierte Lösungen als 
auch durch Maßnahmen, die sich nicht gegenseitig beeinträchtigen, adressiert werden. 
Auch die internationale Zusammenarbeit ist entscheidend, um die biologische Vielfalt als menschliche Lebens-
grundlage zu erhalten und eine sozial-ökologische Transformation einzuleiten. Denn die biologische Vielfalt und 
die Ursachen des Biodiversitätsverlusts sind in vielen Fällen nur im internationalen Kontext zu verstehen und zu 
bewältigen. Daher ist der internationale Wissens- und Erfahrungsaustausch sowie die Festigung internationaler 
Kooperationen wichtig. 

Mit der NBS 2030 ins Handeln kommen 

Mit der NBS 2030 und ihren zwei Aktionsplänen werden wichtige Weichen für einen transformativen Wandel 
zur Erreichung der langfristigen Statusziele und der Vision des GBF bis 2050 gestellt. 
Die in den Aktionsplänen zur NBS 2030 formulierten Maßnahmen sind so konzipiert, dass die Treiber des Bio-
diversitätsverlusts über alle Politikbereiche hinweg adressiert werden. Dabei befördert die Strategie eine ressort- 
und sektorübergreifende Zusammenarbeit und stellt den Wandel als eine Gemeinschaftsaufgabe in die Mitte der 
Gesellschaft. 
Mit ihrem gesamtgesellschaftlichen Ansatz baut die NBS 2030 Kommunikation und Dialog weiter aus, um ver-
schiedene Akteure zum Handeln zu motivieren und zu unterstützen (siehe Kapitel F). Die NBS 2030 zielt zugleich 
darauf ab, das gesellschaftliche Bewusstsein für die Bedeutung der biologischen Vielfalt weiter zu erhöhen und 
die Bereitschaft zu fördern, Alltagsverhalten stärker auf ihren Schutz und ihre nachhaltige Nutzung auszurichten. 
Hierfür soll die zielgruppenspezifische Kommunikations- und Bildungsarbeit im Rahmen der NBS 2030 ausge-
baut werden. 
Der Fokus der NBS 2030 soll neben den einzelnen Zielen und Maßnahmen stärker als bisher auch die Umsetzung 
in den Blick nehmen. Hierzu tragen die Überprüfungselemente (siehe Kapitel E) sowie die Festlegung von Ver-
antwortlichkeiten in den Aktionsplänen ganz wesentlich bei. Eine NBS Geschäftsstelle wird die Umsetzung zu-
künftig konsequent begleiten, einfordern und überwachen. 
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D. Ziele der Strategie für 2030 
I. Übergreifende Biodiversitätsziele für Deutschland 
1. Handlungsfeld: Artenschutz 
Wegen der komplexen Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen Tieren, Pflanzen, Lebensräumen und Land-
schaften ist auch der Schutz und Erhalt einzelner Arten und Artengruppen wichtig, um die Funktionen der Öko-
systeme zu sichern. Die nationalen Roten Listen der Tiere, Pflanzen und Pilze geben Auskunft über die Gefähr-
dung der heimischen Arten und geben damit auch Hinweise auf den Zustand von Lebensräumen und Ökosyste-
men. Ein Blick auf diese Listen ist besorgniserregend: Viele der heimischen Arten sind bestandsgefährdet oder 
bereits ausgestorben. Das Insektensterben erhielt in den letzten Jahren eine große mediale Aufmerksamkeit, aber 
auch viele weitere Artengruppen oder einzelne Arten sind von Rückgängen betroffen. Ein großer Anteil der Be-
stände der in Deutschland vorkommenden wild lebenden sowie domestizierten Arten und ihrer innerartlichen 
Vielfalt ist in den vergangenen 150 Jahren stark zurückgegangen. 
Die nationalen Ziele und Maßnahmen zum Artenschutz fungieren zukünftig auch als Instrument zur Umsetzung 
des Globalen Biodiversitätsrahmen von Kunming-Montreal. In einem der zugehörigen Handlungsziele wird die 
Bedeutung der Erhaltung der innerartlichen Vielfalt wilder und domestizierter Arten herausgestellt. Um dem 
Rückgang der Arten und ihrer Populationen effektiv entgegenzutreten, werden in diesem Handlungsfeld Ziele 
formuliert, die zu einem wirksamen Schutz der Arten und ihrer innerartlichen Vielfalt beitragen sollen. 

Ziel 1.1: Trendumkehr bei Artenvielfalt und innerartlicher Vielfalt 

Bis 2030 ist der Rückgang der heute vorhandenen Vielfalt wildlebender, in Deutschland natürlich vorkommender 
Arten und ihrer innerartlichen Vielfalt deutlich verringert. 
Bis 2030 ist die Erhaltung einer breiten innerartlichen Vielfalt von Nutzpflanzen und einheimischen Nutztierras-
sen gesichert. 
Bis 2050 hat sich die Bestandssituation wildlebender, in Deutschland natürlich vorkommender Arten erheblich 
verbessert, das Aussterberisiko auf regionaler Ebene ist minimiert und die innerartliche Vielfalt ist erhalten. Um 
die Effektivität des Artenschutzes zu steigern, wirkt die Bundesregierung auf eine weitere rechtsverbindliche 
Standardisierung im Artenschutz hin. 

Erläuterung zum Ziel: 

Hinter dem Ziel steht die Vision, dass Deutschland über eine gebietstypische und natürlich vorkommende Arten-
vielfalt in für die einzelnen Lebensräume charakteristischer Ausprägung verfügt. Die Populationen der jeweiligen 
Arten befinden sich in einem sich selbst erhaltenden oder wachsendem Zustand, in nachhaltig gesicherten, ver-
netzten Lebensräumen in ausreichender arten- und lebensraumspezifischer Größe und sind für die Menschen nutz- 
und erlebbar. Die innerartliche 
bzw. genetische Vielfalt drückt sich in einer ausreichenden Zahl und dem Zustand der Populationen der Arten 
aus, inklusive Sorten- und Nutztierrassen (vgl. auch Rote Liste einheimischer Nutztierrassen)33. 
Neben der In-situ-Erhaltung spielt auch die Ex-situ-Erhaltung als komplementäre Erhaltungsmaßnahme eine zu-
nehmend wichtige Rolle für die Erhaltung der Artenvielfalt und insbesondere der innerartlichen Vielfalt. 
Methoden-Standards im Artenschutz ermöglichen eine konsistente und transparente Anwendung naturschutz-
rechtlicher Vorgaben, wodurch Schutzmaßnahmen zielgerichteter und effektiver umgesetzt werden können. 
Gleichzeitig fördern Standards die Planungssicherheit und verkürzen die Dauer von Verfahren. 

 
33 https://www.genres.de/fachportale/nutztiere/rote-liste-nutztierrassen/ 

https://www.genres.de/fachportale/nutztiere/rote-liste-nutztierrassen/
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Exkurs/Querbezug: 

Kasten 1:  Das Nationale Artenhilfsprogramm 

Das Nationale Artenhilfsprogramm umfasst Artenhilfsprogramme des Bundes für Arten im Meer und auf dem 
Land. Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) stellt diese Programme auf zum dauerhaften Schutz insbesondere 
der durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien betroffenen Arten, einschließlich deren Lebensstätten, und 
ergreift die zu deren Umsetzung erforderlichen Maßnahmen. Dazu werden als fachliche Grundlage Arten-Ak-
tionspläne erstellt. Das Nationale Artenhilfsprogramm soll gewährleisten, dass sich der Erhaltungszustand von 
lokalen und überregionalen Populationen nicht verschlechtert, sondern verbessert. Dafür stehen umfangreiche 
Bundesmittel zur Verfügung. Weitere Mittel werden durch Ausgleichszahlungen der Betreiber von Windkraft-
anlagen und Stromleitungen für Artenhilfsprogramme generiert.  

 

Kasten 2:  Die Rote Liste einheimischer Nutztierrassen 

Laut nationalem Tierzuchtgesetz (TierZG, 2019) legt die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
(BLE) den Gefährdungsstatus der einheimischen Nutztierrassen in Zusammenarbeit mit dem Fachbeirat Tier-
genetische Ressourcen auf Basis wissenschaftlicher Methoden fest. Diese Einstufung wird alle zwei Jahre 
durchgeführt und basiert auf den Daten des Bestandsmonitorings, welches jährlich von der BLE durchgeführt 
wird. Die Ergebnisse der Einstufung werden in der zweijährig erscheinenden BLE-Broschüre „Einheimische 
Nutztierrassen in Deutschland und Rote Liste gefährdeter Nutztierrassen“ veröffentlicht. Diese Liste dient auch 
als Referenz für die Fördermaßnahmen des Bundes und der Bundesländer über den Förderbereich 4 der Ge-
meinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) für die Zucht und 
Haltung gefährdeter einheimischer Nutztierrassen. Laut aktueller Einstufung (Oktober 2024) sind 59 der 
83 einheimischen Rassen (71 Prozent) der Arten Pferd, Esel, Rind, Schwein, Schaf und Ziege als gefährdet 
eingestuft. 

Ziel 1.2: Trendumkehr bei der Abnahme der Insekten und ihrer Artenvielfalt 

Bis 2030 wird die Anzahl der Insektenarten, deren Bestände im kurzfristigen Trend der Roten Listen rückläufig 
sind, mindestens gehalten sowie der Verlust an Biomasse der Insekten gestoppt. 

Erläuterung zum Ziel: 

Insekten machen mit derzeit ca. 33.000 bekannten Arten in Deutschland einen Großteil der Artenvielfalt aus. 
Durch den Schutz von Insektenarten und Artengemeinschaften werden auch die ökologischen Funktionen und 
Ökosystemleistungen in vielen Land- und Süßwasserlebensräumen geschützt. Gleichzeitig ist dadurch mit einer 
Verbesserung des Zustands von anderen Tier- und Pflanzengruppen zu rechnen, die von Insekten direkt abhängig 
sind (z. B. als Nahrungsquelle für Vögel, Bestäubung von Wild- und Kulturpflanzen). Artenreiche Insektenge-
meinschaften können zudem viele Nützlinge beinhalten und spielen eine wichtige Rolle bei der Bestäubung sowie 
bei der natürlichen/biologischen Schädlingsregulierung insbesondere im integrierten Pflanzenschutz sowie im 
ökologischen Landbau. 

Exkurs / Querbezug: 

Kasten 3:  Das Aktionsprogramm Insektenschutz 

Mit der Verabschiedung des Aktionsprogramms Insektenschutz (API) im September 2019 hat die Bundesre-
gierung das bisher umfangreichste Maßnahmenpaket zum Schutz von Insekten und ihrer Artenvielfalt beschlos-
sen. Das Ziel des Programms ist es, eine Trendumkehr beim Rückgang der Insekten und ihrer Artenvielfalt zu 
erreichen. Die Umsetzung der vielen verschiedenen Maßnahmen des Aktionsprogramms in neun Handlungs-
feldern ist weit fortgeschritten oder abgeschlossen. Ein wichtiger Meilenstein war insbesondere die Verab-
schiedung des so genannten „Insektenschutzpaketes“ im Jahr 2021, der rechtlichen Umsetzungssäule des API, 
bestehend aus dem „Insektenschutzgesetz“ und einer Änderungsverordnung zur Pflanzenschutz-Anwendungs-
verordnung.  
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Kasten 4:  Die Roten Listen gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands 

Die vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) herausgegebenen Roten Listen gefährdeter Tiere, Pflanzen und 
Pilze Deutschlands werden seit 2006 nach einer einheitlichen Methodik erstellt. Die Roten Listen informieren 
als wissenschaftliche Fachgutachten über die Gefährdungssituation von Arten. Dazu wird eine Gefährdungs-
analyse für jede einheimische Art durchgeführt, in die u. a. Bestandssituation und Bestandstrend einfließen. 
Aus insgesamt vier Kriterienklassen wird als Ergebnis die Rote-Liste- Kategorie ermittelt. Von in Deutschland 
vorkommenden Insekten wurden bisher rund 14.000 Taxa bewertet. 
Zwei Arten von Bestandstrends fließen in die Gefährdungsanalyse ein, die die Entwicklung der Bestände in 
zwei Zeitfenstern beurteilen: Ein langfristiger (50 bis 150 Jahre) und ein kurzfristiger Trend (10 bis 25 Jahre). 
Mit dem kurzfristigen Trend werden aktuelle Tendenzen genauer berücksichtigt. Dieser kurzfristige Trend wird 
in dem oben genannten Ziel zur Trendumkehr bis 2030 spezifisch angesprochen. 

Ziel 1.3: Umgang mit gebietsfremden Arten 

Bis 2030 sind durch effektives Management die Einbringung, Etablierung und Ausbreitung gebietsfremder Arten 
in Deutschland wesentlich reduziert. Dadurch wird auch dem Invasionspotenzial einiger gebietsfremder Arten 
konkret entgegengewirkt. Für den Umgang mit natürlich zu- oder zurückwandernden Arten bestehen Strategien 
und Handlungskonzepte zur Konfliktminimierung und Akzeptanzförderung. 

Erläuterung zum Ziel: 

Gebietsfremde Arten können das Potenzial haben, natürlich vorkommende Arten und Lebensräume zu schädigen 
und damit invasiv zu werden. In der Regel treten solche Schäden erst zeitverzögert auf. Die erste Priorität, liegt 
daher darauf, aus Vorsorgegründen die Einbringung und Etablierung von gebietsfremden Arten grundsätzlich zu 
vermeiden. Insbesondere das Auftreten speziell von potentiell invasiven und als invasiv bekannten gebietsfrem-
den Arten (IAS = invasive alien species) muss möglichst früh bzw. vorausschauend erkannt und durch Sofort-
maßnahmen angemessen adressiert werden. Dem Schaden, der von bereits etablierten IAS ausgeht, muss anhand 
konkreter Managementmaßnahmen begegnet werden. Dazu zählt auch - soweit möglich - die Sicherung von Öko-
systemfunktionen und Wiederherstellung von bereits geschädigten Ökosystemen. In Siedlungsgebieten können 
unter bestimmten Umständen gebietsfremde Bäume in einem sich wandelnden Stadtklima eine wichtige Rolle 
spielen. 
Außerdem kann es infolge des Klimawandels erforderlich werden, als Maßnahme der Klimaanpassung und zur 
Stabilisierung der Wälder gezielt gebietsfremde Herkünfte heimischer Baumarten einzubringen und zu genehmi-
gen, soweit eine Gefährdung von Ökosystemen, Biotopen oder Arten auszuschließen ist. 

2. Handlungsfeld: Schutzgebiete, Vernetzung und Wildnis 
Als Instrumente des Naturschutzes leisten Schutzgebiete - auch über Ländergrenzen hinweg - einen unverzicht-
baren Beitrag zum Erhalt von Arten und Lebensräumen. In der sonst stark fragmentierten und intensiv genutzten 
Landschaft stellen sie einen wertvollen Schutzraum für die biologische Vielfalt dar. Durch Naturschutzgebiete, 
Nationalparke und Nationale Naturmonumente, Biosphärenreservate, Landschaftsschutzgebiete, Naturparke so-
wie Natura 2000-Gebiete und weitere Schutzgebietskategorien werden unterschiedliche Zielsetzungen des Natur-
schutzes adressiert. Eine der Zielsetzungen können ausreichend große Wildnisgebiete sein, die weitgehend unzer-
schnitten und nutzungsfrei einen von Menschen unbeeinflussten Ablauf natürlicher Prozesse dauerhaft gewähr-
leisten. 
Neben der Ausweisung von Schutzgebieten und der Sicherung von Wildnisgebieten ist insbesondere deren Ver-
netzung von zentraler Bedeutung für den Erhalt der Biodiversität. Die Vernetzung ermöglicht den Austausch von 
Arten und stärkt die Resilienz der Lebensräume auch bei sich verändernden (klimatischen) Rahmenbedingungen. 
Es gilt daher zukünftig sowohl die Fortentwicklung von Schutzgebieten, die Etablierung eines funktionalen Bio-
topverbunds als auch die Entwicklung und Sicherung von mehr Wildnis in Deutschland voranzutreiben. Dabei 
sollte eine Kooperation mit Landeigentümerinnen und -eigentümern und Bewirtschaftenden (z. B. über Land-
schaftspflegeverbände) angestrebt bzw. weiter ausgebaut werden, die einen erforderlichen Ausgleich bei Nut-
zungsbeschränkungen gewährleistet und eine langfristige Sicherung dauerhaft notwendiger Maßnahmen sicher-
gestellt werden. 
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Ziel 2.1: Fortentwicklung von Schutzgebieten in Deutschland 

Bis 2030 werden die Schutzgebiete in Deutschland effektiv gemanagt und Deutschland wird sich im Sinne der 
EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 und des Globalen Biodiversitätsrahmens (GBF) dafür einsetzen, 30 Prozent 
Schutzgebiete (an Land und Meer) zu erreichen und diese wirksam zu schützen. Ein strenger Schutz wird für ein 
Drittel dieser Flächen angestrebt. 

Erläuterung zum Ziel: 

In Deutschland sind bereits große Anteile der Flächen an Land und im Meer geschützt. Diese Gebiete leisten 
wichtige Beiträge insbesondere für die Erhaltung der Biodiversität, aber auch für die Resilienz der Ökosysteme 
für den natürlichen Klimaschutz und die Klimaanpassung. Diese gilt es für die Zukunft zu sichern und zu stärken, 
zugleich aber auch angemessen die Interessen u. a. der Landnutzer zu berücksichtigen. Daher wird ein besonderer 
Schwerpunkt auf die Fortentwicklung der Qualität bestehender geschützter Gebiete gelegt. Das effektive Manage-
ment dieser Gebiete stellt sicher, dass die geschützten Lebensräume und biodiversitätsfördernden Strukturen so-
wie die wichtigen Beiträge dieser Gebiete zum natürlichen Klimaschutz gesichert bzw. gestärkt und bei Bedarf 
wiederhergestellt werden. Zu den streng geschützten Gebieten zählen nicht nur Prozessschutzgebiete wie Natio-
nalparke oder Waldschutzgebiete ohne Nutzung, sondern auch biodiversitätsreiche Gebiete mit nutzungsabhän-
gigen Ökosystemen, die auf ein aktives Management angewiesen sind, um die Erhaltungsziele zu erreichen (wie 
z. B. Kalk-Magerrasen). 

Ziel 2.2: Erhaltung und Verbesserung von Natura 2000-Lebensräumen und -Arten 

Bis 2030 wird erreicht, dass sich die Erhaltungstrends und Erhaltungszustände aller Lebensräume und Arten, die 
in der Vogelschutz- und der FFH-Richtlinie aufgeführt sind, nicht mehr verschlechtern. Mindestens 30 Prozent 
der Arten und Lebensräume, die sich nach den FFH- und Vogelschutzberichten 2019 nicht in einem günstigen 
Zustand befinden, weisen einen günstigen Zustand oder einen positiven Trend auf. 

Erläuterung zum Ziel: 

Weniger als ein Drittel der FFH-Lebensraumtypen ist in dem von der EU geforderten günstigen Erhaltungszu-
stand, mehr als zwei Drittel weisen einen ungünstigen Erhaltungszustand auf. Bei den Arten weist ein Viertel 
einen günstigen Erhaltungszustand auf, während fast zwei Drittel einen ungünstigen Erhaltungszustand haben. 
Dieses Ziel trägt zur Umsetzung der Ziele und Anforderungen der EU-Naturschutzrichtlinien bei, wonach ein 
günstiger Erhaltungszustand der Lebensräume und Arten bewahrt oder wiederhergestellt sowie Verschlechterun-
gen der Lebensräume oder Arten vermieden werden sollen. 
Das Ziel ist Bestandteil der EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 und wird daher bereits durch die nationalen Bei-
träge zur Verbesserung der Erhaltungszustände adressiert. 

Ziel 2.3: Weiterentwicklung eines funktionalen Biotopverbunds 

Bis 2030 sind die wichtigsten länderübergreifenden Lebensraumkorridore (Biotopverbundachsen) etabliert und 
gesichert, so dass ein funktionaler länderübergreifender Biotopverbund auf mindestens 15 Prozent der Landesflä-
che gewährleistet ist. 

Erläuterung zum Ziel: 

Der länderübergreifende Biotopverbund betrifft alle terrestrischen Ökosysteme, auch den Siedlungsbereich. Die 
überregionale, aber auch lokale Vernetzung von wertvollen Lebensräumen und Schutzgebieten ist eine zentrale 
Voraussetzung für die Erhaltung der biologischen Vielfalt. Ziel ist ein länderübergreifender Verbund von wert-
vollen Lebensräumen gemäß § 21 BNatSchG, der u. a. die genetische Vielfalt erhält und das Wandern von Arten 
– auch unter den Bedingungen des Klimawandels – ermöglicht und damit zu einem europaweiten „Naturschutz-
netz“ im Sinne der Europäischen Wiedervernetzungskarte343 beiträgt. Eine besondere Bedeutung kommt dabei 
Wiedervernetzungsabschnitten mit hoher Priorität, internationalen Schnittstellen des Biotopverbundes, wichtigen 
Vernetzungsstrukturen in stark zerschnittenen Lebensräumen und Verbindungsflächen in bandartigen Siedlungs-
strukturen („Grünzäsuren“) zu. Nach § 21 Absatz 4 BNatSchG sind die erforderlichen Kernflächen, Verbindungs-
flächen und Verbindungselemente durch Erklärung zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft im Sinne des 

 
34 Siehe hierzu https://bison-transport.eu/ 

https://bison-transport.eu/
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§ 20 Absatz 2, durch planungsrechtliche Festlegungen, durch langfristige vertragliche Vereinbarungen oder an-
dere geeignete Maßnahmen rechtlich zu sichern, um den Biotopverbund dauerhaft zu gewährleisten. Dabei kommt 
der Raumordnung auf Länder- und regionaler Ebene und der Verkehrswegeplanung eine besondere Bedeutung 
bei der planerischen Sicherung des Biotopverbundes zu, z. B. durch Erhaltung und Optimierung von Engstellen 
im Lebensraumnetz oder durch Schaffung von Wiedervernetzungsabschnitten. 

Ziel 2.4: Entwicklung und Sicherung von mehr Wildnis in Deutschland 

Bis 2030 entwickelt sich auf mindestens 2 Prozent der Fläche Deutschlands die Natur in großflächigen Wildnis-
gebieten, die zusammen mit kleineren Flächen dazu beitragen, dass Prozessschutzflächen den überwiegenden Teil 
der streng geschützten Gebiete im Sinne der EU-Biodiversitätsstrategie ausmachen. 

Erläuterung zum Ziel: 

Derzeit sind in Deutschland etwa 0,6 Prozent der Landesfläche als großflächige Wildnis gesichert z. B. an Küsten, 
in Auen, Wäldern, Mooren, im Hochgebirge sowie auf ehemaligen Truppenübungsplätzen oder Bergbaufolge-
landschaften. Etwa 3,1 Prozent der Waldfläche Deutschlands sind als Flächen mit natürlicher Waldentwicklung 
dauerhaft gesichert (siehe Ziel 7.4: Natürliche Waldentwicklung (NWE 5). Flächen, auf denen sich die Natur 
dauerhaft nach ihren eigenen Regeln entwickeln kann, sind unverzichtbar für den Erhalt der biologischen Vielfalt. 
Darüber hinaus können auf diesen Flächen Erkenntnisse darüber gewonnen werden, welche Strategien im Klima-
wandel zu stabilen Ökosystemen führen und wie die CO2-Senkenfunktion von Wäldern, Auen oder Mooren nach-
haltig und natürlich gesteigert werden kann. 
Wildnisgebiete im Sinne der NBS sind ausreichend große, (weitgehend) unzerschnittene, nutzungsfreie Gebiete, 
die dazu dienen, einen vom Menschen unbeeinflussten Ablauf natürlicher Prozesse dauerhaft zu gewährleisten35. 
Sie entsprechen den Qualitätskriterien für großflächige Wildnisgebiete36. Im dicht besiedelten Deutschland ist das 
Potenzial für großflächige Wildnis- und Wildnisentwicklungsgebiete > 1.000 ha allerdings begrenzt37. Daher leis-
ten auch kleinere Wildnisgebiete wichtige Beiträge zur Zielerreichung bzw. zu einem übergreifenden Biotopver-
bund, z. B. als Trittsteine, Vernetzungselemente oder als biologische „Hot Spots“. 

3.  Handlungsfeld: Wiederherstellung von Ökosystemen 
Trockenheit, Waldbrände, Überschwemmungen, Wind- und Wassererosion, Bodenverdichtung und der Verlust 
von Bestäubern zeigen: Vielerorts sind Ökosysteme durch Übernutzung und den Klimawandel schon so geschä-
digt, dass ihre Funktionen verloren zu gehen drohen. Ein Schlüssel für die erforderliche Trendwende im Einsatz 
gegen den Verlust der biologischen Vielfalt und zugleich für nachhaltige Entwicklung und Ernährungssicherheit 
ist die Renaturierung von Ökosystemen. Durch gezielte Renaturierungsmaßnahmen lassen sich gestörte Ökosys-
teme wie Flüsse, Wälder oder Moore wiederherstellen und ihre Funktionen wie die Kohlenstoffspeicherung, Was-
serfilterung oder Bodenfruchtbarkeit zurückgewinnen. Nach Jahrhunderten der intensiven Nutzung/Naturzerstö-
rung wurde ein Zeitalter der Wiederherstellung der Natur bereits eingeläutet. 
Auf globaler Ebene hat die UN-Generalversammlung dafür die Jahre 2021 bis 2030 zur „UN Dekade zur Wie-
derherstellung von Ökosystemen“ erklärt. Auf EU-Ebene wurde zudem die EU-Verordnung zur Wiederherstel-
lung der Natur verabschiedet, die ein zentrales Umsetzungsinstrument für eingegangene internationale Verpflich-
tungen darstellt. Übergeordnetes Ziel der Verordnung ist es, Maßnahmen zur Wiederherstellung unserer Natur bis 
2030 auf mindestens 20 Prozent der Land- und Meeresflächen der EU festzulegen und ihre Umsetzung zu begin-
nen. Konkret werden dabei spezifische Wiederherstellungsziele für zentrale Bereiche wie z. B. Flüsse, Auen, 
Moore, Wälder, Arten oder Lebensräume aufgestellt. 

 
35 Nr. 1 Richtlinie zur Förderung der Wildnisentwicklung in Deutschland, vom 24.6.2019 
36 https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-%20 %281 %29.pdf 
37 Rosenthal, G., Mengel, A,. Reif, A., Opitz, S., Schoof, N. & Reppin, N. (2015): Umsetzung des 2 Prozent - Ziels für Wildnisgebiete aus 

der Nationalen Biodiversitätsstrategie. Abschlussbericht des gleichnamigen F+E-Vorhabens (FKZ 3512 85 0300 unter Integration von 
Zusatzauswertungen, FKZ 3515 85 0900). BfN-Skripten 422 (2015), 210 S. 

https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-09/BMU_BfN_Kriterien_Wildnisgebiete_Bund_Laender_20180503_barrierefrei%20(1).pdf
https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-09/BMU_BfN_Kriterien_Wildnisgebiete_Bund_Laender_20180503_barrierefrei%20(1).pdf
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Exkurs / Querbezug: 

Kasten 5:  UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen 2021 bis 2030 – Aktivitäten 
Deutschlands 

Die UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen 2021 bis 2030 wird in Deutschland im Auftrag des 
Bundesumweltministeriums (BMUV) und des Bundesamts für Naturschutz (BfN) umgesetzt und vom UN-
Dekade-Büro koordiniert. Die deutschen Aktivitäten zielen darauf, den öffentlichen Diskurs über die Bedeu-
tung intakter Ökosysteme zu fördern, Agierende aus Praxis, Forschung, Politik und Gesellschaft in den Dialog 
zu bringen und neue Wiederherstellungs-Projekte anzuregen. 
Im Rahmen eines Projektwettbewerbs werden aktuelle, repräsentative Projekte zur Wiederherstellung, Erhal-
tung oder Pflege von Ökosystemen ausgezeichnet. Das UN-Dekade-Büro organisiert in regelmäßigen Abstän-
den kostenlose Veranstaltungen zum direkten Austausch zwischen Fachleuten und der interessierten Öffentlich-
keit. 
Ein interdisziplinär zusammengesetzter wissenschaftlicher Beirat erweitert das fachübergreifende Know-how 
zur Ökosystemwiederherstellung und berät bei der Ausgestaltung der Maßnahmen zur Umsetzung der UN-
Dekade in Deutschland. Seit 2022 steht unter www.undekade-restoration.de eine nationale Plattform zur Um-
setzung der UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen 2021 - 2030 bereit, die über Aktivitäten und 
Beteiligungsmöglichkeiten informiert. 

Ziel 3.1: Wiederherstellung von Ökosystemen 

Bis 2030 sind entsprechend der EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur auf mindestens 20 Prozent der 
Land- und 20 Prozent der Meeresflächen der EU, die in den Geltungsbereich der Verordnung fallen, effektive 
Wiederherstellungsmaßnahmen einzuleiten. Deutschland wird in angemessenem Umfang zur Erreichung dieser 
Ziele beitragen und diesen Beitrag auch an den Zielen des Globalen Biodiversitätsrahmens (GBF) ausrichten, der 
vorsieht, dass bis 2030 auf mindestens 30 Prozent aller degradierten Ökosysteme Wiederherstellungsmaßnahmen 
eingeleitet werden. Bis 2050 umfassen die Wiederherstellungsmaßnahmen alle Ökosysteme, bei denen die Not-
wendigkeit zur Wiederherstellung besteht. 

Erläuterung zum Ziel: 

Ökosysteme bilden die Grundlage allen Lebens auf der Erde. Sie produzieren Sauerstoff, filtern Wasser, speichern 
CO2-Emissionen, schützen vor Trockenheit und Unwettern und erzeugen Nahrung und Einkommen. Nur intakte 
Ökosysteme und ihre Leistungen können die Lebensgrundlage der Menschen erhalten. Daher müssen Ökosys-
teme, die durch den Klimawandel und den Verlust der Artenvielfalt zusätzlich stark gefährdet sind, geschützt und 
- bei vorangeschrittener Schädigung - wiederhergestellt werden. Die Wiederherstellung der Ökosysteme schließt 
eine weitere Nutzung der Ökosysteme nicht aus. Sie soll vielmehr dazu beitragen, dass Ökosysteme in ihrer Fä-
higkeit gestärkt werden, langfristig und nachhaltig ihre vielfältigen Leistungen zu erbringen, die auch den Klima-
schutz, die Ernährungssicherheit, die Erholung der Menschen und viele andere Funktionen umfassen. In Sied-
lungsgebieten, wo Bebauung vorgesehen ist, ist der Boden so wiederherzustellen, dass keine Gesundheitsgefahren 
drohen. 
Aus dieser Überzeugung und Notwendigkeit heraus wurde die UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosyste-
men (2021 - 2030) ins Leben gerufen, die die Anliegen des Biodiversität-, Klima- und Bodenschutzes bündelt und 
zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele („Sustainable Development Goals“) beiträgt. Nach Jahrhun-
derten massiver Natur- und Umweltzerstörungen folgt nun ein Jahrzehnt der Wiederherstellung. Auch der globale 
Biodiversitätsrahmen der CBD von Kunming-Montreal geht mit dem Handlungsziel 2 auf die Notwendigkeit der 
Wiederherstellung ein, welches besagt, dass sich „bis 2030 mindestens 30 Prozent der Flächen degradierter Land-
, Binnengewässer sowie Meeres- und Küstenökosysteme in einem Prozess der wirksamen Wiederherstellung be-
finden“. 
Die EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 legt daher ehrgeizige Ziele für 2030 fest, um gesunde und widerstands-
fähige Ökosysteme aufzubauen und wiederherzustellen. Die Wiederherstellung der Land- und Meeresflächen 
Deutschlands soll vorranging degradierte Ökosysteme erfassen, so dass insgesamt auch die Wiederherstellung 
von mehr als 30 Prozent der degradierten Flächen sichergestellt wäre. Die EU- Verordnung zur Wiederherstellung 
der Natur ist eines der zentralen Umsetzungsinstrumente für die eingegangenen internationalen Verpflichtungen. 

http://www.undekade-restoration.de/
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4. Handlungsfeld: Boden 
Der Boden ist ein lebendiger, unverzichtbarer aber auch sensibler Lebensraum für Organismen. Lediglich ein 
Bruchteil der Arten in Böden ist wissenschaftlich erfasst. Besonders in den gemäßigten Breiten übersteigt die 
Vielfalt, aber auch die Biomasse der Bodenorganismen die der oberirdischen Biodiversität deutlich. In einem 
Teelöffel Boden befinden sich eine Million Bakterien, 120 Tausend Pilze und 25 Tausend Algen - alle mikrosko-
pisch klein. Diese Kleinstlebewesen erfüllen wichtige Funktionen im Stoffkreislauf. Ein gesunder Boden filtert 
Trinkwasser, sorgt für Wasserrückhalt, kühlt die Umgebung, stellt Nährstoffe bereit, speichert Kohlenstoff, baut 
organische Stoffe und mitunter Schadstoffe ab und ist die Grundlage der Vegetation. Die Leistungen des Bodens 
und seiner Organismen sind für die Land- und Forstwirtschaft existenziell. Insbesondere im urbanen Raum sorgt 
ein gesunder Boden gemeinsam mit den Pflanzen für ein ausgeglichenes Stadtklima. Durch Versiegelung, Ver-
kehr und industrielle Prozesse, durch Übernutzung, wie z. B. durch intensive landwirtschaftliche Flächennutzung 
sowie den Rohstoffabbau, verschlechterten sich jedoch die physikalische und chemische Qualität der Böden zu-
nehmend. Die Bewertung und Verbesserung des Zustands der Boden-Ökosysteme, eine aktive Entsiegelung sowie 
die Steigerung des gesellschaftlichen Bewusstseins über die Bedeutung von Böden sind notwendig, um Böden 
und ihre biologische Vielfalt besser zu schützen. 

Exkurs / Querbezug: 

Kasten 6:  EU-Bodenstrategie für 2030 [Aktualisierungsvorbehalt] 
Mit der im November 2021 vorgelegten EU-Bodenstrategie für 2030 verfolgt die Europäische Kommission die 
Vision, dass sich bis 2050 alle Bodenökosysteme in der EU in einem gesunden Zustand (= guter chemischer, 
biologischer und physikalischer Zustand sowie möglichst dauerhafte Erfüllung/Erbringung vieler Ökosystem-
leistungen und Bodenfunktionen) befinden und somit widerstandsfähiger sind. Gesunde Böden sind eine we-
sentliche Voraussetzung für Klimaneutralität, eine saubere und kreislauforientierte Wirtschaft und die Eindäm-
mung von Wüstenbildung und Bodendegradation. Sie sind auch wichtig, um den Verlust der biologischen Viel-
falt umzukehren, gesunde Lebensmittel zu liefern und die menschliche Gesundheit zu schützen. Die EU-Bo-
denstrategie für 2030 legt einen Rahmen und konkrete Maßnahmen zum Schutz und zur Wiederherstellung der 
Böden sowie zur Gewährleistung ihrer nachhaltigen Nutzung fest. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der EU-
Biodiversitätsstrategie für 2030 und wird zu den Zielen des europäischen Grünen Deals beitragen. 

Mit dem Vorschlag für eine Richtlinie zur Bodenüberwachung und -resilienz hat die Europäische Kommission 
im Juli 2023 den in der Strategie angekündigten Legislativvorschlag vorgelegt. Inzwischen haben sich das Euro-
päische Parlament und die Umweltministerinnen und -minister der Mitgliedstaaten zum Vorschlag positioniert. 
Im Herbst 2024 haben die trilateralen Verhandlungen begonnen, deren Ergebnis die erste Richtlinie zur Boden-
überwachung und -resilienz auf europäischer Ebene sein könnte. Diese müsste dann von den Mitgliedstaaten in 
nationales Recht überführt werden. 

Ziel 4.1: Erhaltung gesunder Böden 

Bis 2030 ist der gute biologische Zustand der Böden umfassend definiert unter Berücksichtigung einer nutzungs-
spezifischen Differenzierung und gilt als eine Zielgröße und ein Maßstab einer zukunftsfähigen Bodennutzung. 
Bis 2050 sind alle Boden-Ökosysteme in einem guten biologischen Zustand. 

Erläuterung zum Ziel: 

Gesunde Böden zeichnen sich durch gute biologische, chemische und physikalische Zustände aus, die wiederum 
eng aufeinander- und zusammenwirken. Letztere sind weitgehend gut definiert, im Gegensatz zum biologischen 
Zustand. Alle drei zusammen sind eine wichtige Grundlage für das Leben an Land und somit für alle Ökosysteme 
und Menschen. Intensiv genutzte und versiegelte Böden führen zu erheblichen Beeinträchtigungen der Bodenbio-
diversität. Durch nachhaltige Bodenbewirtschaftung, Flächenrecycling zur Reduzierung der Flächenneuinan-
spruchnahme, Entsiegelung, Altlastenbearbeitung sowie den Aufbau einer durchwurzelbaren Schicht werden na-
türliche Bodenfunktionen wiederhergestellt, die Bodenbiodiversität (Bodenflora, Bodenfauna, Bodenfungi) ge-
fördert sowie Lebensraum für oberirdisch lebende Tiere und Pflanzen erhalten und geschaffen. Nutzungsspezifi-
sche Differenzierungen sollten vorgesehen werden, um zum Beispiel Flächenrecycling nicht unnötig zu erschwe-
ren. 
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Ziel 4.2: Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrsflächen 

Bis 2030 wird der tägliche Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche („Flächenneuinanspruchnahme“) auf unter 
30 Hektar pro Tag reduziert. 
Bis 2050 wird eine Flächenkreislaufwirtschaft (Flächenneuinanspruchnahme Netto-Null) angestrebt. 

Erläuterung zum Ziel: 

Fläche ist eine begrenzte Ressource. Um ihre Nutzung konkurrieren beispielsweise Land- und Forstwirtschaft, 
Siedlung und Verkehr, Rohstoffabbau und Energieerzeugung. Insbesondere durch Siedlungs- und Verkehrsflä-
chen erfolgt eine Verknappung, Zerschneidung, Verinselung und Zerstörung der natürlichen Lebensräume von 
Tieren und Pflanzen. Außerdem gehen von diesen Flächen in der Regel weitere Umweltbeeinträchtigungen durch 
Schadstoffe, Lärm und Licht aus und Klimasenken gehen verloren. Bei der Flächenneuinanspruchnahme werden 
Böden teilweise versiegelt. Versiegelte Böden und andere erhebliche Beeinträchtigungen mindern die Bodenbio-
diversität deutlich, die nur über einen historisch langen Zeitraum wieder entwickelt werden kann. Die Flächen-
neuinanspruchnahme soll daher zukünftig weiter minimiert werden; eine Flächenkreislaufwirtschaft wird ange-
strebt. Die Bundesregierung hat sich in der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie zum Ziel gesetzt, den täglichen 
Zuwachs an Siedlungs- und Verkehrsflächen von, im Jahr 2024 rund 52 Hektar pro Tag bis zum Jahr 2030 auf 
durchschnittlich unter 30 Hektar pro Tag zu begrenzen, um auf diesem Pfad bis zum Jahr 2050 das Ziel einer 
„Netto-Null“- Flächenneuinanspruchnahme im Sinne einer Flächenkreislaufwirtschaft zu erreichen. 
Flächenkreislaufwirtschaft stellt ein System von Planung, Nutzung, Nutzungsaufgabe, Brachliegen und Wieder-
einbringung durch eine dauerhafte Nutzung oder eine zeitlich befristete Zwischennutzung von Flächen dar. Damit 
wird das aus anderen Wirtschaftsbereichen wie der Abfall- oder Wasserwirtschaft bekannte Kreislaufprinzip auf 
die Ressource Fläche übertragen. 

Handlungsfeld: Gesellschaftliches Bewusstsein, Engagement und Teilhabe 

Der Schutz der biologischen Vielfalt und die nachhaltige Nutzung der Natur sind eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe, die nur dann gelingen kann, wenn ihr eine breite Akzeptanz in Politik und Zivilgesellschaft zu Grunde 
liegt. Gesellschaftliche Akzeptanz benötigt jedoch ein grundsätzliches Bewusstsein über die Bedeutung von Natur 
und biologischer Vielfalt. Um das Naturbewusstsein38 in der Gesellschaft zu verbessern und dabei alle Bevölke-
rungsgruppen zu erreichen, sind eine gute Wissenschaftskommunikation sowie eine intensive und partizipative 
Informations- und Bildungsarbeit nötig. In diesem Rahmen spielen auch Gerechtigkeitsfragen in den Bereichen 
Bildung, Teilhabe und Gender eine wichtige Rolle. Ebenso gilt es, das ehrenamtliche Engagement für die Bio-
diversität und den Naturschutz weiter zu fördern. 

Ziel 5.1: Bildung und Kommunikation zur Steigerung des Bewusstseins für biologische Vielfalt 

Bis 2030 ist ein hohes gesellschaftliches Bewusstsein für biologische Vielfalt bei mindestens 50 Prozent der Be-
völkerung erreicht. Die zielgruppenspezifische, zeitgemäße Bildungs- und Kommunikationsarbeit über die Be-
deutung biologischer Vielfalt in allen gesellschaftlichen Bereichen wird gestärkt. 

Erläuterung zum Ziel: 

Das gesellschaftliche Bewusstsein für biologische Vielfalt erhöht sich bis 2030 substanziell und es äußert sich 
insbesondere in steigender Verhaltensbereitschaft und im Alltagsverhalten für den Schutz sowie für die nachhal-
tige Nutzung der biologischen Vielfalt. Die bisher häufige, breite Adressierung der gesamten Bevölkerung wird 
um eine zielgruppenspezifischere Bildungs- und Kommunikationsarbeit ergänzt, die evidenzbasierte, psycholo-
gische und gesellschaftliche Einflussfaktoren auf biodiversitätsrelevantes Verhalten berücksichtigt. Die ganze 
Bandbreite relevanter Zielgruppen, wie soziodemographischer Teilgruppen (Alters-, Bildungs-, Einkommens-
gruppen, etc.), Lebensstil-Gruppen (soziokulturelle Milieus) und die Interaktion mit relevanten Schlüsselakteuren 
(z. B. aus Verkehr, Energiegewinnung, Industrie, Handwerk, Landwirtschaft, Sport, Kommunen, etc.) findet hier-
bei Berücksichtigung. Dabei sind allgemeinbildende und akademische Lernorte wie Kindergärten, Schulen und 
Hochschulen ebenso wichtig wie Akteure der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung, die Nutzung neuer Ver-
mittlungsformate (z. B. virtuelle Realitäten und Social Media) als auch außerschulische und non-formale Lernorte 
wie z. B. Schutzgebiete, Stadtnatur und Wald sowie botanische und gut geführte zoologische Gärten. 

 
38 https://www.bfn.de/naturbewusstsein 

https://www.bfn.de/naturbewusstsein
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Exkurs / Querbezug: 

Kasten 7:  Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) steht für eine Bildung, die Menschen zu zukunftsfähigem Denken 
und Handeln befähigt. Entwicklung ist dann nachhaltig, wenn Menschen weltweit, gegenwärtig und in Zukunft, 
in Würde leben und ihre Bedürfnisse und Talente unter Berücksichtigung planetarer Grenzen entfalten können. 
Eine solche gesellschaftliche Transformation erfordert starke Institutionen, partizipative Entscheidungen und 
Konfliktlösungen, Wissen, Technologien sowie neue Verhaltensmuster. Wie auch die Deutsche Nachhaltig-
keitsstrategie ist BNE ein wichtiger Treiber für die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 und 
im speziellen Ziel 4 „Hochwertige Bildung“. Ziel ist eine chancengerechte Entwicklung, die ein Leben in Frie-
den und dauerhaft tragfähige Ökosysteme ermöglicht. 
Diese Strategie greift die Ansätze von BNE auf und möchte Menschen aller sozialen Lagen und Altersgruppen 
durch Bildung für den Schutz und die nachhaltige Nutzung von biologischer Vielfalt in allen Lebensbereichen 
sensibilisieren. 

Ziel 5.2: Sicherung von Teilhabe, sozialer Gerechtigkeit und gesellschaftlicher Vielfalt im Naturschutz so-
wie Förderung des ehrenamtlichen Engagements für den Erhalt der biologischen Vielfalt 

Bis 2030 werden Mitwirkung und Verantwortung aller gesellschaftlichen Akteure an Innovationen, Wissen und 
Maßnahmen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt sowie Strukturen und Rahmenbedingungen für ein Ehrenamt 
im Naturschutz weiter gefördert und so verändert, dass sich (noch) mehr Menschen als bisher für ein Engagement 
im Naturschutz motivieren. 

Erläuterung zum Ziel: 

Natur ist für alle Menschen von Bedeutung. Um dem fortschreitenden Biodiversitätsverlust auf nationaler wie 
globaler Ebene Einhalt zu gebieten, sind breite Bündnisse und die Einbeziehung umfassender Perspektiven erfor-
derlich. Alle gesellschaftlichen Gruppen sollen in den Blick genommen und an der Lösung von Problemen und 
der Gestaltung ihrer Umwelt teilhaben und mitwirken können. Die unterschiedlichen Zugänge zu Natur, abhängig 
von Alter, Geschlecht, Behinderungen, sozialer und ethnischer Herkunft, wohlhabenden wie ärmeren Menschen, 
mit unterschiedlichen kulturellen, religiösen und Bildungshintergründen sollen berücksichtigt werden. 
Überalterung der Gesellschaft, Nachwuchsprobleme, Individualisierung und Pluralisierung der Gesellschaft so-
wie ein geringes Zeitbudget - von diesen Entwicklungen ist auch das Ehrenamt im Naturschutz betroffen. Dabei 
leistet das Ehrenamt unverzichtbare und wichtige Arbeit für einen erfolgreichen Naturschutz, u. a. werden wich-
tige Aufgaben wie das Vogelmonitoring von ehrenamtlichen Strukturen gestemmt. Bislang fehlt eine empirische 
Erhebung zur aktuellen Situation des Ehrenamtes im Naturschutz. 

5. Handlungsfeld: Digitalisierung, Daten und Forschung 
Durch die Digitalisierung, einen Ausbau der notwendigen Datengrundlagen sowie durch Forschung kann das Er-
reichen der nationalen Ziele zum Schutz der biologischen Vielfalt entscheidend unterstützt werden. Digitale An-
wendungen, Infrastrukturen, neue Methoden und Technologien der Datenerhebung, -vernetzung, -auswertung und 
-modellierung müssen dafür verstärkt für naturschutzfachliche Bedarfe entwickelt werden und der Breite der Ak-
teure im Naturschutz und darüber hinaus zur Verfügung stehen. Grundsätzlich werden mehr aussagekräftige Da-
ten über den Zustand und die Veränderungen der Biodiversität in Deutschland benötigt. Über spezifische Bio-
diversitätsdaten hinaus braucht es zudem mehr inter- und transdisziplinäre Forschung über die Einflussgrößen der 
Biodiversität sowie eine Vernetzung der Datenbestände, um die Auswirkungen des menschlichen Handelns (inkl. 
der Digitalisierung selbst) auf die biologische Vielfalt besser zu verstehen und um bestmögliche Maßnahmen zum 
Schutz der Natur umsetzen zu können. Dabei spielen u. a. Citizen Science Daten eine wichtige Rolle und werden 
mit in den Blick genommen. Nicht zuletzt könnten erhobene Daten auch für Genehmigungen und weiteres Ver-
waltungshandeln genutzt werden. Darüber hinaus gilt es weitere Forschungslücken zur Umsetzung eines trans-
formativen Wandels für den effektiven Schutz und die nachhaltige Nutzung der Biodiversität zu identifizieren 
und zu schließen. 
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Ziel 6.1: Nutzen von Chancen der Digitalisierung 

Bis 2030 werden die Chancen der Digitalisierung und des Einsatzes von KI zur Erfassung, Erhaltung, Wiederher-
stellung und nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt verstärkt genutzt. 

Erläuterung zum Ziel: 

Die Digitalisierung kann ein Katalysator zur Erreichung von Biodiversitätszielen sein: Das Potenzial digitaler 
Tools und Methoden soll verstärkt dort eingesetzt werden, wo es eine positive Hebelwirkung zur Erreichung 
biodiversitätsfördernder und naturschutzfachlicher Ziele entfalten kann. Hierfür werden etablierte und neue digi-
tale Technologien, wie z. B. Fernerkundung, Metabarcoding, akustische Arterfassung, Maschinelles Lernen, Mo-
dellierung und Visualisierung, evaluiert, eingesetzt und weiterentwickelt sowie Naturschutzakteure (z. B. Natur-
schutzverwaltungen und -behörden, Forschungseinrichtungen, Fachgesellschaften, Planungsbüros, Natur- und 
Umweltschutzorganisationen) befähigt, diese in ihrer Arbeit einzusetzen. Darüber hinaus können zivilgesell-
schaftliche und wirtschaftliche Akteure (u. a. aus Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, aus Stadt- und Kommu-
nalentwicklung) von digitalen Werkzeugen und dem Einsatz von KI profitieren, die sie dabei unterstützen, die 
biologische Vielfalt im Rahmen eigener Entscheidungen und Aktivitäten (z. B. Produktions- und Planungspro-
zesse, Lieferkettenmanagement, Investitionen) zu berücksichtigen. 

Ziel 6.2: Verbesserung von Datengrundlagen und Biodiversitätsmonitoring 

Bis 2030 wird das bundesweite Biodiversitätsmonitoring ressortübergreifend am Nationalen Monitoringzentrum 
zur Biodiversität (NMZB) mit allen Ressorts und Akteuren weiterentwickelt und ausgebaut und Daten zur Bio-
diversität in Deutschland in einem Umfang bereitgestellt, der u. a. die Erreichung der Ziele dieser Strategie besser 
messbar macht. 

Erläuterung zum Ziel: 

Um dem Verlust der biologischen Vielfalt wirksam entgegenzutreten, bedarf es belastbarer Daten zum Zustand 
und zur Veränderung von Natur und Landschaft sowie zu wichtigen Einflussgrößen. Das am NMZB koordinierte 
Biodiversitätsmonitoring in Deutschland umfasst standardisierte, systematische und dauerhafte Erfassungen und 
muss kontinuierlich gepflegt und ausgebaut werden, unter Berücksichtigung bestehender Systeme. Darüber hin-
aus sind weitere Daten und Informationen zu Einflussgrößen unabdingbar für eine umfassende Bewertung des 
Zustands und der Entwicklung der biologischen Vielfalt sowie für die Erforschung der Ursachen des Biodiversi-
tätsverlusts. Eine Bestandsaufnahme der bereits entwickelten Monitoringprogramme und Indikatoren kann hier 
Lücken aufzeigen. 

Ziel 6.3: Forschung zum Schutz der Biodiversität 

Bis 2030 sind die wichtigsten Lücken im Forschungsbedarf für die Erfassung und Erhaltung der Biodiversität und 
den notwendigen transformativen Wandel identifiziert und Forschungsvorhaben für die Biodiversität entspre-
chend ausgeweitet. 

Erläuterung zum Ziel: 

Auch wenn schon viel bekannt ist zum Zustand, zur Entwicklung und zu den Wechselwirkungen der Biodiversität 
sowie der Umsetzung und Wirkung von biodiversitätsfördernden Maßnahmen, gibt es nach wie vor große Wis-
senslücken, insbesondere in den inter- und transdisziplinären Wissenschaftsbereichen zu Biodiversität, Nachhal-
tiger Nutzung und Natürlichem Klimaschutz. Notwendig ist es, ökologische, ökonomische und soziale Aspekte 
zu integrieren und fundierte Grundlagen für transformative Ansätze zu schaffen. 
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II. Biodiversitätsziele für die verschiedenen Lebensräume 
7. Handlungsfeld: Wälder 
Wälder beherbergen einen großen Teil der biologischen Vielfalt und sind wertvoller Erholungs- und Naturerfah-
rungsraum für viele Menschen. Natürlicherweise wäre Deutschland zu mehr als 90 Prozent bewaldet. Deutschland 
liegt im Zentrum der europäischen Buchenwaldverbreitung und hat daher eine besondere Verantwortung für Bu-
chenwälder in Europa. Durch eine intensive und jahrhundertelange Landnutzung einschließlich Forstwirtschaft 
wurden die Wälder in ihrer Artenzusammensetzung und Struktur erheblich verändert. Der Waldanteil ist bis ins 
18./19. Jahrhundert auf gut 10 Prozent zurückgegangen. Auch durch das in jüngerer Zeit gestiegene Bewusstsein 
der Gesellschaft bezüglich der vielfältigen Bedeutung der Wälder, einhergehend mit den Maßnahmen zur Wald-
mehrung durch die Forstwirtschaft, liegt der Waldanteil heutzutage wieder bei über 32 Prozent der deutschen 
Landesfläche. Und obwohl die Flächenkonkurrenz im dichtbesiedelten Deutschland hoch ist, hat in den letzten 
Jahrzehnten die Waldfläche leicht zugenommen. 
Besonders vor dem Hintergrund des Klimawandels gewinnen der Erhalt und die Wiederherstellung der Funktio-
nen und Strukturen des Ökosystems Wald immer mehr an Bedeutung. Schlüsselbegriffe sind dabei Diversität und 
Diversifizierung von Wäldern, die aus verschiedener Perspektive in den Blick zu nehmen sind (Artenzusammen-
setzung und genetische Vielfalt, Strukturreichtum, natürliche Prozesse, Standortausprägungen, Funktionsvielfalt, 
aber auch Vielfalt der Bewirtschaftungsverfahren). Es gilt, biodiversitätsfördernde Maßnahmen zu ergreifen, wel-
che die Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit der Wälder fördern und Naturschutzbelange in der regulären Forst-
wirtschaft, auch über die ordnungsrechtlichen Vorgaben hinausgehend unterstützen. Insgesamt müssen dabei die 
vielfältigen Ökosystemleistungen des Waldes wieder in einem ausgewogeneren Verhältnis bereitstehen, wobei 
insbesondere die Biodiversitäts- und Klimaschutzleistung des Waldes zu stärken sind, ohne die Nutzung von 
Wäldern als Rohstoffquelle in Frage zu stellen oder unangemessen zu beeinträchtigen. 

Ziel 7.1: Zustand der Biodiversität in Wäldern 

Bis 2030 sind die Artenvielfalt und Landschaftsqualität in Wäldern deutlich gestiegen und haben einen verbes-
serten Zustand erreicht. Bis 2050 hat sich auch die Naturnähe der Wälder deutlich verbessert. 

Erläuterung zum Ziel: 

Die Bundeswaldinventur aus dem Jahr 2023 weist 14 Prozent der Wälder in Deutschland als kulturbestimmt, 
7 Prozent als kulturbetont, 41 Prozent als bedingt naturnah, 22 Prozent als naturnah und 15 Prozent als sehr na-
turnah aus. Die Naturnähe der Baumarten-Zusammensetzung in der Hauptbestockung hat sich im Vergleich zur 
letzten Inventur geringfügig zu mehr Naturnähe verändert. Um Wälder zu erhalten, damit sie dauerhaft als Hot-
spots der biologischen Vielfalt zur Verfügung stehen und wieder als Senken von 
Treibhausgasen fungieren können, müssen zum einen schädliche Einflussfaktoren reduziert, eigendynamische 
Sukzessionsprozesse gefördert und geschädigte Waldflächen wiederhergestellt werden. Darüber hinaus sollen na-
turferne Wälder zu naturnahen, strukturreichen und klimaresilienten Wäldern mit überwiegend standortheimi-
schen, an den Klimawandel angepassten Baumarten, umgebaut werden. Das hier verfolgte Leitbild eines natur-
nahen Waldes wird allgemein als widerstandsfähiger gegenüber dem Klimawandel angesehen, verbessert den 
Wasserhaushalt in der Landschaft und ist, bezogen auf den Erhalt der Biodiversität, ein besserer Lebensraum für 
viele Tier- und Pflanzenarten. Darüber hinaus können historische Waldbewirtschaftungsformen, wie Nieder-, Mit-
tel- und Hutewälder, einen Beitrag zum Schutz der Biodiversität leisten und sollten, wo möglich und sinnvoll, 
erhalten und gefördert werden. 

Ziel 7.2: Anpassung der Wälder an den Klimawandel 

Bis 2030 wird im Rahmen der Bewirtschaftung die Widerstands- und Anpassungsfähigkeit der Wälder im Hin-
blick auf die Auswirkungen des Klimawandels verbessert, indem die waldtypische Biodiversität erhalten und 
gefördert wird. 

Erläuterung zum Ziel: 

Die kalamitätsbedingten Waldschäden seit 2018 machen deutlich, dass ein erheblicher Anteil des heutigen Waldes 
nicht ausreichend an die Auswirkungen des Klimawandels angepasst ist. Hiervon sind vor allem Wälder mit einer 
nicht dem Standort angepassten Baumartenzusammensetzung betroffen. Die Anstrengungen, die Wälder dahin-
gehend zu entwickeln, dass sie unter anderem Änderungen der standörtlichen Bedingungen durch den 
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Klimawandel überstehen, langfristig wieder als Treibhausgassenke dienen, Lebensraum für viele auf den Wald 
angewiesene Tier- und Pflanzenarten bleiben und den nachwachsenden Rohstoff Holz bereitstellen können, müs-
sen fortgesetzt und intensiviert werden. Hierfür ist es wichtig, klimaempfindliche Wälder zu strukturreichen, 
klimaresilienten Mischwäldern mit überwiegend standortheimischen Baumarten zu entwickeln, um so das Risiko 
großflächiger Kalamitäten in Folge von Störungsereignissen wie Dürren, Windwürfen, Waldbränden und Insek-
tenkalamitäten zu reduzieren. Naturverjüngung bzw. Saat oder Pflanzung soll ohne besondere Schutzmaßnahmen 
möglich sein. 
Von großer Bedeutung für die Anpassung der Wälder an die Auswirkungen des Klimawandels ist darüber hinaus 
die Vermeidung der Fragmentierung von Waldflächen sowie die Wiederherstellung und der Erhalt intakter Land-
schaftswasserhaushalte, beispielsweise durch Maßnahmen zur Stärkung des Wasserrückhalts im Wald, zum 
Schutz der Waldböden und die Renaturierung von Gewässerabschnitten, Waldmooren und anderen feuchten 
Waldbiotopen (siehe auch Ziele Ziel 3.1 Wiederherstellung von Ökosystemen, Ziel 4.1: Erhaltung gesunder Bö-
den und Handlungsfeld 9). Weiterhin ist der Biotopverbund in den Blick zu nehmen, um den genetischen Aus-
tausch zwischen Populationen sowie die Anpassung von Verbreitungsgebieten waldtypischer Arten an den Kli-
mawandel zu unterstützen (siehe auch Ziel 2.3: Weiterentwicklung eines funktionalen Biotopverbunds, Ziel 19.1: 
Ökologische Durchlässigkeit von Verkehrswegen). Auch natürliche Wiederbewaldung von Offenlandschaften 
und natürliche Waldentwicklung (siehe auch Ziel 7.4: Natürliche Waldentwicklung) können einen wichtigen Bei-
trag zur Anpassung leisten. 

Ziel 7.3: Mehrung der Waldfläche 

Bis 2030 hat sich die Waldfläche in Deutschland durch die Neuanlage bzw. Entwicklungsförderung von klima-
stabilen, naturnahen Wäldern um 10.000 Hektar vergrößert, wobei die Umwandlung von naturschutzfachlich 
wertvollem Offenland ausgeschlossen ist. 

Erläuterung zum Ziel: 

Waldmehrung kann dazu beitragen, die Speicher- und Senkenfunktion von Wäldern langfristig zu erhöhen und 
schafft bei Einhaltung biodiversitätsfördernder Vorgaben während der Erstaufforstungen Synergien zwischen 
dem Klima- und Biodiversitätsschutz. Werden insbesondere Regionen mit geringem Waldanteil in den Blick ge-
nommen, kann darüber hinaus die Biotopvernetzung (siehe auch Ziel 2.3: Weiterentwicklung eines funktionalen 
Biotopverbunds , Ziel 8.2: Zunahme von Landschafts- und Strukturelementen , Ziel 19.1: Ökologische Durchläs-
sigkeit von Verkehrswegen ) verbessert werden. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, werden im ANK zeitnah, 
in Ergänzung der GAK- Fördermaßnahme Erstaufforstung, ein Förderprogramm zur Mehrung der Waldfläche 
ausgebracht. 

Ziel 7.4: Natürliche Waldentwicklung (NWE 5) 

Bis 2030 beträgt der Flächenanteil der Wälder mit natürlicher Waldentwicklung (NWE) mindestens 5 Prozent der 
Waldfläche Deutschlands bzw. 10 Prozent der Waldfläche im öffentlichen Eigentum. 

Erläuterung zum Ziel: 

Lässt man in Wäldern eine natürliche Entwicklung weitgehend frei von Eingriffen durch den Menschen zu, stellt 
sich in der Regel eine standorttypische Arten- und Strukturvielfalt ein, wodurch die Funktions- und Anpassungs-
fähigkeit u. a. an den Klimawandel steigen kann. Wälder mit natürlicher Entwicklung (NWE) können schon jetzt 
als Lernorte für die zukünftige Behandlung und Entwicklung der Wälder dienen. Zum angestrebten Flächenanteil 
von Wäldern mit natürlicher Waldentwicklung tragen sowohl Schutzgebiete als auch Flächen außerhalb von 
Schutzgebieten bei. Wesentlich dabei ist, dass die natürliche Entwicklung auf den Flächen dauerhaft rechtlich 
gesichert ist. 

8. Handlungsfeld: Agrarlandschaften und Ernährung 
Mehr als die Hälfte der Fläche Deutschlands wird landwirtschaftlich genutzt: Landwirtschaft prägt die Kultur-
landschaft und das damit verbundene Landschaftsbild daher in besonderer Weise. Kein anderer Sektor hängt so 
stark von intakten natürlichen Ressourcen, von stabilem Klima, gesunden Böden, sauberem und ausreichendem 
Wasser und Artenvielfalt ab wie die Landwirtschaft. Agrarlandschaften können eine hohe Vielfalt an Lebensräu-
men für wildlebende Arten bieten, die dort Rückzug, Nahrung und Fortpflanzungsmöglichkeiten finden. Der 
Schutz und die Förderung vielfältiger und reich strukturierter Agrarlandschaften ist zudem ein wirksamer Beitrag 
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zum Klimaschutz. Resiliente Agrarökosysteme fördern unter anderem die CO2-Senkenfunktion, verringern Bo-
denerosion und regulieren den Landschaftswasserhaushalt. Darüber hinaus sind vielfältige Kulturlandschaften für 
die Naherholung und den Tourismus von besonderer Bedeutung. Gleichzeitig ist der Rückgang der Biodiversität 
in Deutschland jedoch vor allem in Agrarlandschaften besonders hoch. Durch eine intensive Landwirtschaft sind 
nicht nur die Stoffeinträge (insb. Nährstoffe und Pflanzenschutzmittel) zum Teil deutlich zu hoch, was bis heute 
zu einem schleichenden Verschwinden von an eine extensive Nutzung angepassten Arten und Lebensräumen 
führt. Auch sind Nutzungshäufigkeiten erhöht und Bewirtschaftungseinheiten sukzessiv vergrößert worden, wozu 
in der Vergangenheit Feldsäume, Feldraine, Feldgehölze und Hecken aktiv beseitigt wurden. Besonders in peri-
pheren, von extensiver landwirtschaftlicher Nutzung geprägten Regionen mit z.T. noch hoher Artenvielfalt hin-
gegen ist die biologische Vielfalt durch Unternutzung und Aufgabe landwirtschaftlicher Nutzung bedroht. Die 
Abhängigkeit der Landwirtschaft und letztlich auch der Ernährungssicherheit sowohl von intakten natürlichen 
Ressourcen und Ökosystemleistungen als auch von einer breiten genetischen Vielfalt der Nutztiere und Kultur-
pflanzen darf gerade auch in Krisenzeiten nicht ausgeblendet werden. Es gilt u. a. durch Züchtung, aber auch 
Erhaltung alter Sorten, z. B. robuste und klimaresiliente Pflanzen und Tiersorten zu entwickeln und zu erhalten. 
Eine wesentliche Stellschraube für die Art und Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung stellt die Gemeinsame 
Agrarpolitik der EU (GAP) und ihre nationale Umsetzung dar. Die GAP kann ein entscheidender Hebel sein, den 
Verlust der biologischen Vielfalt in der Agrarlandschaft zu stoppen und künftig effektiver zum Schutz und Erhalt 
von Biodiversität in der Agrarlandschaft und in der Produktion beizutragen. Dieser Ansatz wurde mit der letzten 
Reform der GAP teilweise weiter gestärkt. 
Landwirtschaftspolitik und Agrarförderung müssen künftig den Wandel hin zu einer nachhaltigen ökonomisch 
tragfähigen, vielfältig aufgestellten, zumindest in Teilen extensiveren Landwirtschaft und vielfältig strukturierten 
Agrarlandschaften bewirken. Nur eine ressourcenschonende nachhaltige Landwirtschaft wird langfristig zur Er-
nährungssicherheit und -vorsorge beitragen können. Zu diesem Ergebnis kommt auch die Zukunftskommission 
Landwirtschaft (ZKL, 2021) in ihrer gemeinsamen und von ihr im November 2024 bestätigten Vision: „Die bio-
logische Vielfalt wird als elementar anerkannt und gewahrt, da sie die Grundlage der Funktionsfähigkeit von 
Ökosystemen darstellt. Aktivitäten, die die Biodiversität und insbesondere den Insektenschutz fördern, sind die 
Regel. Agrarlandschaften sind von struktureller Vielfalt geprägt; so umfassen landwirtschaftliche Flächen ver-
netzte Biotopstrukturen wie Blühflächen, Hecken und Grünstreifen.“ 
Wesentliche Vorgaben für die Gestaltung der Agrarlandschaft werden sich zukünftig aus dem nationalen Wieder-
herstellungsplan ergeben. Der erste Entwurf für diesen in der EU-Verordnung über die Wiederherstellung der 
Natur geforderten Plan ist bis 2026 der Europäischen Kommission vorzulegen. 
Gleichzeitig wirkt sich wie und was gegessen wird auf das Klima, die Umwelt und die Lebensbedingungen aller 
Lebewesen auf der Erde aus und zugleich haben die Wahl der Lebensmittel und die Umweltbedingungen, in denen 
sie produziert werden, einen Einfluss auf die menschliche Gesundheit. Weltweit ist das globale Agrar- und Er-
nährungssystem verantwortlich für bis zu 80 Prozent des Rückgangs an biologischer Vielfalt, da die Umwandlung 
natürlicher Ökosysteme in landwirtschaftliche Flächen der Hauptgrund für den Verlust des Lebensraums vieler 
Arten ist (Benton et al. 2021). Die Zielsetzung der Produktion von steigenden Mengen Lebensmitteln zu geringst-
möglichen Kosten hat über die letzten Jahrzehnte in vielen Regionen der Welt zu einer Landwirtschaft geführt, 
die immer mehr Pflanzenschutzmittel, Dünger, Energie, Land und Wasser benötigt. Dabei hat vor allem die in-
dustrielle Erzeugung tierischer Lebensmittel hohe Auswirkungen auf Biodiversität, Landnutzung, Klima und Um-
welt und der Zustand der Umweltmedien Auswirkungen auf die Qualität der produzierten Lebensmittel und damit 
mittelbar auch auf die menschliche Gesundheit. 
Die globalen Agrar- und Ernährungssysteme müssen langfristig und nachhaltig, d. h. ökologisch, sozial und öko-
nomisch, transformiert werden, um zu einem gesunden Leben auf der Erde beizutragen. Sowohl die menschliche 
Gesundheit als auch die Deckung des weltweiten Nahrungsmittelbedarfs hängen maßgeblich vom Zustand der 
Umwelt, des Klimas und von der biologischen Vielfalt sowie den von ihr erbrachten Ökosystemleistungen ab. 
Für eine sichere und umweltfreundliche Ernährung innerhalb der planetaren Grenzen ist insbesondere eine Ände-
rung der Ernährungsgewohnheiten hin zu einer stärker pflanzenbetonten Ernährungsweise notwendig, wie es die 
Empfehlungen der „Planetary Health Diet“ der EAT-Lancet Kommission vorsehen. Tierische Lebensmittel soll-
ten bevorzugt im Zusammenhang mit umweltverträglicher Grünlandnutzung oder der Verwertung von landwirt-
schaftlichen Nebenprodukten erzeugt werden. 
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Exkurs / Querbezug: 

Kasten 8:  Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) 
Die GAP, bereits 1962 mit dem Ziel eingeführt, eine gemeinsame Politik der EU für einen Sektor zu gestalten, 
der insbesondere die Nahrungsmittelversorgung sichert und den in der Landwirtschaft Tätigen ein angemesse-
nes Einkommen bietet, hat in ihrer langen Geschichte viele Entwicklungsschritte vollzogen. Mit der Agrarreform 
1992 erfolgte eine Abkehr von der vormaligen Markt- und Preisstützung, die zu einer erheblichen Intensivie-
rung der agrarischen Nutzung mit allen negativen Folgeerscheinungen geführt hatte. Seitdem rückten direkte 
Hilfen („Direktzahlungen“) für landwirtschaftliche Betriebe in den Vordergrund. Zudem wurden begleitende 
Maßnahmen wie etwa die Extensivierung oder Aufforstung im Bereich der Agrarstrukturpolitik eingeführt. Mit 
der Agenda 2000 wurden die Stützpreise erneut gesenkt und die Direktzahlungen im Gegenzug angehoben. 
Gleichzeitig wurden Aspekte der Agrarstrukturpolitik zu einem zweiten Politikbereich der GAP, der „Förde-
rung der Entwicklung des ländlichen Raums“, der so genannten 2. Säule, zusammengefasst. Parallel zur suk-
zessiven Entkopplung der Direktzahlungen von der Produktion wurden diese zum einen an die geförderte Flä-
che und zum anderen an die Einhaltung bestimmter (Umwelt-)Anforderungen und Standards gebunden. We-
sentliche Neuerung der am 01.01.2023 in Kraft getretenen jüngsten GAP- Reform sind erhöhte Anforderungen 
an die Umweltbindung der Direktzahlungen (sog. Konditionalität) und die Einführung sog. Öko-Regelungen 
in der 1. Säule der GAP, mit denen Umweltziele verfolgt werden. Gemeinsam mit der Konditionalität und den 
umweltbezogenen Maßnahmen der 2. Säule (insbesondere den Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen) bilden 
sie die Grüne Architektur der GAP. Ziel der Bundesregierung ist es, die Direktzahlungen durch die einkom-
menswirksame Honorierung von Umwelt- und Klimaleistungen angemessen zu ersetzen. Dies entspricht auch 
den Empfehlungen der Zukunftskommission Landwirtschaft (ZKL) von 2021 und 2024. 

 

Kasten 9:  Zukunftskommission Landwirtschaft (ZKL) 
Als Ergebnis eines von Bundeskanzlerin a. D. Angela Merkel einberufenen Agrargipfels Ende 2019 hat die 
damalige Bundesregierung die Zukunftskommission Landwirtschaft (ZKL) eingesetzt. Als Mitglieder wurden 
Führungspersönlichkeiten aus den wichtigsten Verbänden der Bereiche „Landwirtschaft“, 
„Wirtschaft und Verbraucher“ und „Umwelt- und Tierschutz“ sowie Forschende aus der Agrar- und Um-
weltwissenschaft berufen. Ziel der Einsetzung der ZKL war es,  
„Empfehlungen und Vorschläge zu erarbeiten, um eine nachhaltige, das heißt ökologisch und ökonomisch 
tragfähige sowie sozial verträgliche Landwirtschaft in Deutschland auch in Zukunft zu ermöglichen“.  
Der am 29. Juni 2021 einstimmig verabschiedete Abschlussbericht39 fand große Beachtung und viel Un-
terstützung. 
In ihm kommt die ZKL zu dem Schluss, dass auch angesichts der durch die gegenwärtigen Produktionsweisen 
verursachten externen Kosten das heutige Agrar- und Ernährungssystem einem durchgreifenden Transforma-
tionsprozess unterzogen werden muss, der als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu betrachten ist. Im Vorder-
grund stehen hierbei der Umbau der Tierhaltung, die Beiträge der Landwirtschaft zum Klimaschutz und zum 
gleichzeitig dringend notwendigen Erhalt der Biodiversität. Die ZKL hält es für unabdingbar, auch hier mög-
lichst schnell den Trend umzukehren. Dazu fordert die ZKL u. a. eine tiefgreifende Reform der Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP). 

 
39 Zukunftskommission Landwirtschaft (ZKL): Zukunft Landwirtschaft. Eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe - Empfehlungen der Zu-

kunftskommission Landwirtschaft. Berlin 2021. https://www.bmuv.de/download/abschlussbericht-der-zukunftskommission-landwirt-
schaft 

https://www.bmuv.de/download/abschlussbericht-der-zukunftskommission-landwirtschaft
https://www.bmuv.de/download/abschlussbericht-der-zukunftskommission-landwirtschaft
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Ziel 8.1: Zustand der Biodiversität im Agrarland 

Bis 2030 sind die Artenvielfalt und Landschaftsqualität im Agrarland deutlich gestiegen und haben einen guten 
Zustand erreicht. 

Erläuterung zum Ziel: 

Die Agrarlandschaft besteht aus unterschiedlichen Agrarregionen mit jeweils spezifischen Standortfaktoren und 
Rahmenbedingungen und damit unterschiedlichen Grundvoraussetzungen und Herausforderungen für die Förde-
rung und Nutzung der biologischen Vielfalt. Art, Intensität und Ausmaß der landwirtschaftlichen Nutzung be-
stimmen maßgeblich den Zustand und die Entwicklung der biologischen Vielfalt, aber auch der Naturgüter wie 
Boden und Wasser. In Deutschland prägen teilweise enge und homogene Fruchtfolgen auf großer Fläche das Bild 
der Agrarlandschaften und die agrarische Nutzung ist zu einem erheblichen Teil durch eine zu hohe Intensität 
gekennzeichnet, was mit nachteiligen Auswirkungen auf Arten und Lebensräume sowie Naturhaushalt und Öko-
systemleistungen einhergeht. Zudem ist besonders in peripheren Regionen, wie z. B. die durch extensive Grün-
landwirtschaft geprägten Mittelgebirgsregionen, die biologische Vielfalt durch Unternutzung und Nutzungsauf-
gabe bedroht. Ein bundesweites Monitoring, welches die Grundlage für politische Entscheidungen zur Biodiver-
sität im Agrarland noch weiter untermauern könnte, muss speziell auf die Agrarlandschaften ausgerichtet sein, 
um eine wissenschaftlich belastbare Datengrundlage über den Zustand sowie die Veränderung der biologischen 
Vielfalt sowie die wichtigsten Bezugsgrößen abbilden zu können. 
Wesentliche Randbedingungen, z. B. zur Auswahl von Indikatoren, und Impulse hierzu ergeben sich aus der EU-
Verordnung über die Wiederherstellung der Natur. 

Ziel 8.2: Zunahme von Landschafts- und Strukturelementen 

Bis 2030 wird ein Aufwärtstrend bei dem Anteil landwirtschaftlicher Flächen mit Landschaftselementen mit gro-
ßer Vielfalt, die auch zur besseren Vernetzung von Lebensräumen beitragen sollen, erreicht. 

Erläuterung zum Ziel: 

Verschiedene Landschafts- und Strukturelemente wie Hecken, Einzelbäume und Baumreihen, Acker- und Weg-
raine, naturnahe Bachläufe und Ackerbrachen stellen Rückzugs-, Nahrungs-, und Fortpflanzungshabitate für eine 
Vielzahl wildlebender Tiere und Pflanzen dar, die in intensiv genutzten Agrarlandschaften ansonsten fehlen. Sie 
tragen daher erheblich zur ökologischen Aufwertung und Funktion der Agrarlandschaft als Lebensraum und Kor-
ridor für Fauna und Flora bei. Gerade eine vielfältige Mischung aus dauerhaften und temporären biodiversitäts-
fördernden Strukturen führt bei geeigneter räumlicher Ausgestaltung zur Vernetzung von Lebensräumen, ermög-
licht den genetischen Austausch zwischen Populationen und führt zu einer höheren biologischen Vielfalt und 
einem höheren Angebot an regulierenden Ökosystemleistungen. Eine große Artenvielfalt hilft zudem Nützlinge 
und damit die Schädlingsregulation zu fördern und Krankheiten und Schädlinge der Feldfrüchte zu kontrollieren. 
Weiterhin können Landschafts- und Strukturelemente, aber auch strukturierte 
Produktionssysteme wie Streuobstwiesen oder Agroforstsysteme dazu beitragen, Bodenerosion zu verhindern, 
den Wasserhaushalt und das Kleinklima der Umgebung zu regulieren und Nährstoffeinträge in Gewässer zu min-
dern. Zudem wirken sie als CO2-Senken. 

Ziel 8.3: Förderung einer regionalen, vielfältigen und klimaangepassten Erzeugung von Nahrungsmitteln 

Bis 2030 werden emissionsarme, nachhaltige und ökologische Lebensmittel-Wertschöpfungsketten gestärkt. 
Maßnahmen zur Förderung einer regionalen, nachhaltigen und gesundheitsförderlichen Ernährung mit einem 
Schwerpunkt auf pflanzlichen Produkten werden weiterentwickelt. Gleichzeitig wird die nachhaltige Nutzung von 
Grünland für Tierernährung und Naturschutz gestärkt und mehr Transparenz zu Tierwohlaspekten erreicht. 

Erläuterung zum Ziel: 

Die Erzeugung tierischer Lebensmittel benötigt teilweise ein Mehrfaches der darin enthaltenen Energie in Form 
von Futterpflanzen, ist teilweise mit höheren Treibhausgasemissionen und Umweltbelastungen verbunden und 
geht, je nach Ausgestaltung mit einem höheren Einsatz begrenzter Ressourcen wie Wasser, fossiler Energien und 
Böden einher, als das bei der Erzeugung für eine direkte pflanzliche Ernährung der Menschen der Fall ist. 
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Anders stellt sich die Lage bei der Nutzung von Grünland dar. Dauergrünland kann – sofern es nicht auf trocken-
gelegten Moorflächen angelegt ist – je nach Bewirtschaftungsform für die Biodiversität und den Klimaschutz sehr 
förderlich sein, die Biomasse vom Grünland ist in der Regel ausschließlich für Tierernährung oder Energiegewin-
nung nutzbar. Im Ackerbau können Grünlandaufwüchse wie Kleegras die Fruchtfolge sinnvoll erweitern und zur 
Biodiversität in Ackerlandschaften beitragen. Durch den Umbau der Tierhaltung ist sicherzustellen, dass Syner-
gien zwischen Schutz der Biodiversität, nachhaltiger Landbewirtschaftung und Tierschutz geschaffen werden und 
landwirtschaftliche Betriebe in diesem Rahmen auskömmlich wirtschaften können. Das Bundesprogramm zur 
Förderung des Umbaus der Tierhaltung (investive und konsumtive Förderung) ist unter Berücksichtigung einer 
Flächenbindung der Tierhaltung 2024 gestartet. 
Die Mast, soweit sie mit importierten (Acker-) Futtermitteln erfolgt, hat sich zum Teil als ökologisch nicht nach-
haltig herausgestellt. Der Landwirtschaft müssen neue Perspektiven eröffnet werden, ihr Einkommen langfristig 
in Betriebsformen zu verwirklichen, die Synergien schaffen zwischen Ernährungssicherung, Tierwohl, Schutz der 
natürlichen Ressourcen und Förderung der Biodiversität. Hierzu leisten die Eiweißpflanzenstrategie und die 
Ackerbaustrategie des BMEL wichtige Beiträge. Der Umbau der landwirtschaftlichen Tierhaltung auf tiergerech-
tere Haltungsformen ist eine große Herausforderung. Sie muss auch ökonomisch tragfähig sein. Der Schutz und 
die nachhaltige Nutzung des Dauergrünlandes sowie die Förderung eines nachhaltigeren Ackerbaus sind weitere 
Ziele. Dementsprechend gibt es dazu bereits Fördermöglichkeiten über den Förderbereich 4 der GAK. 

Ziel 8.4: Verfügbarkeit von Gemüse, Obst und Hülsenfrüchten für eine nachhaltige und gesunde Ernäh-
rung 

Bis 2030 wird eine nachhaltige und gesunde Ernährung mit einem hohen Anteil an möglichst unverarbeitetem 
saisonal-regionalem Gemüse und Obst, ballaststoffreichen Getreideprodukten und Hülsenfrüchten sowie Nüssen 
einfacher zugänglich gemacht. 

Erläuterung zum Ziel: 

Die Umwandlung natürlicher Ökosysteme in landwirtschaftliche Flächen ist ein Treiber des Verlusts von Lebens-
räumen vieler Arten. Die Produktion von steigenden Mengen Lebensmitteln zu geringstmöglichen Kosten hat 
über die letzten Jahrzehnte zu einer Landwirtschaft geführt, die immer mehr Pflanzenschutzmittel, Dünger, Ener-
gie, Landnutzung und Wasser benötigt. 
Eine verstärkt pflanzenbetonte Ernährung fokussiert auf Gemüse, Obst und Hülsenfrüchte und ist vorteilhafter, 
um den zum Teil erheblichen Auswirkungen der Erzeugung tierischer Lebensmittel auf Biodiversität, Landnut-
zung und Umwelt Rechnung zu tragen. Ein großer Anteil der empfohlenen täglichen Proteinmenge sollte daher 
aus pflanzlichen Proteinquellen stammen, insbesondere aus Hülsenfrüchten, Nüssen, Saaten, alternativen Protein-
quellen und einem hohen Anteil an Vollkornprodukten. 

Ziel 8.5: Halbierung der Lebensmittelabfälle 

Bis 2030 wird die Menge der Lebensmittelabfälle in privaten Haushalten, in der Außer-Haus- Verpflegung, im 
Handel und in der Produktion in Deutschland halbiert (Bezugsjahr 2015). 

Erläuterung zum Ziel: 

Derzeit werden etwa elf Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle in Deutschland jedes Jahr entsorgt. Etwa hälftig 
bestehen diese Mengen aus vermeidbaren und nicht vermeidbaren (dies sind insb. Schalen und Knochen) Antei-
len. 

Ziel 8.6: Ausweitung des Ökolandbaus 

Bis 2030 will die Bundesregierung einen Anteil des Ökolandbaus von 30 Prozent erreichen. 

Erläuterung zum Ziel: 

Wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, dass der ökologische Landbau im Vergleich zum konventionellen Anbau 
in der Regel Mehrleistungen für die biologische Vielfalt erbringt, wenngleich die Erträge pro Hektar und damit 
die Hektarleistung teilweise verringert sind. Es bedarf daher zusätzlicher Anreize, um die Biodiversitätsleistung 
der Biobetriebe zu stärken, indem die bestehenden bzw. neue Maßnahmen und Förderangebote auch auf die An-
sprüche des Ökolandbaus zugeschnitten werden und somit attraktiv sind. Gleichzeitig müssen die Vorteile des 
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Ökolandbaus zur Verbesserung  
seiner Marktposition den Bürgerinnen und Bürgern besser vermittelt werden. Einen großen Beitrag liefert hierfür 
die Bio-Strategie 2030 des BMEL40. 

Ziel 8.7: Verringerung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln und seiner negativen Auswirkungen 

Bis 2030 sollen das Risiko und der Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln (PSM) um 50 Pro-
zent (vgl. Referenzzeitraum 2011 bis 2013) verringert werden. Die Anwendung und das Risiko sollen auf ein 
Niveau gebracht werden, das die Biodiversität und Ökosystemfunktionen nicht beeinträchtigt. 

Erläuterung zum Ziel: 

Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (PSM) ist einer der relevanten Treiber für den Artenschwund; das belegen 
umfangreiche wissenschaftliche Erkenntnisse 41 . PSM reduzieren Ertrags- und Qualitätsverluste durch 
Schad(mikro)organismen und leisten somit einen Beitrag zur Sicherung der Erträge, können aber auch negative 
Auswirkungen auf Lebewesen haben, die nicht zu den zu bekämpfenden Zielorganismen gehören. Die Prüfung 
im Rahmen der Zulassungsverfahren für PSM deckt bisher insbesondere kumulative sowie indirekte Auswirkun-
gen auf die Biodiversität nicht hinreichend ab. Zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft ohne negative Auswirkun-
gen auf die Biodiversität gehört daher auch ein Wandel beim Pflanzenschutz, soweit erforderlich auf Basis des 
Grundsatzes der Harmonisierung. Die Weiterentwicklung der Grundsätze der guten fachlichen Praxis im Pflan-
zenschutz und die konsequentere Umsetzung des integrierten Pflanzenschutzes sowie auch technologische Fort-
schritte, z. B. in der Applikation, bieten über den Ökolandbau hinaus die Möglichkeit, den PSM-Einsatz auf land-
wirtschaftlichen Flächen und das Risiko angemessen zu reduzieren. 

Ziel 8.8: Natur- und umweltverträgliche Düngung und Tierhaltung 

Bis 2030 werden die Stickstoffüberschüsse aus der Landwirtschaft weiter verringert mit dem Ziel, in einem ersten 
Schritt 70 kg N/ha*a sicher zu erreichen. 

Erläuterung zum Ziel: 

Stickstoffüberschüsse landwirtschaftlicher Systeme tragen erheblich zum Artenschwund bei: 70 Prozent aller 
Rote Liste Arten reagieren höchst sensitiv auf ein Übermaß an reaktivem Stickstoff in der Umwelt und werden 
von Arten verdrängt, die stärker und schneller von Stickstoff profitieren. Zu hohe Stickstoffüberschüsse tragen so 
maßgeblich zu einer wenig diversen bis homogenen Artenverteilung 
bei. Die Reduzierung von landwirtschaftlichen Stickstoffüberschüssen ist daher ein wirksames und notwendiges 
Mittel zum Schutz der Biodiversität. Jedoch gibt es z.T. deutliche regionale Unterschiede in den Überschüssen 
als Folge einer regional differenzierten Verteilung von Viehbesatzdichten sowie unterschiedliche Sensitivitäten 
von Ökosystemen. Ein bundesweit einheitlicher Wert für Stickstoffüberschüsse der Landwirtschaft stellt daher 
nur ein politisches Handlungsziel dar, das immer in Kombination mit anderen stickstoffrelevanten Umweltquali-
tätszielen wie der Eutrophierung durch atmosphärische Stickstoffeinträge oder der Nitratbelastung im Grundwas-
ser bewertet werden muss. Eine Verringerung der Stickstoffüberschüsse ist auch erforderlich, um die aktuell ge-
setzten stickstoffbezogenen Umweltqualitätsnormen und Gesundheitsziele zu erreichen. 
Wirtschaftsdünger aus der intensiven Viehhaltung weisen außerdem z.T. hohe Belastungen mit Antibiotika sowie 
anderen Tiermedikamenten und deren Abbauprodukten auf. Diese hochwirksamen Substanzen können sich durch 
intensive Düngung im Boden anreichern und schädigen dort die Bodenbiodiversität (vgl. Handlungsfeld 4). 

Ziel 8.9: Vorsorgeprinzip bei Gentechnik und Synthetischer Biologie 

Bis 2030 und darüber hinaus wird weiterhin sichergestellt, dass Synthetische Biologie, Gentechnik, einschließlich 
neuer genomischer Techniken sowie weitere neue Entwicklungen der Biotechnologie keine insgesamt negativen 
Effekte auf die Biodiversität haben; mögliche positive Effekte moderner Züchtungstechnologien auf die Biodiver-
sität sollen unter Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips nutzbar gemacht werden. 

 
40 Siehe hierzu https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/bio-strategie-2030.html 
41 Z. B. IPBES. (2016), Niggli, U. et al (2020) 

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/bio-strategie-2030.html
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Erläuterung zum Ziel: 

In Deutschland werden derzeit keine gentechnisch veränderten Organismen (GVO) im Freiland angebaut. Bzgl. 
neuer genomischer Techniken wird derzeit ein Rechtsrahmen auf EU-Ebene verhandelt. Bei den weiteren Ver-
handlungen nimmt Deutschland unter Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips mögliche Chancen und Risiken mit 
Blick auf die Biodiversität in Blick. 

9. Handlungsfeld: Binnengewässer, Auen und Moore 
Gewässer, Auen und Moore sind insbesondere für den Erhalt der biologischen Vielfalt, den Wasser- und Stoff-
haushalt der Landschaft, den Hochwasserschutz sowie für den Klimaschutz und die Anpassung an die Auswir-
kungen des Klimawandels von enormer Bedeutung. Allerdings sind diese wichtigen Lebensräume in Deutschland 
stark gefährdet: Moore wurden im Laufe der letzten Jahrhunderte entwässert, um sie land- und forstwirtschaftlich 
nutzen zu können, ebenso wie für den Torfabbau. Die biologische Vielfalt in Binnengewässern wird u. a. durch 
Nutzungen wie Binnenschifffahrt und Tourismus oder durch Querbauwerke beeinträchtigt. Durch Ausdeichung, 
Flussbegradigungen, Uferbefestigungen und die intensive Nutzung von flussbegleitenden Auen fehlt es zudem 
vielerorts an natürlichen Überflutungsräumen, was vor allem bei klimawandelbedingten Starkregenereignissen 
katastrophale Folgen haben kann. Ebenso bedrohen klimabedingte Dürreereignisse zunehmend die biologische 
Vielfalt aquatischer und semi-aquatischer Lebensräume. Es braucht demnach ein effizienteres Management und 
umfangreiche Renaturierungsmaßnahmen, um Binnengewässer, Auen und Moore als bedeutende Lebensräume 
zu erhalten bzw. wiederherzustellen sowie gegen die Folgen des Klimawandels widerstandsfähiger zu machen. 

Exkurs / Querbezug: 

Kasten 10:  Die Nationale Wasserstrategie 
In der Nationalen Wasserstrategie wird beschrieben, wie bis zum Jahre 2050 und darüber hinaus die Wasser-
versorgung für Mensch und Umwelt in ausreichender Menge und notwendiger Qualität gesichert werden kann. 
Die Strategie beschreibt für zehn strategische Themen, wohin Deutschland sich in Richtung zukunftsfähiger 
Wasserwirtschaft entwickeln will und welche Ziele und Maßnahmen auf dem Weg dorthin verfolgt werden. 
Die Themen umfassen unter anderem die Wiederherstellung, den Schutz und die dauerhafte Sicherung eines 
naturnahen Wasserhaushaltes und die verstärkte Anstrengung zum Schutz des Grundwassers und zur Wieder-
herstellung naturnaher Bäche, Flüsse und Seen. 
Intakte Wasserökosysteme wie Flusslandschaften und ihre Auen gehören zu den artenreichsten Lebensräumen 
in Mitteleuropa, daher trägt auch die Nationale Wasserstrategie zur Erreichung der Ziele dieses NBS-Hand-
lungsfelds bei. 

Ziel 9.1: Zustand der Biodiversität in Binnengewässern und Auen 

Bis 2030 sind die Artenvielfalt und Landschaftsqualität in Binnengewässern und Auen deutlich gestiegen und 
haben einen guten Zustand erreicht. 

Erläuterung zum Ziel: 

Intakte Gewässer und Auen sind Hotspots der Biodiversität. Sie bieten den Menschen vielfältige Ökosystemleis-
tungen und tragen zum Erhalt und zur Entwicklung von Lebensräumen für selten gewordene Pflanzen und Tiere 
bei. Um diese Funktion zu verbessern, müssen sich zum Beispiel Natur- und Gewässerschutz noch besser abstim-
men, um so win-win-Maßnahmen für die Umsetzung der Natura 2000-Richtlinien und der Wasserrahmenrichtli-
nie zu identifizieren und umzusetzen oder auch um andere Renaturierungsmaßnahmen planen und durchführen 
zu können. 

Exkurs / Querbezug: 

Kasten 11:  Das Bundesprogramm „Blaues Band Deutschland“ 

Das 2017 von der Bundesregierung beschlossene Bundesprogramm „Blaues Band Deutschland“ ist ein ge-
meinsames Programm des Bundesumweltministeriums und des Bundesverkehrsministeriums. Ziel ist es, durch 
Renaturierungsmaßnahmen an Bundeswasserstraßen und ihren Auen einen Biotopverbund von nationaler Be-
deutung aufzubauen. Wenig genutzte Nebenwasserstraßen haben aufgrund noch vorhandener naturnaher 
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Gewässerstrukturen ein hohes ökologisches Entwicklungspotenzial, sind aber gleichzeitig für Naturerleben, 
Freizeit und Erholung von Bedeutung für die Gesellschaft. Aber auch im intensiv genutzten Kernnetz der Bun-
deswasserstraßen sollen Renaturierungsmaßnahmen als „ökologische Trittsteine“ für den Biotopverbund ver-
wirklicht werden, wenn sie mit den verkehrlichen Zielen vereinbar sind. Somit sollen Deutschlands Wasser-
straßen wieder naturnäher und miteinander vernetzt werden. 
Mit dem „Förderprogramm Auen“ können Kommunen, Vereine, Verbände und andere beim Bundesamt für 
Naturschutz (BfN) Fördermittel beantragen, um Auen entlang der Bundeswasserstraßen als Zentren der biolo-
gischen Vielfalt und Achsen des Biotopverbundes naturnah zu entwickeln. 
Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) wird gemäß ihrem gesetzlichen Auftrag 
Maßnahmen im Bereich des wasserwirtschaftlichen Ausbaus, soweit dieser Ausbau für die Zielerreichung der 
WRRL erforderlich ist, an Bundeswasserstraßen umsetzen. 
Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) wird Renaturierungsmaßnahmen auf Bundesflächen in der 
Aue durchführen.  

Ziel 9.2: Durchgängigkeit von Fließgewässern 

Bis 2030 sind weitere wichtige Fließgewässerabschnitte in Deutschland längsdurchgängig oder frei fließend. 

Erläuterung zum Ziel: 

Die Gewässer in Deutschland sind aufgrund vieler Querbauwerke nicht durchgängig, insbesondere auch im Zu-
sammenhang mit kleinen Wasserkraftanlagen. Vor allem Fische, die über längere Strecken flussauf- und abwärts 
wandern wie der Lachs oder der Aal, sind auf die stromauf- und stromabwärts gerichtete Durchwanderbarkeit der 
Gewässer angewiesen, um ihren Lebenszyklus erfolgreich vollenden zu können. 
Außerdem bieten durchgängige Gewässer Fischen und anderen aquatischen Lebewesen die Möglichkeit zur An-
passung an klimatische Veränderungen. Die ökologische Durchgängigkeit von Gewässern muss weiter verbessert 
werden, z. B. durch den Bau von neuen, funktionsfähigen Fischpässen.  
Darüber hinaus fordert Artikel 9 der EU-Wiederherstellungsverordnung die Wiederherstellung frei fließender 
Flusskilometer, vorrangig durch die Beseitigung obsoleter Hindernisse. 

Ziel 9.3: Revitalisierung von Auen 

Bis 2030 verfügen Fließgewässer insgesamt über 10 Prozent mehr natürliche Überflutungsräume (rezente Auen) 
gegenüber dem Auenzustandsbericht 2021. 

Erläuterung zum Ziel: 

Naturnahe Auen sind in Deutschland selten geworden. Fast überall wurde den Flüssen ein enges Korsett angelegt 
und die Funktionen der Auen wurden erheblich eingeschränkt. Nur noch unter 10 Prozent der flussbegleitenden 
Auen sind ökologisch intakt. Auen als grüne Infrastruktur sind sowohl für die Hochwasservorsorge als auch für 
den Wasserrückhalt, insbesondere während Niedrigwasser- und Dürreperioden, von entscheidender Bedeutung. 
Es müssen daher deutlich mehr Maßnahmen, wie die Rückverlegung von Deichen, die Wiederanbindung von 
Fluss-Altarmen oder die Wiederbegründung von Auwald umgesetzt werden, um die Auen als natürliche Retenti-
onsräume und Lebensraum für viele seltene Tier- und Pflanzenarten sowie für Auwälder, die nur hier existieren 
können, zurückzugewinnen. 

Ziel 9.4: Wiederherstellung und Schutz von Mooren 

Bis 2030 sind alle natürlichen und naturnahen Moore geschützt und mindestens 70 Prozent befinden sich in einem 
guten Erhaltungszustand oder sind in ihrer Entwicklung gesichert. 
Bis 2050 sind zusätzliche 25 Prozent der derzeit entwässerten Moorbodenfläche durch Wasserstandsanhe-
bung und naturschutzfachliche Maßnahmen wieder in einem naturnahen Zustand und unter Schutz gestellt, 
in ihrer Entwicklung gesichert oder unter land- und forstwirtschaftlicher Nutzung in Form von Paludikultu-
ren. 
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Erläuterung zum Ziel: 

Natürliche und naturnahe Moore sind in Deutschland nur noch auf einer sehr geringen Fläche und in zumeist 
kleinen verinselten Restflächen erhalten. Nahezu alle noch intakten Hochmoore sind in Deutschland geschützt, 
Niedermoore hingegen nur zu einem geringen Teil. Generell befinden sich Moore sehr häufig in einem schlechten 
Erhaltungszustand. Sie sind direkt oder indirekt von einer Entwässerung sowie diversen anderen schädlichen Ein-
flüssen betroffen. Daher ist ein konsequenter Schutz sowie die Wiederherstellung von natürlichen oder naturnahen 
Moorkomplexen auf derzeit entwässerten ungenutzten oder genutzten Moorbodenflächen erforderlich. Dauerhafte 
Wasserstandsanhebung stoppt die Torfzersetzung und ermöglicht perspektivisch einen Torfaufbau und die Spei-
cherung von Kohlenstoff. Eine Vernässung von Moorböden kann neben positiven Klimaschutzaspekten auch auf 
die biologische Vielfalt wirken – insbesondere für moortypische und moorspezifische Arten. Dies gilt insbeson-
dere für die Wiedervernässung und Wiederherstellung naturnaher Moore, aber auch für die Nutzung von vernäss-
ten Mooren als Nassgrünland oder Anbaupaludikultur (z. B. Anbau von Schilf oder Rohrkolben). Für die Errei-
chung der Ziele nach § 3a des Klimaschutzgesetzes sind jedoch über dieses Ziel hinausgehende Wiedervernäs-
sungsmaßnahmen erforderlich. Die Interessen aller direkt und indirekt von der Wiedervernässung betroffenen 
Akteurs- und Personengruppen sollten über Beteiligungsprozesse gehört und entsprechend berücksichtigt werden. 

Exkurs / Querbezug: 

Kasten 12:  Die Nationale Moorschutzstrategie 

Das Bundeskabinett hat am 9. November 2022 die Nationale Moorschutzstrategie beschlossen und damit den 
politischen Rahmen für alle Aspekte des Moorschutzes auf Bundesebene für die nächsten Jahre vorgegeben. 
Die Strategie umfasst zehn Handlungsfelder mit 49 Zielen und 117 Maßnahmen. Im Zentrum der Strategie steht 
die Wiedervernässung von trockengelegten Mooren und Moorböden sowie ihre klimaverträgliche Nutzung mit 
langfristiger Perspektive. Beruhend auf der Bund-Länder- Zielvereinbarung zum Klimaschutz durch Moorbo-
denschutz sollen die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 5 Mio. t CO2-Äquivalente pro Jahr gemindert wer-
den. Gleichzeitig sollen die Maßnahmen die Biodiversität in den Moorregionen fördern. 
Der Schutz der Biodiversität stellt neben dem natürlichen Klimaschutz den zweiten Schwerpunkt der Strategie 
dar. Diese Ziele haben starke Synergien, da die Vernässung von Mooren die moorspezifischen Arten fördert. Nur 
wenige Prozent der Moore befinden sich noch in einem naturnahen Zustand und in der Folge ist die für Moor-
gebiete typische Artenvielfalt stark bedroht. Naturnahe Moore sollen daher konsequent geschützt, ihr hydrolo-
gischer Zustand verbessert und ihre CO2-Senkenfunktion gestärkt werden. Die Moorschutzstrategie basiert auf 
dem Konzept der Freiwilligkeit und auf finanziellen Anreizen. Um Freiwilligkeit überzeugend einfordern zu 
können, wird auch die Vorbildfunktion des Bundes in der Strategie betont. 

10. Handlungsfeld: Küsten und Meere 
Die Küsten und Meere sind die größten Ökosysteme der Erde. Sie beherbergen eine reiche biologische Vielfalt, 
binden einen großen Teil des anthropogen erzeugten Kohlenstoffdioxids und sind zeitgleich der größte natürliche 
Kohlenstoffspeicher. Sie liefern Rohstoffe und Nahrungsmittel, dienen als Verkehrswege und Erholungsräume 
und halten darüber hinaus Energievorräte bereit. Durch die zunehmende stoffliche Belastung durch Nähr- und 
Schadstoffe und intensive Nutzung der Küsten und Meere, beispielsweise durch Schifffahrt, Fischerei, Küsten-
schutz, den Ausbau Erneuerbarer Energien sowie Industrie- und Hafenbauten werden die biologische Vielfalt und 
die Ökosystemfunktionen der Küsten und Meere negativ beeinflusst. Der stärkere Schutz der marinen Biodiver-
sität verlangt demnach eine besondere Aufmerksamkeit. 
Durch internationale und regionale Organisationen und Kooperationen, Übereinkommen und EU- Verordnungen 
und Richtlinien (CBD, UNESCO, OSPAR, HELCOM, Nordseeschutz-Konferenz, Trilaterale Wattenmeerkoope-
ration, CMS/ASCOBANS, RAMSAR, FFH- und Vogelschutzrichtlinie, Wiederherstellungsverordnung, Wasser-
rahmenrichtlinie, Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) ist Deutschland zu vielfältigen Maßnahmen in festgelegten 
Zeiträumen zum Schutz der Küsten- und Meeresumwelt sowie von Lebensräumen, Biotoptypen und Arten ver-
pflichtet. Dieser Verpflichtung verleiht Deutschland auch durch die Entwicklung einer Nationalen Meeresstrate-
gie Ausdruck, durch die konkrete und speziell auf einen wirksamen und nachhaltigen Meeresschutz ausgerichtete 
Maßnahmen für die Meeresregionen in deutscher Verantwortung umgesetzt werden sollen. 
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Exkurs / Querbezug: 

Kasten 13:  Die EU-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (2008/56/EU, MRSL) 
Die MSRL schafft den Ordnungsrahmen für die notwendigen Maßnahmen aller EU-Mitgliedsstaaten, um einen 
„guten Zustand der Meeresumwelt“ in allen europäischen Meeren zu erreichen oder zu erhalten. Der Begriff 
„Meeresumwelt“ bezieht sich auch explizit auf den Schutz der im Meer lebenden Arten und die dort vorkom-
menden Lebensräume sowie die Verhinderung des Rückgangs der marinen biologischen Vielfalt und deckt 
daher in einem sehr großen Umfang Aspekte des marinen Biodiversitätsschutzes ab. 
Die für die Bewertung und die Maßnahmen notwendigen biologischen Merkmale und Parameter werden in den 
Anhängen der MSRL definiert. U. a. sind hier die Biotopklassen des Meeresgrundes und der Wassersäule mit 
ihren biologischen Gemeinschaften sowie Fischpopulationen, Meeressäugetiere, Reptilien und Seevogelarten 
aufgenommen. Zur Erreichung des guten Umweltzustands gemäß MSRL werden in einem sechsjährigen Zyklus 
fortlaufend spezifische Maßnahmenprogramme entwickelt und aktualisiert, in Deutschland werden diese im 
Rahmen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Nord- und Ostsee (BLANO) erarbeitet und abgestimmt, bevor 
sie an die EU-Kommission berichtet werden.  

Ziel 10.1: Zustand der Biodiversität an Küsten und in Meeren 

Bis 2030 sind die Artenvielfalt, Lebensraum- und Landschaftsqualität an Küsten und in Meeren deutlich gestiegen 
und der gute Umweltzustand der Meeresgewässer gemäß Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie ist erreicht. 

Erläuterung zum Ziel: 

Eine hohe Lebensraumqualität und Artenvielfalt an den Küsten und in den Meeren sind zentral für ein funktio-
nierendes, resilientes und nachhaltig nutzbares marines Ökosystem, das sich an Einflüsse von außen (z. B. Kli-
mawandel) anpassen und seine wichtige Versorgungsfunktion aufrechterhalten kann. Dafür sind auch Maßnah-
men zur Verbesserung der Artenvielfalt, Lebensräume und Landschaftsqualität umzusetzen. Den besonderen Be-
dingungen des Ökosystems ist u. a. auch durch Vermeidung der Einschleppung nicht-heimischer Arten, Reduzie-
rung der stofflichen Belastungen, die Reduzierung und gebietsweise Einstellung direkter menschlicher Ressour-
cennutzungen sowie die Einrichtung streng geschützter Rückzugs- und Ruheräume für Arten und Lebensräume 
Rechnung zu tragen. Zentraler Baustein sind auch die Ziele für marine Schutzgebiete (siehe auch Handlungsfelder 
1, 2, 14 und 15). 

Ziel 10.2: Wiederherstellung von Lebensräumen an Küsten und im Meer 

Bis 2030 werden im Rahmen der EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur Wiederherstellungsmaßnah-
men auf mindestens 20 Prozent der Meeresfläche von ausschließlicher Wirtschaftszone (AWZ), Küstenmeer und 
damit verbundenen Flusseinzugsgebieten umgesetzt und bei Maßnahmen zum Küstenschutz vorrangig auf natur-
basierte Lösungen zurückgegriffen. Dies muss u. a. von einer erheblichen Eingriffsreduzierung begleitet wer-
den. 

Erläuterung zum Ziel: 

Auch im Bereich der Küsten und Meere bedarf es Wiederherstellungsmaßnahmen, um die biologische Vielfalt 
effektiv zu schützen sowie marine und küstennahe Ökosysteme und ihre Leistungen und Funktionen zur Steige-
rung der Klimaresistenz zu erhalten. Neben technischen Maßnahmen, die ein unverzichtbares Instrument des Küs-
tenschutzes darstellen, sollen in Zukunft verstärkt naturbasierte Lösungen (z. B. Renaturierung von marinen Le-
bensräumen und Küstenlebensräumen) zur Anwendung kommen. Als „Maßnahmen“ sind auch solche zu verste-
hen, die durch Entzug oder Minimierung von Stressoren bzw. Eingriffen (Eingriffsreduzierung) eine natürliche 
Wiederherstellung von Lebensräumen bzw. Rückkehr von Arten ermöglichen. 
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Ziel 10.3: Naturverträgliche Nutzung der Meere 

Bis 2030 werden die Meeresressourcen nachhaltiger und ökosystemverträglicher genutzt, so dass die Arten und 
Meeresökosysteme sich in einem günstigeren ökologischen Zustand befinden. 

Erläuterung zum Ziel: 

Ursache für negative Entwicklungen der Artenvielfalt, Lebensraumqualität und Fischbestände sind u. a. die ne-
gativen Auswirkungen menschlicher Nutzungen der Meere (zum Beispiel Fischerei, Schifffahrt, Bautätigkeiten 
wie die Errichtung von Offshore-Anlagen, Fördertätigkeiten am Meeresboden wie Sand- und Kiesabbau, Touris-
mus im Küstenbereich, etc.). Aber auch landseitige Stoffeinträge (Nähr- und Schadstoffe, Plastikmüll) und Aus-
wirkungen des Klimawandels spielen eine Rolle. Zum Schutz der dadurch bedrohten Arten und Lebensräume 
sowie zum Erhalt der marinen Ökosysteme und ihrer Biodiversität sind gegebenenfalls auch Maßnahmen notwen-
dig, die Einschränkungen der Nutzung, sowie eine naturverträgliche Ausgestaltung der Nutzung beinhalten kön-
nen. 

11. Handlungsfeld: Städte, urbane Landschaften und Siedlungen 
Mehr als drei Viertel der Menschen in Deutschland leben heutzutage in Städten. Viele Siedlungen sind in hohem 
Maße von versiegelten Böden, einem gestörten Wasserhaushalt und einem eigenen Mikroklima geprägt. Vielfäl-
tiges und naturnahes Grün und die Erhaltung und Wiedergewinnung von Freiräumen durch flächensparendes 
Bauen und Flächenkreislaufwirtschaft tragen daher maßgeblich zur Steigerung der Lebensqualität im urbanen 
Raum bei. So wirken sich naturnahe grüne und blaue Infrastrukturen beispielsweise positiv auf die Gesundheit 
und das Wohlbefinden der Stadtbevölkerung aus und schaffen wichtige Räume zur Abkühlung und für Erholung, 
Bewegung, Sport und Begegnung. Wie die Naturbewusstseinsstudien42 zeigen, fehlt es vor allem Menschen aus 
wirtschaftlich schwächeren Haushalten an alltäglichen Naturerfahrungen – vielfältige und fußläufig erreichbare 
Stadtnatur ist wichtig für die Wertschätzung der Biodiversität und verbessert die Umweltgerechtigkeit, da sie den 
Naturzugang für alle ermöglicht. Zudem dienen urbane Grünflächen als Lebensraum und Lebensgrundlage für 
zahlreiche Tier- und Pflanzenarten und sind im Vergleich zur umgebenden Landschaft sogar oft artenreicher, da 
sie verschiedene Standortbedingungen auf vergleichsweise kleinem Raum beherbergen. Auch in Bezug auf den 
Klimawandel leistet Stadtnatur einen bedeutenden Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel (Starkregenereig-
nisse oder Hitzeperioden), verbessert das örtliche Mikroklima und schafft damit gesündere Lebensbedingungen. 

Ziel 11.1: Zustand der Biodiversität in Städten und Siedlungen 

Bis 2030 sind die Artenvielfalt und Landschaftsqualität in Städten und Siedlungen deutlich gestiegen und haben 
einen guten und zukunftsfähigen Zustand erreicht. 

Erläuterung zum Ziel: 

Städte und Siedlungen sind bereits heute wichtige Lebensräume für die heimische Tier- und Pflanzenwelt. Diese 
Lebensräume müssen zum Schutz der biologischen Vielfalt trotz der vielerorts erforderlichen Nachverdichtung 
erhalten und gestärkt werden. Strukturreich und naturnah gestaltete Grünflächen und kleinräumige Biotope sind 
die Grundlage für die Artenvielfalt in Städten und Siedlungen. Dabei sind die dementsprechende Ausstattung und 
Pflege der Grünflächen von zentraler Bedeutung für die Artenvielfalt. Und auch neue Elemente grün-blauer Inf-
rastruktur wie die Dach- und Fassadenbegrünung sowie ein naturnahes Regenwassermanagement bieten Potenzial 
und müssen in ihrer Qualität gestärkt werden. Die Bundesregierung wird die Kommunen weiterhin bei der Erhö-
hung der urbanen Arten- und Biotopvielfalt unterstützen und auf Bundesliegenschaften ihrer Vorbildfunktion der 
öffentlichen Verwaltung für eine biodiversitätsfreundliche Gestaltung nachkommen. 

Ziel 11.2: Mehr Grün für Städte und Siedlungen 

Bis 2030 ist in Städten und Siedlungen die Durchgrünung unter Berücksichtigung von Strukturvielfalt, Gesund-
heitsschutz, Erholung und Naturschutzzielen weiter entwickelt und qualitativ erhöht. So soll die fußläufige Er-
reichbarkeit von Stadtgrün, Parks etc. perspektivisch für alle Bewohnerinnen und Bewohner ermöglicht werden. 

 
42 https://www.bfn.de/naturbewusstsein 

https://mailing.bmuv.de/cp/101542082/8476685cca-snwubn
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Erläuterung zum Ziel: 

Stadtnatur bietet der Bevölkerung wichtige Räume zur Abkühlung und für Erholung, Bewegung, Sport und Be-
gegnung. Die Grün- und Freiflächen leisten zudem einen wichtigen Beitrag zur räumlichen sowie funktionalen 
Vernetzung von Biotopen in der Stadt sowie mit der umgebenden Landschaft. Die Bundesregierung unterstützt 
deshalb die Kommunen dabei, für alle Menschen öffentlich zugängliches Grün mit vielfältigen Qualitäten und 
Funktionen verstärkt zu erhalten und zu entwickeln und durch diese weitere Entwicklung und qualitative Erhö-
hung der Durchgrünung auch die ökologischen Funktionen von Stadtnatur zu verbessern. Mehr Grün in Städten 
und Siedlungen ist auch eines der Ziele des GBF Handlungsziels 12 und des Artikel 8 der EU-Wiederherstel-
lungsverordnung sowie der Leipzig Charta 2.0, in der die „grüne Stadt“ neben der „gerechten“ und der „produk-
tiven“ Stadt eine wesentliche Dimension der nachhaltigen Stadtentwicklung ist und geschieht im Sinne einer 
„dreifachen Innenentwicklung“ im Zusammenspiel mit der baulichen Entwicklung sowie der urbanen Mobilität. 

Exkurs: 

Kasten 14:  Bundesprogramm Biologische Vielfalt – Förderschwerpunkt Stadtnatur 
Mit dem Förderschwerpunkt Stadtnatur im Bundesprogramm Biologische Vielfalt wurde eine zentrale Maß-
nahme des Masterplans Stadtnatur umgesetzt, den die Bundesregierung 2019 als Maßnahmenprogramm für 
lebendige und attraktive Städte verabschiedet hat. Ziel ist es, den Anteil an naturnahen, arten- und strukturrei-
chen Grün- und Freiflächen im Siedlungsbereich durch ein ökologisches Grünflächenmanagement zu erhöhen. 
Ein weiteres Ziel ist die Bewusstseinsbildung: Bürgerinnen und Bürger, Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Ver-
eine, Verbände, Bildungseinrichtungen soll der Wert und die Bedeutung von Stadtnatur u. a. durch Bildungs-
angebote vermittelt werden. Kommunen werden außerdem bei der Erstellung und Umsetzung von Kommuna-
len Biodiversitätsstrategien (KBS) unterstützt. Dadurch soll der Schutz der Biodiversität als Querschnittsauf-
gabe in den Kommunalverwaltungen langfristig verankert werden. 

Ziel 11.3: Naturbasierte Klimaanpassung in Städten und Siedlungen 

Bis 2030 ist sichergestellt, dass Maßnahmen zur Anpassung der Städte an den Klimawandel die Biodiversität 
schützen und fördern, indem verstärkt naturbasierte Lösungen in Städten und Siedlungen umgesetzt werden. 

Erläuterung zum Ziel: 

Derzeit stehen die Kommunen vor großen Herausforderungen hinsichtlich der Anpassung an den Klimawandel. 
Ziel ist es, vorsorglich möglichst multifunktional wirkende Maßnahmen umzusetzen, die Gesundheit und mensch-
liches Wohlbefinden, biologische Vielfalt, Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel („Schwamm-
stadt“) integriert angehen. Dafür sind bevorzugt naturbasierte Lösungen umzusetzen, wie z. B. Gebäudebegrü-
nung, Regengärten, Bioretentions- und Blühflächen oder Pikoparks. Solche naturbasierten Lösungen sind auf 
lange Sicht oft kosteneffizienter als rein technische Lösungen und wichtige Bausteine, die weiterentwickelt, er-
probt und vor allem in die breite Anwendung gebracht werden müssen. Naturbasierte Lösungen sind nicht nur als 
Einzelmaßnahmen zu planen, sondern sollen perspektivisch ein integriertes Gesamt-Netzwerk ergeben und sich 
nach Möglichkeit ergänzen. 

12. Handlungsfeld: Hochgebirge 
In Deutschland gibt es nur im Alpenraum Hochgebirgslandschaften. Die Alpen sind in besonderem Maße von 
Biodiversitätsverlust betroffen. Ein wichtiger Faktor ist dabei der Klimawandel. So stieg die Temperatur im Al-
penraum in den letzten 100 Jahren um knapp 2 °C an, global waren es ca. 0,8 °C. Dies hat einen wesentlichen 
Einfluss auf das Artenspektrum und die Wanderbewegungen einzelner Arten. Hinsichtlich des Klimawandels 
stellen aber auch die bereits spürbaren und weiteren zu erwartenden Folgen der Gletscherschmelze, wie akuter 
Wassermangel, Erdrutsche, Felsstürze etc. ein besonderes Problem dar. Darüber hinaus ist eine Vielzahl anderer 
Faktoren für den Verlust von Biodiversität in den Alpen verantwortlich. Dazu zählen der weiter steigende Tou-
rismus, Verkehr und Zerschneidung der Landschaft, Luftverschmutzung und sich ändernde Landnutzungssys-
teme. Gerade im Alpenraum ist eine alpenweite Zusammenarbeit von besonderer Bedeutung. Hier gilt es, an 
bestehende Institutionen anzuknüpfen und diese weiterzuentwickeln. 
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Exkurs / Querbezug: 

Kasten 15:  Alpenkonvention 
Für den Alpenraum ist die seit 1995 bestehende Alpenkonvention mit ihren Umsetzungsprotokollen ein wich-
tiges Instrument, um einen völkerrechtlich verbindlichen Rahmen für eine nachhaltige, naturverträgliche Ent-
wicklung zu setzen. Das Protokoll Naturschutz und Landschaftspflege beschreibt in 27 Artikeln allgemeine und 
spezifische Maßnahmen zum Gebiets- und Artenschutz, zur Konnektivität (ökologischer Verbund), zu Partizi-
pation, internationaler Zusammenarbeit, Raum- und Landschaftsplanung sowie zu Forschung und Monitoring. 

Ziel 12.1: Zustand der Biodiversität im Hochgebirge 

Bis 2030 sind die Artenvielfalt und die Landschaftsqualität in den Alpen deutlich gestiegen und haben einen guten 
Zustand erreicht. 

Erläuterung zum Ziel: 

Artenvielfalt und Landschaftsqualität bilden die Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung im Alpenraum und 
bilden einen Puffer gegen die Auswirkungen des Klimawandels. Für einen transformativen Wandel zugunsten der 
biologischen Vielfalt muss der Biodiversitätsschutz insbesondere in die Sektoren Tourismus, Verkehr, Land-, 
Forst-, Energie- und Wasserwirtschaft integriert werden. 
Im Rahmen der aktuellen slowenischen Präsidentschaft der Alpenkonvention wurde das Thema Umwelt- und 
Klimabildung das erste Mal priorisiert. Dies sollte mit der Übernahme der deutschen Präsidentschaft in 2027 
fortgeführt werden. 

III. Ziele zur Verringerung negativer Auswirkungen auf die Biodiversität und zum Erhalt der 
Ökosystemleistungen 

13. Handlungsfeld: Klimawandel 
Der Schutz des Klimas und der Biodiversität stehen in einem engen Zusammenhang. Empfindliche Ökosysteme 
und Arten sind stark von dem Klimawandel betroffen. Daher ist erfolgreicher Klimaschutz auch für den Erhalt 
der biologischen Vielfalt unabdingbar. Degradieren die Ökosysteme, werden große Mengen an Treibhausgasen 
freigesetzt und verstärken den Klimawandel. Gleichzeitig können intakte, resiliente Ökosysteme Treibhausgase 
binden, dadurch Natürlichen Klimaschutz leisten und die durch den Klimawandel bedingten Umweltveränderun-
gen abfedern. Daher müssen beide Krisen - der Verlust der biologischen Vielfalt und der Klimawandel – gemein-
sam angegangen werden. Es gilt, natürliche Ökosysteme zu erhalten, zu renaturieren und wiederherzustellen, um 
ihre natürlichen Klimaschutzfunktionen zu stärken. Darüber hinaus können naturnahe, vielfältige Ökosysteme 
den Veränderungen durch den Klimawandel in aller Regel besser standhalten, sich leichter erholen und Störungen 
besser puffern: sie sind resilienter. 

Ziel 13.1: Umsetzung des Natürlichen Klimaschutzes 

Bis 2030 und darüber hinaus wird der Natürliche Klimaschutz deutlich vorangetrieben, um der Zwillingskrise aus 
Biodiversitätsverlust und Klimawandel gemeinsam und effektiv zu begegnen und die Ziele des § 3a Klimaschutz-
gesetz zu erreichen. 

Erläuterung zum Ziel: 

Durch den Erhalt, die Renaturierung und die Wiederherstellung von Ökosystemen ist der Natürliche Klimaschutz 
ein zentraler Hebel zur gemeinsamen Bekämpfung der Klima- und Biodiversitätskrise. Auf bewirtschafteten Flä-
chen werden durch den Übergang zu nachhaltigen und naturnahen Nutzungsformen natürliche und naturnahe 
Lebensräume bewahrt und wieder neu geschaffen sowie ihre Resilienz gegenüber den Folgen des Klimawandels 
gestärkt. Maßnahmen des Natürlichen Klimaschutzes sind darauf ausgerichtet, im Einklang mit dem Schutz der 
Biodiversität die Klimaschutzwirkung von terrestrischen, aquatischen und marinen Ökosysteme zu erhalten und 
möglichst zu verstärken. Diese Maßnahmen tragen sowohl zum Biodiversitätserhalt als auch zum Klimaschutz 
bei. 
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Exkurs / Querbezug: 

Kasten 16:  Das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz 

Das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz (ANK) soll entscheidend dazu beitragen, den allgemeinen Zu-
stand der Ökosysteme in Deutschland deutlich zu verbessern und ihre Klimaschutzleistung zu stärken. Die 
Natur an Land und im Meer soll naturnäher und damit widerstandsfähiger werden. Die Land- und Forstwirt-
schaft soll nachhaltiger werden und Raum lassen für eine vielfältigere Tier- und Pflanzenwelt auf den bewirt-
schafteten Flächen. Nachhaltigkeit bedeutet dabei auch, die Menschen vor Ort als Mitwirkende und Mitgestal-
tende einzubeziehen, denn diejenigen, die Flächen besitzen oder bewirtschaften, wie auch die Verantwortlichen 
in Kommunen und Städten wissen, wo die dringendsten Bedarfe und Potenziale bestehen. Die Maßnahmen des 
ANK setzen deshalb insbesondere auf Förderung, um so finanzielle Anreize für eine freiwillige Umsetzung 
von Maßnahmen des Natürlichen Klimaschutzes zu setzen. 
Das ANK ist das zentrale Instrument der Bundesregierung, um die Ziele nach § 3a des Klimaschutzgesetzes 
für die Treibhausgasbilanz des Landsektors (LULUCF) zu erreichen. Dafür müssen die Emissionen des 
LULUCF-Sektors so schnell wie möglich gemindert und die vorhandenen Senken, in denen Treibhausgase 
eingebunden werden, stabilisiert und ausgebaut werden. Um die ansteigenden Sektorziele im LULUCF-Be-
reich bis 2045 erreichen zu können, braucht es auf Erhaltung und Ausbau der vorhandenen Senkenleistung 
fokussierte Maßnahmen, eine verlässliche und langfristige Finanzierung und eine kontinuierliche Anpassung 
des ANK. 
Das Programm umfasst alle notwendigen Schritte, um Ökosysteme zu schützen und zu stärken. Diese reichen 
von der Erfassung des Zustands der Ökosysteme und der Erforschung der Ursachen, der Entwicklung geeigne-
ter Gegenmaßnahmen und dem Aufbau erforderlicher Kompetenzen bis zur dauerhaften Umsetzung von Maß-
nahmen und deren Monitoring. Das Aktionsprogramm enthält dazu 69 Maßnahmen in zehn Handlungsfeldern. 
Durch das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz wird der natürliche Klimaschutz zu einem zentralen 
Bestandteil der deutschen Klimapolitik. Dabei dürfen die Klimaschutzpotenziale der Natur weder überschätzt 
noch zum alleinigen Kriterium für den Erhalt der Natur herangezogen werden. Naturschutz ist ebenso die 
Grundlage für eine Stärkung der Resilienz von Ökosystemen gegen die Auswirkungen des Klimawandels und 
somit auch essentiell für eine nachhaltige Nutzung von Ökosystemen in Zeiten des Klimawandels. 

Ziel 13.2: Naturverträgliche Gestaltung von Klimapolitik und Anpassung von Naturschutzstrategien an 
den Klimawandel 

Bis 2030 wird die Ausgestaltung und Umsetzung von Maßnahmen des Bundes zum Klimaschutz und zur Anpas-
sung an den Klimawandel so weit wie möglich naturverträglich erfolgen sowie die Naturschutzarbeit und -planung 
so weit wie möglich an die Herausforderungen des Klimawandels angepasst, um insbesondere die Resilienz von 
Ökosystemen und ihren Arten gegen den Klimawandel zu erhöhen. 

Erläuterung zum Ziel: 

Eine systematische Integration von Klimaaspekten in die Naturschutzarbeit und die naturschutzrelevante Planung 
ist ebenfalls dringend erforderlich. Wichtig sind dabei eine Flexibilisierung der Naturschutzziele, die sich im 
Hinblick auf klimatische Veränderungen anpassen lassen müssen, sowie die priorisierte Durchführung sogenann-
ter No-Regret-Maßnahmen, welche einen positiven Beitrag zur biologischen Vielfalt und zur Resilienz der Öko-
systeme leisten (z. B. Vernetzung von Schutzgebieten), auch bei den prognostizierten zukünftigen Klimawirkun-
gen. Darüber hinaus muss die Resilienz von Ökosystemen und Arten kontinuierlich gestärkt werden. Arten und 
Lebensräume müssen, soweit möglich, in die Lage versetzt werden, ihre natürlichen Anpassungskapazitäten zu 
nutzen, um sich an die sich ändernden Klimabedingungen anpassen zu können. 
Die Flächenkonkurrenzen für unterschiedliche Nutzungsansprüche nehmen zu. Auch der Ausbau der erneuerba-
ren Energien wie Wind-, Solar- und Bioenergie sowie deren Verteilung und Speicherung führen zu veränderten 
und teilweise größeren Raumansprüchen als die bisherige zentrale Energieerzeugung und -versorgung in Deutsch-
land (vgl. Ziel 14). Eine naturverträgliche Ausgestaltung und die Nutzung von Synergien sind wichtig, damit sich 
der Ausbau der erneuerbaren Energien, der Ausbau natürlicher Senken und der Schutz der Biodiversität nicht 
gegenseitig beeinträchtigen. Auch die vorsorgende Anpassung an die Folgen des Klimawandels profitiert von der 
Erhaltung und Wiederherstellung von Ökosystemleistungen (z. B. durch die Stabilisierung des Wasserhaushaltes) 
und benötigt resiliente Landnutzungsformen (Land- und Forstwirtschaft). 
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Bestimmte Klimaschutzmaßnahmen können eine Gefahr für die biologische Vielfalt darstellen und den Natur-
haushalt beeinträchtigen. So können beispielsweise die derzeit diskutierten unterschiedlichen Carbon Dioxide 
Removal (CDR) Technologien durch erhöhte Nachfrage nach Biomasse zu Nutzungskonflikten führen und die 
Konkurrenz um Flächen weiter verschärfen. Hierbei müssen der Erhalt der biologischen Vielfalt und der Klima-
schutz gleichwertig betrachtet werden. 

14. Handlungsfeld: Energiewende und Rohstoffe 
Der Umbau des Energieversorgungssystems in Deutschland hin zu erneuerbaren Energien ist eine zentrale Auf-
gabe zur Erreichung der Klimaschutzziele. Im Zuge der Energiewende soll der Übergang von einer nicht-nach-
haltigen Nutzung fossiler Energieträger und Kernenergie hin zu einer nachhaltigen Energieversorgung durch er-
neuerbare Energien gestaltet werden. Dabei stellen der steigende globale Energie- und Ressourcenbedarf und die 
mit der Energiewende verknüpften Konflikte im Bereich Natur-, Landschaft- und Artenschutz allerdings Heraus-
forderungen dar. Eine naturverträgliche Ausgestaltung der Energiewende ist jedoch wichtig, damit der Umbau 
des Energieversorgungssystems nicht zu Lasten der Biodiversität geht. So führt die Produktion von Batterien für 
Elektrofahrzeuge beispielsweise zu einem erhöhten Bedarf an metallischen Rohstoffen. Für den Infrastrukturaus-
bau werden erhebliche Mengen an Sand, Kies, Gips, etc. benötigt. Es gilt also, die enormen Potenziale der Ener-
giewende für den Klimaschutz zu heben, ohne dabei den Schutz der Biodiversität aus den Augen zu verlieren. 
Der effizientere Umgang mit Energie trägt entscheidend dazu bei, dass die Energiewende naturverträglich umge-
setzt werden kann - hier unterstützt jede weniger verbrauchte Kilowattstunde. 

Ziel 4.1: Naturverträglicher Ausbau erneuerbarer Energien 

Bis 2030 und darüber hinaus wird der dringend notwendige Ausbau der Erneuerbaren Energien naturverträglich 
ausgestaltet. Dem dient u. a. eine räumliche Steuerung des Ausbaus. 

Erläuterung zum Ziel: 

Eine naturverträgliche Ausgestaltung des Ausbaus Erneuerbarer Energien bezieht sich entsprechend der geltenden 
Gesetze auf die naturverträgliche Standortwahl, die Verfahren der Flächenauswahl, die Anlagenerrichtung und -
gestaltung, die Betriebsführung, das Repowering und den entsprechenden Rückbau sowie den naturverträglichen 
Netzausbau. Dabei gilt es, in möglichst geringem Umfang naturbelassene oder sonstige naturschutzfachlich wert-
volle Gebiete oder wertvolle agrarisch genutzte Flächen insbesondere für den Bau konventioneller Freiflächen-
Photovoltaik (FF-PV) mit großem Flächenbedarf heranzuziehen. Der Bau von FF-PV Anlagen soll verstärkt auf 
bereits versiegelte oder vorbelastete Flächen gelenkt werden. Da der Ausbau ausschließlich auf diesen Flächen 
nicht rasch genug realisierbar ist, müssen aktuell zur Zielerreichung in gewissem Umfang auch naturbelassene 
und landwirtschaftliche Flächen in Anspruch genommen werden. Mit der Technologie der Agri- Photovoltaik 
(Agri-PV) wird die Möglichkeit verfolgt, dass Flächen gleichzeitig für Erneuerbaren Energien und Landwirtschaft 
genutzt werden. Der Grundsatz der Nutzung von Flächen für mehrere verträgliche Zwecke (Mehrfachnutzung) 
kann die Flächeninanspruchnahme schonen und soll im Raumordnungsgesetz verankert werden. Für den natur-
verträglichen Ausbau soll zudem die Flächeninanspruchnahme für FF-PV auf die Dauer dieser energetischen Nut-
zung begrenzt werden. Dies ist durch Anwendung § 9 Absatz 2 BauGB möglich. Die Festlegung der Folgenutzung 
sichert die Möglichkeit des PV-Ausbaus bei gleichzeitigem langfristigen Erhalt der Flächen für Naturschutz oder 
Landwirtschaft, durch Rückkehr zu dieser Nutzung bei Ende der energetischen Nutzung. Zu beachten ist hierbei, 
dass die energetische Nutzung aus PV-FFA nicht auf die Förderdauer des EEG begrenzt ist. 
Ebenso muss auch ein Repowering von Anlagen möglich bleiben. Denn es ist sicherzustellen, dass die Ausbau-
ziele des EEG auch dauerhaft erfüllt und gehalten werden. 

Ziel 14.2: Nachhaltige Erzeugung und Nutzung von Biomasse 

Bis 2030 werden bei Biomasseströmen sektor- und maßnahmenübergreifend Nutzungskonkurrenzen, das Prinzip 
der Kreislaufführung sowie der Koppel- und Kaskadennutzung umfassend berücksichtigt. 

Erläuterung zum Ziel: 

Die zunehmende Nachfrage nach biogenen Rohstoffen zur Defossilisierung der Energiewirtschaft und Industrie 
in allen Sektoren erhöht den Druck auf die Erzeugung land- und forstwirtschaftlicher Produkte, was das Risiko 
für negative Auswirkungen auf Biodiversität, Böden und Gewässer erhöht. Die Erzeugung und der Einsatz von 
Biomasse ist nicht grundsätzlich nachhaltig. Es ergeben sich Herausforderungen u. a. aus den zunehmenden 
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Flächenkonkurrenzen zum Nahrungsmittel- und Futtermittelanbau, zum natürlichen Klimaschutz oder anderen 
Nutzungen wie PV-Freiflächenanlagen und Flächenbebauung. Jedoch gibt es bei der Erzeugung von Biomasse in 
wiedervernässten Mooren (z. B. Paludikulturen) starke Synergien zwischen Biomasseerzeugung, natürlichem 
Klimaschutz und Biodiversität. Wo immer möglich sollten daher Rest- und Abfallstoffe genutzt und der Ver-
brauch primärer Biomasse gesenkt werden. 
Besonders kontrovers wird die energetische Nutzung von Biomasse diskutiert. Bei Verbrennung von Biomasse 
werden die vorher gebundenen THGs umgehend wieder freigesetzt. Die Gesamt- Treibhausgas-Bilanz der ener-
getischen Biomassenutzung kann unterschiedlich – auch nicht treibhausgasneutral – ausfallen, u. a. in Abhängig-
keit von der genutzten Biomasseart, von Substitutionswirkungen, Vorkettenemissionen, den bei der energetischen 
Biomassenutzung freigesetzten Treibhausgasemissionen und der Dauer der Wiedereinbindung des freigesetzten 
CO2. 
Daher sollte die energetische Nutzung vorzugsweise auf solche Anwendungen beschränkt werden, bei denen tech-
nisch aktuell keine alternativen erneuerbaren Technologien verfügbar sind. Bei der Nutzung von Biomasse wird 
eine möglichst langlebige, stoffliche oder industrielle Nutzung priorisiert, bei der die Biomasse und die daraus 
erzeugten Produkte möglichst lange in effizienten Kreisläufen geführt oder in Kaskaden genutzt werden, an deren 
Ende eine Energieerzeugung steht, die insbesondere fossile Energieträger ersetzt. Für die energetische Nutzung 
von Biomasse ist daher eine Verlagerung hin zu einer Nutzung stofflich nicht nutzbarer biogener Abfall- und 
Reststoffe nach dem Kaskadenprinzip sinnvoll. Im Bereich der Holznutzung sollte eine effiziente, zirkuläre Nut-
zung von Biomasse in hochwertigen und langlebigen Produkten vorangetrieben werden, um Nutzungskonkurren-
zen zu verringern und die Biodiversität sowie die Klimaschutzfunktion der Wälder zu stärken. Eine steigende 
Primärholzverbrennung steht dem entgegen. 

Ziel 14.3: Naturverträgliche Gewinnung und Nutzung von Rohstoffen 

Bis 2045 wird der Einsatz von Primärrohstoffen, deren Gewinnung mit erheblichen Verlusten an Biodiversität 
einhergehen kann, deutlich reduziert. 

Erläuterung zum Ziel: 

Auch wenn der Hauptanteil des landbezogenen Biodiversitätsverlusts auf den Anbau und die Nutzung von Bio-
masse zurückzuführen ist, spielen auch die Entnahme und Verarbeitung von mineralischen und metallischen Roh-
stoffen sowie von fossilen Brennstoffen eine nicht zu vernachlässigende Rolle43. Denn Gewinnung und Verarbei-
tung der materiellen Ressourcen (metallische und nichtmetallische Mineralien, fossile Brennstoffe und Biomasse) 
verursachen über 55 Prozent der globalen THG-Emissionen sowie 40 Prozent der feinstaubbezogenen Gesund-
heitsschäden. Dies ist mit zunehmenden Folgen auch auf die Biodiversität verbunden, zumal der Materialeinsatz 
sich in den letzten 50 Jahren weltweit verdreifacht hat und weiter steigt44. Deshalb und mit Blick auf begrenzte 
Ressourcen ist es auch notwendig, die Primärrohstoffgewinnung so weit wie möglich durch höhere Produktle-
bensdauern, mehr Ressourceneffizienz, Kaskadennutzung und Kreislaufführung der Materialien und durch neue 
Technologien zu reduzieren. 

15. Handlungsfeld: Stoffeinträge und andere Beeinträchtigungen von Ökosystemen 
Einträge von belastenden Stoffen wie beispielsweise Stickstoffverbindungen (Ammoniak/-um und Stickstof-
foxide wie Nitrat oder Lachgas) oder andere Einträge wie Müll und Plastik haben einen direkten Einfluss auf 
Lebensräume und die biologische Vielfalt insgesamt. So führen z. B. erhöhte Stickstoffverbindungen im Boden 
zu veränderten Nährstoffangeboten für Pflanzen. Sensible Arten, die auf weniger nährstoffreiche Ökosysteme 
angewiesen sind, können ihren Lebensraum teilweise oder ganz verlieren. Schadstoffe können Auswirkungen, 
z. B. auf die Fortpflanzungsfähigkeit, die Stressresistenz oder das Verhalten von Wasserorganismen haben, die 
sich auf die Population und somit auf die Artenzusammensetzung des Ökosystems auswirken können. Eine Be-
grenzung der Schadstoffeinträge ist auch für die menschliche Gesundheit wichtig. Plastik oder Mikroplastik, das 
von Wasserlebewesen aufgenommen wird, verringert oder verhindert die Nahrungsaufnahme der Organismen und 
damit deren Überlebensfähigkeit. Durch Mikroplastik in den Meeren oder über Nahrungs- bzw. Futterpflanzen 
können Schadstoffe in die Nahrungskette und somit ebenfalls in den menschlichen Organismus gelangen. Weg-
werfmentalität und Kurzlebigkeit von Produkten bringen Ökosysteme durch eine enorme Menge an Müll an ihre 
natürlichen Belastungsgrenzen. Neben Umweltverschmutzungen durch Verunreinigungen von Böden, Wasser 

 
43 https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook-2019, SfPM, S. 17 
44 https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook-2024, SfPM, S. 6 
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und Luft, ist auch die Lichtverschmutzung ein Problem für die biologische Vielfalt, denn sie kann sich auf die 
Orientierung und das Verhalten von Arten auswirken und Fortpflanzung und Nahrungssuche beeinträchtigen. 

Ziel 15.1: Weniger Verschmutzung durch umweltgefährliche Stoffe 

Bis 2030 wird die Verschmutzung aus allen Quellen weiter reduziert, um die biologische Vielfalt, das Funktio-
nieren von Ökosystemen und die menschliche Gesundheit bestmöglich zu schützen. 

Erläuterung zum Ziel: 

Verschmutzungen beeinträchtigen Lebensräume und die biologische Vielfalt unmittelbar, deswegen sind Einträge 
umweltgefährlicher Stoffe aus allen Quellen so weit wie möglich zu minimieren, z. B. durch die Regulierung 
bestimmter Verwendungen, die Substitution besorgniserregender Stoffe oder Vorgaben zur Entsorgung sowie 
eine Stärkung der Altlastenbearbeitung. Dieses Ziel gilt für alle Stoffe und Gemische, sofern diese Strategie keine 
spezifischeren Ziele vorgibt (z. B. zu Nährstoffen, Pflanzenschutzmitteln, Plastik). Die chemikalienrechtlichen 
Vorgaben sind weitestgehend auf europäischer Ebene harmonisiert. Mit der europäischen Chemikalienstrategie 
für Nachhaltigkeit (Chemicals Strategy for Sustainability) und der Zero Pollution Ambition unterstützt die Union 
im Hinblick auf den Europäischen Green Deal das Ziel einer schadstofffreien Umwelt (toxic free environment) 
durch einen verbesserten Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt. Dies schließt den Schutz der 
Biodiversität vor schädlichen Stoffen und Gemischen im Rahmen der geltenden Regelungen ein. 

Ziel 15.2: Reduktion der Belastungen durch Nährstoffeinträge in ihrer Wirkung auf Ökosysteme (Stick-
stoff und Phosphor) 

Bis 2030 wird für Stickstoff die Fläche empfindlicher Ökosysteme mit Überschreitung der Critical Loads auf 
50 Prozent zurückgehen. Nach 2030 soll die Fläche mit Critical Load-Überschreitungen in Abhängigkeit von 
einem noch festzulegenden nationalen Stickstoff-Gesamtemissionsziels weiter sinken. 
Bis 2030 reduzieren sich die Stickstoffemissionen aus allen Quellen und in alle Umweltmedien gemäß Hand-
lungsziel 7 des Globalen Biodiversitätsrahmen (GBF) um 50 Prozent. 
Bis 2030 halten die Phosphorkonzentrationen der Fließgewässer die Werte der Oberflächengewässerverord-
nung ein. Deutschland strebt weiterhin an, die Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie bereits ab 2027 einzu-
halten. 

Erläuterung zum Ziel: 

Reaktiver Stickstoff (insbesondere Ammoniak, Nitrat und Stickstoffoxide), aber auch Phosphor beeinträchtigen 
die menschliche Gesundheit, belasten die Wasser- und Luftqualität, führen zur Eutrophierung und tragen zum 
Verlust biologischer Vielfalt und zum Klimawandel bei. Die Gesamtemissionen reaktiven Stickstoffs sind trotz 
Minderungserfolgen in vielen Bereichen nach wie vor zu hoch. Das Ziel soll dazu beitragen, den flächendeckend 
guten Umweltzustand in Deutschland weitgehend zu erreichen, so dass von den Immissionen kein Schaden für 
die biologische Vielfalt, das Funktionieren von Ökosystemen und die menschliche Gesundheit zu erwarten ist. Es 
findet seine Entsprechung in Handlungsziel 7 des GBF. 

Ziel 15.3: Weniger Plastik in der Umwelt 

Bis 2030 werden Plastikeinträge in die Umwelt deutlich reduziert sowie das Wegwerfen von Plastikmüll stark 
reduziert. 

Erläuterung zum Ziel: 

Die Verschmutzung der Natur durch Abfälle, insbesondere durch Kunststoffabfälle, ist ein Problem, das durch 
die lange Beständigkeit von Kunststoffen im Laufe der Zeit immer größer wird. In Deutschland wird diesem 
Problem mit einer leistungsfähigen Entsorgungs- und Recyclingstruktur begegnet, die in Zukunft weiter verbes-
sert und ausgebaut werden muss. Im Vordergrund stehen dabei die Vermeidung von unnötigen Abfällen sowie 
die Kreislaufführung von Rohstoffen und Produkten, insbesondere von Kunststoffen. Deutschland hat in den ver-
gangenen Jahren bereits zahlreiche Schritte unternommen, um Kunststoffeinträge in die Umwelt, bzw. deren Lit-
tering zu vermeiden. Im Hinblick auf Verpackungen u. a. durch ein Verbot des Inverkehrbringens von leichten 
Kunststofftragetaschen oder durch die Pfandpflicht auf nahezu alle Einwegkunststoffgetränkeflaschen sowie auf 
sämtliche Getränkedosen. Darüber hinaus wurde in Umsetzung der EU-Einwegkunststoffrichtlinie ein Bündel an 
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Maßnahmen zur Reduzierung der negativen Auswirkungen von Einwegkunststoffprodukten auf die Umwelt be-
schlossen. Dazu zählt bspw. die Einwegkunststoffverbotsverordnung, die das Inverkehrbringen bestimmter Ein-
wegkunststoffprodukte verbietet sowie die Einwegkunststoffkennzeichnungsverordnung, die eine Kennzeich-
nung als Hinweis auf die negativen Auswirkungen einer nicht ordnungsgemäßen Entsorgung für bestimmte Pro-
dukte enthält. Das Einwegkunststofffondsgesetz ist der finale Akt zur Umsetzung der EU-Einwegkunststoffricht-
linie und führt die erweiterte Herstellerverantwortung für bestimmte Einwegkunststoffprodukte ein. Die Hersteller 
bestimmter Einwegkunststoffprodukte werden verpflichtet eine jährliche Abgabe in den Einwegkunststofffonds 
zu entrichten. Die Einnahmen aus dem Fonds kommen der öffentlichen Hand zugute. Ihr wird ein Teil der Kosten 
erstattet, die sie aufbringen, um den öffentlichen Raum von den Abfällen aus Einwegkunststoffprodukten zu be-
freien. Der Fonds ist damit ein wichtiges Instrument zur Vermeidung der Vermüllung der Umwelt. 

Ziel 15.4: Eindämmung der Lichtverschmutzung 

Bis 2030 ist die Zunahme der künstlichen Beleuchtung sowie der damit verbundene Verlust an biologischer Viel-
falt auf ein Minimum reduziert und der Anteil dunkler Nachtlandschaften gesteigert. 

Erläuterung zum Ziel: 

Ökosysteme und Organismen organisieren ihr Zusammenleben maßgeblich auf der Grundlage von Nacht- und 
Tagrhythmen. Zunehmend werden diese eigentlich stabilen Zyklen durch künstliche Beleuchtung immer häufiger 
unterbrochen, verändert und gestört. Künstliche Beleuchtung wird an Orten, zu Zeiten, in Spektren und Intensitä-
ten eingesetzt, die natürlich so nicht auftreten würden. Dies hat Folgen für die biologische Vielfalt und deren 
Ökosysteme, aber auch für den Menschen. Beeinträchtigungen durch künstliche nächtliche Beleuchtung wurden  
für  viele  unterschiedliche  Tier- und Pflanzenarten nachgewiesen. Ein bekanntes Beispiel ist die Phototaxis 
(Staubsaugereffekt) von künstlichem Licht auf Insekten. 

16. Handlungsfeld: Wirtschaft, Finanzströme und Konsum 
Gesellschaft und Wirtschaft sind in vielerlei Hinsicht direkt von der biologischen Vielfalt und den Leistungen 
einer intakten Natur abhängig, z. B. bei Nahrungsmitteln, Arzneimitteln, Baustoffen und vielen weiteren natürli-
chen Rohstoffen. Ebenfalls von hoher Bedeutung sind Regulationsleistungen der Natur, z. B. für Klimaschutz, 
Luftreinhaltung oder sauberem Trinkwasser, und kulturelle Leistungen wie Erholung, Gesundheit und Lebens-
qualität. Diese verborgenen Werte der Natur - das Naturkapital - werden bisher nicht ausreichend in politischen 
und wirtschaftlichen Entscheidungen berücksichtigt. Und obwohl der zunehmende Verlust der Biodiversität mit 
erheblichen wirtschaftlichen Risiken verbunden ist, können viele Ursachen für den Biodiversitätsverlust auf Wirt-
schaftsaktivitäten zurückgeführt werden, die über Liefer- und Wertschöpfungsketten auch mit dem deutschen 
Konsum- und Produktionsverhalten verbunden sind. Die Folgen in Form von Biodiversitätsverlusten und der Zer-
störung von Ökosystemen sind nicht nur in Deutschland zu sehen, sondern auch weltweit. 
Es braucht daher eine Anpassung der Wirtschaftsweise, um die biologische Vielfalt zu erhalten und der gemein-
samen Verantwortung aufgrund des wachsenden globalen wirtschaftlichen Austauschs gerecht zu werden. Neben 
dem übergeordneten Ziel, die sozial-ökologische Marktwirtschaft als neues wirtschaftspolitisches Leitbild zu 
etablieren, ist ein ökologischer Ordnungsrahmen für eine naturverträgliche Wirtschaft förderlich. Es gilt, mit ent-
sprechenden Instrumenten (z. B. Information/Aufklärung, rechtliche Anforderungen, ökonomische Anreize, 
Kennzeichnung, öffentliche Beschaffung) die Unternehmen bei der Erhaltung der biologischen Vielfalt zu mobi-
lisieren. 
Zudem braucht es die Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für nachhaltigen Konsum, ein nachhaltiges 
Finanzsystem und nachhaltige Investitionen, damit die Biodiversitätsbelange ausreichend berücksichtigt, aber 
auch ausreichende Finanzmittel bereitgestellt werden können. Zugleich gilt es den klassischen wirtschaftspoliti-
schen Kennzahlen (insb. Bruttoinlandsprodukt) im Rahmen einer erweiterten Wohlfahrtsmessung, Nachhaltig-
keitsindikatoren zur Seite zu stellen. Im Jahreswirtschaftsbericht 2024 wurde erstmals ein repräsentativer Indika-
tor für die biologische Vielfalt in Deutschland ausgewiesen. 

Ziel 16.1: Wert des Naturkapitals 

Bis 2030 wird der Wert des Naturkapitals in Deutschland – Ökosysteme und Ökosystemleistungen – in der jähr-
lichen Wirtschaftsberichterstattung der Bundesregierung sowie bei politischen und wirtschaftlichen Entscheidun-
gen (inkl. Strategien, Programmen, Planungen) in allen relevanten Sektoren stärker berücksichtigt. 



Drucksache 20/14325 – 48 –  Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 

Erläuterung zum Ziel: 

Die Natur hat neben ihrem Wert an sich auch einen wirtschaftlich bedeutsamen Wert aufgrund ihrer vielfältigen 
ökologischen, versorgungsspezifischen und kulturellen Leistungen, der jedoch allzu häufig in privaten und öf-
fentlichen Entscheidungen nicht berücksichtigt wird. Eine volkswirtschaftliche Perspektive schafft hier mehr 
Transparenz. Dabei geht es nicht darum, Pflanzen und Tiere mit Preisschildern zu versehen. Vielmehr sollen die 
verborgenen Werte von biologischer Vielfalt und Ökosystemleistungen – der Wert des „Naturkapitals“ – für 
Mensch und Gesellschaft offengelegt werden. 

Ziel 16.2: Unternehmerische Verantwortung für biologische Vielfalt und öffentliche Beschaffung 

Bis 2030 haben Unternehmen konkrete Maßnahmen ergriffen, um ihre Strategien, Berichtssysteme, Aktivitäten 
und Finanzflüsse stärker an den globalen Biodiversitätsrahmen von Kunming-Montreal auszurichten und ihre 
negativen Auswirkungen auf Biodiversität und Ökosysteme zu reduzieren sowie auch ihre positiven Auswirkun-
gen zu erhöhen. Für freiwillige temporäre Naturschutzmaßnahmen wird eine hinreichende Planungs- und Rechts-
sicherheit geschaffen („Natur auf Zeit“). Neben einschlägigen gesetzlichen Verpflichtungen wird die Bekanntheit 
und die Umsetzung der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen zu verantwortungsvollem unternehme-
rischem Handeln, inklusive der Anforderungen im Bereich der Biodiversität, erhöht. 
Bis 2030 berücksichtigen die Bundesregierung und öffentliche Unternehmen bei der Beschaffung von Produkten 
und Dienstleistungen in geeigneten Fällen Biodiversitätskriterien und geben damit wichtige Signale an die Wirt-
schaft. 

Erläuterung zum Ziel: 

Unternehmen und ihre Liefer- und Wertschöpfungsketten haben einen großen Einfluss auf die Biodiversität und 
den Zustand der Ökosysteme in Deutschland und weltweit. Unternehmen sollten daher im Rahmen des geltenden 
Rechts und internationaler Standards - wie insb. der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen zu verant-
wortungsvollem unternehmerischem Handeln - Biodiversität in ihre Unternehmensstrategien integrieren, sich 
dazu mit dem wissenschaftlichen Erkenntnisstand zu Biodiversitätsrisiken und -chancen in Bezug auf wirtschaft-
liche Aktivitäten auseinandersetzen, die negativen Auswirkungen ihrer Aktivitäten inkl. Wertschöpfungsketten 
sowie Finanzflüsse analysieren und reduzieren sowie die positiven Wirkungen auf Biodiversität und Ökosysteme 
erhöhen. Doppelanforderungen sind zu vermeiden. Bei der öffentlichen Beschaffung geht die Bundesregierung 
durch die beabsichtigte stärkere Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien im Rahmen der anstehenden 
Vergabereform mit gutem Beispiel voran und setzt damit neue Maßstäbe. Die öffentliche Hand nutzt damit ihren 
Einfluss auf die grüne Transformation der Wirtschaft. 

Ziel 16.3: Naturverträglicher Konsum 

Bis 2030 sind Biodiversitätsaspekte im europäischen Binnenmarkt in umweltbezogenen Zertifizierungen und 
Kennzeichnungen für Produkte und Dienstleistungen sowie in Footprint- Konzepten integriert, damit Informatio-
nen für Verbraucherinnen und Verbraucher zu Biodiversitäts-Auswirkungen ihres Konsums und naturverträgli-
chen Handlungsoptionen signifikant verbessert werden. Bis 2030 soll der Konsum-Fußabdruck Deutschlands be-
reits reduziert werden. 

Erläuterung zum Ziel: 

Zum Schutz der biologischen Vielfalt weltweit ist eine grundlegende Änderung des Konsumverhaltens in 
Deutschland erforderlich. Denn An- oder Abbau vieler Rohstoffe und Lebensmittel sowie Herstellung von Pro-
dukten sind mit gravierenden Auswirkungen auf die Natur in den Erzeugerländern verbunden. Verbraucherinnen 
und Verbraucher, aber auch Entscheidungstragende und Produzierende müssen über diese Zusammenhänge in-
formiert und naturverträgliche Alternativen transparent gekennzeichnet werden. Hierzu können Informationen zu 
Lebensdauer und Reparierbarkeit von Produkten oder höhere Anforderungen an die Umweltaussagen in Labeln 
hilfreich sein. Auch die Wiederverwendung von Produkten oder Suffizienz-orientierte Lebensstile tragen dazu 
bei, den ökologischen Fußabdruck des Konsums zu reduzieren. 
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Ziel 16.4: Biodiversität im Finanzsektor 

Bis 2030 setzt sich die Bundesregierung dafür ein, dass die Auswirkungen und Risiken von Finanzentscheidungen 
auf die Biodiversität noch transparenter gemacht werden. Hierzu finden verschiedene Arbeiten statt. In Initiativen 
auf internationaler und europäischer Ebene bringt sich die Bundesregierung ein. 

Erläuterung zum Ziel: 

Indem Auswirkungen und Risiken von Finanzentscheidungen auf die Biodiversität noch transparenter gemacht 
werden, werden Marktteilnehmer dafür sensibilisiert, dass ein Verlust an Biodiversität mit finanziellen Risiken 
verbunden sein kann. Markteilnehmer werden dadurch in die Lage versetzt, den Erhalt der Biodiversität stärker 
in ihre Finanzentscheidungen einzubeziehen. Wichtig ist dabei ein möglichst bürokratiearmer Ansatz auf der Ba-
sis eines globalen Mindeststandards. 

Ziel 16.5: Öffentliche Biodiversitätsfinanzierung im engeren Sinn 

Bis 2030 werden etablierte und wirkungsvolle Förderangebote zum Schutz und zur Wiederherstellung der Bio-
diversität und der Ökosysteme fortgeführt und mit Blick auf ihre Wirkungsorientierung weiterentwickelt sowie 
gegebenenfalls neue Maßnahmen zur Umsetzung der Biodiversitätsziele in Deutschland entwickelt. 

Erläuterung zum Ziel: 

Auf EU-Ebene gibt es kein eigenes Förderinstrument für Naturschutz/Biodiversität, sondern gemäß dem sog. 
integrierten Ansatz werden Mittel für Naturschutz aus verschiedenen EU-Fonds für andere Politikbereiche ge-
speist, v. a. aus EU-Agrarmitteln sowie aus EU-Struktur- und Kohäsionsfonds, dem Europäischen Meeres-, Fi-
scherei- und Aquakulturfonds (EMFAF), sowie aus dem Umwelt- und Naturschutzprogramm LIFE. 

17. Handlungsfeld: Gesundheit 
Eine intakte Natur und Umwelt fördert neben der physischen auch die mentale Gesundheit des Menschen. Die 
Gesundheit von Umwelt, Pflanzen, Tieren und des Menschen hängen untrennbar miteinander zusammen. Der One 
Health-Ansatz liefert dazu ein sektorübergreifendes, transdisziplinäres und kooperatives Konzept mit präventiven 
Maßnahmen. 

Ziel 17.1: Leistungen der Natur für Gesundheit und Wohlbefinden 

Bis 2030 setzt sich die Bundesregierung national und international dafür ein, dass die Umwelt und Natur in einen 
Zustand versetzt wird, der für die menschliche Gesundheit förderlich ist. Darüber hinaus wird eine gerechte Teil-
habe an Umwelt und Natur sowie ihren gesundheitsförderlichen Wirkungen für diese und zukünftige Generatio-
nen sichergestellt. Dafür werden Erwägungen über die Zusammenhänge von Umwelt-, Natur- und menschlicher 
Gesundheit in allen Sektoren integriert. 

Erläuterung zum Ziel: 

Die Gesundheit von Menschen, Haus- und Wildtieren, Pflanzen und der weiteren Umwelt (einschließlich der 
Ökosysteme) ist eng miteinander verbunden und voneinander abhängig. Eine intakte Umwelt und Natur liefern 
einen wertvollen Beitrag zu physischem, psychischem, sozialem und spirituellem Wohlbefinden des Menschen. 
Biodiversitätsschutz ist daher, ebenso wie Klima- und Umweltschutz, auch Gesundheitsförderung. 

Exkurs / Querbezug: 

Kasten 17:  One Health-Ansatz 
„One Health“ ist ein ganzheitlicher, vereinigender Ansatz, der darauf abzielt, die Gesundheit der Umwelt, 
Menschen, Tiere und Pflanzen nachhaltig auszubalancieren und zu optimieren. Durch eine konsequente An-
wendung des Ansatzes können Risikofaktoren für Zoonosen und Belastungen der Umwelt, die die Gesundheit 
von Menschen, Tieren und Pflanzen beeinflussen, deutlich reduziert werden.  
Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), die Weltorganisation für 
Tiergesundheit (WOAH, ehemals OIE), das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) und die Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) haben Anfang 2021 ein Beratungsgremium, das One Health High Level 
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Expert Panel (OHHLEP) ins Leben gerufen. Laut Definition des OHHLEP erfordert die Umsetzung des An-
satzes die Mobilisierung verschiedener Sektoren, Disziplinen und Gemeinschaften auf unterschiedlichen Ebe-
nen der Gesellschaft, um gemeinsam das Wohlergehen zu fördern und Bedrohungen der Gesundheit und der 
Ökosysteme zu bekämpfen und gleichzeitig den kollektiven Bedarf an sauberem Wasser, Boden, Energie und 
sauberer Luft sowie an sicheren, möglichst unbelasteten und nahrhaften Lebensmitteln zu decken, Maßnahmen 
gegen den Klimawandel zu ergreifen und zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. 

18. Handlungsfeld: Tourismus und Sport 
Schutzgebiete wie Nationalparke, Naturparke und Biosphärenreservate, aber auch Regionalparke im Umfeld von 
großen Städten sowie regionaltypische Kulturlandschaften sind attraktive Erholungs-, Sport- und Tourismusziele 
und von wirtschaftlicher Bedeutung. Tourismus gilt auf der einen Seite als indirekter Treiber des Biodiversitäts-
verlustes (insbesondere in ökologisch sensiblen Gebieten), trägt aber auf der anderen Seite auch zu einem erhöhten 
Naturerleben und Umweltbewusstsein bei. Eine nachhaltige und naturverträgliche Ausgestaltung des Tourismus 
und von Erholungs- sowie Sportaktivitäten kann zu einer Vereinbarung dieser Schutz- und Nutzziele beitragen. 

Ziel 18.1: Naturverträglicher Tourismus und Sport 

Bis 2030 werden in den Bereichen Tourismus, Sport und Outdoor-Aktivitäten die negativen Auswirkungen auf 
Natur und Landschaft, insbesondere in ökologisch sensiblen Gebieten, weiter reduziert, die positiven Synergien 
verstärkt und Erholungs- sowie touristische Angebote und Infrastrukturen in Deutschland an umwelt- und natur-
verträgliche Leitbilder angepasst. 

Erläuterung zum Ziel: 

Natur und Landschaft in ihrer Vielfalt und Schönheit bieten Raum für Erholung, Sport und Naturerfahrungen. 
Tourismus und Sport sind daher wichtige Partner für den Naturschutz, weil sie mit ihrer gesellschaftlichen Reich-
weite für den Wert der Natur sensibilisieren und für Maßnahmen zum Erhalt von biologischer Vielfalt aktivieren 
können. Bestimmte Tourismusformen, aber auch Erholungs- und Sportaktivitäten können jedoch die Natur und 
Landschaft belasten und sich negativ auf die biologische Vielfalt auswirken. Touristische Akteure wie Reisever-
anstalter, Beherbergungsbetriebe, Restaurants, Tourismusdestinationen und Natursportanbieter, Plattformbetrei-
ber, digitale Medien sowie Sportorganisationen können dazu beitragen, durch gezielte Maßnahmen ökologisch 
sensible Lebensräume mit ihren Tier- und Pflanzenarten zu schützen und die negativen Auswirkungen auf die 
biologische Vielfalt zu verringern. Das betrifft sowohl die Angebotsgestaltung als auch die Planung und Errich-
tung der Infrastruktur. 

19. Handlungsfeld: Verkehrsinfrastruktur und Bundesliegenschaften 
Durch gebaute Barrieren, wie beispielsweise Verkehrswege oder Stauwerke, werden häufig wichtige Austausch-
prozesse und Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen natürlichen Lebensräumen erschwert. Es kommt zu 
Habitatszerschneidung, Verinselung, sowie Störungen z. B. durch Verlärmung und Belastung durch Licht- und 
Schadstoffimmissionen. Der Fragmentierung von Lebensräumen gilt es konsequent entgegenzuwirken, um die 
biologische Vielfalt zu erhalten. So kann die Umsetzung von Revitalisierungs- und Vernetzungsmaßnahmen 
z. B. zur Wiederherstellung von Ökosystemen beitragen und die Qualität natürlicher Lebensräume verbessern. 
Daneben können durch fehlerhaftes Bodenmanagement (Lagerung und Nutzung kontaminierter Böden), unange-
passte Pflanzungen und den Transport nichtheimische bzw. invasive Arten eingeführt werden, welche eine Gefahr 
für die heimische Biodiversität darstellen können. 

Ziel 19.1: Ökologische Durchlässigkeit von Verkehrswegen 

Bis 2030 weisen neue Verkehrswege (Straße, Schiene, Wasserstraße) für alle durch den Verkehrsträger von Zer-
schneidung betroffenen Tier- und Pflanzenarten sowie Stoffströme eine ausreichende ökologische Durchlässigkeit 
auf. 
Bis 2030 werden für bestehende Verkehrswege prioritäre Korridore identifiziert und Maßnahmen zur Wie-
dervernetzung geplant (Umsetzung der Maßnahmen bis 2050). 
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Erläuterung zum Ziel: 

Die Zerschneidung und die Verinselung von Lebensräumen gehören neben Freiraumverlust und Nutzungsinten-
sivierung auch unter den Bedingungen des Klimawandels zu Wirkungen, die die biologische Vielfalt langfristig 
gefährden. Zerschneidungseffekte sind wesentliche, unmittelbare Beeinträchtigungen, die von Verkehrswegen 
mit linearen Infrastrukturen ausgehen. Im bestehenden Verkehrsnetz oder bei dessen Ausbau ist die Umsetzung 
konkreter Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung von ökologischen Korridoren quer, längs und verti-
kal zum Verkehrsträger deutschlandweit, grenzübergreifend sowie dauerhaft anzustreben; dies gilt in besonderem 
Maße bei gebündelten Verkehrstrassen (z. B. Bahn und Straße). In diesem Sinne sind die Verfahren und Bewer-
tungsmethoden der Verkehrsinfrastrukturplanung des Bundes weiterzuentwickeln. 

Exkurs / Querbezug: 

Kasten 18:  Bundesprogramm Wiedervernetzung 

Das Bundeskabinett hat 2012 das Bundesprogramm Wiedervernetzung beschlossen. Ziel des Bundespro-
gramms ist es, die durch das überörtliche Straßennetz zerschnittenen national bedeutsamen Lebensraumkorri-
dore für Tiere und Pflanzen wieder miteinander zu verbinden (Wiedervernetzung). Die Zerschneidung von 
Lebensräumen durch Verkehrsinfrastruktur sowie die zunehmende Verkehrsdichte haben teilweise zu einer 
Verinselung und qualitativen Verschlechterung noch vorhandener Lebensräume für Tiere und Pflanzen ge-
führt. Darüber hinaus kann die Barrierewirkung von Straßen sowohl den Austausch innerhalb und zwi-
schen Populationen als auch die Besiedlung neuer Lebensräume beeinträchtigen. Wildunfälle, die auch 
gefährlich für Verkehrsteilnehmende sind, können Populationen von gefährdeten Tierarten beeinträchtigen. 
Der Bau von Querungshilfen für Tiere und zur Vernetzung von Lebensräumen (z. B. Grünbrücken) an 
Straßen und die Berücksichtigung von Lebensraumkorridoren bei der zukünftigen Verkehrswegeplanung 
tragen zur Erhaltung der Durchlässigkeit der Landschaft bei und schützen und erhalten damit auf diesem 
Wege die biologische Vielfalt. Neben dem Aktionsfeld Straßenbau enthält das Bundesprogramm Wieder-
vernetzung auch die Aktionsfelder Naturschutz und Landschaftspflege sowie räumliche Gesamtplanung. 
Für die Sicherung der prioritären Wiedervernetzungsabschnitte ist ein Zusammenspiel aller drei Fachbe-
reiche (z. B. auch durch naturschutzfachliche Maßnahmen im Hinterland sowie die planerische Sicherung 
der Lebensraumkorridore) erforderlich. 

Ziel 19.2: Biodiversitätsschutz auf Bundesliegenschaften 

Bis 2030 werden Bundesliegenschaften im Sinne des Biodiversitätsschutzes weiterentwickelt. 

Erläuterung zum Ziel: 

Die Bundesregierung hat sich mit der „Strategie zur vorbildlichen Berücksichtigung von Biodiversitätsbelangen 
für alle Flächen des Bundes“ (StrÖff) das Ziel gesetzt, die biologische Vielfalt auf seinen Flächen auch zur Stei-
gerung der Klimaresilienz vorbildlich zu erhalten und damit ihrer besonderen Verantwortung für den Naturschutz 
gerecht zu werden. Zu den Flächen des Bundes gehören zum Beispiel ehemals und aktiv militärisch genutzte 
Liegenschaften Bundeswasserstraßen, Bundesfernstraßen sowie das Schienennetz der Deutschen Bahn und deren 
Begleitflächen. 

Exkurs / Querbezug: 

Kasten 19:  Das Nationale Naturerbe (NNE) 
Das Nationale Naturerbe ist eine einzigartige Naturschutzinitiative des Bundes. Die Bundesregierung verzich-
tet seit 2005 auf den Verkauf ausgewählter, wertvoller Naturflächen im Bundeseigentum und gibt sie stattdes-
sen in die Hände der Länder, der Deutschen Bundesstiftung Umwelt sowie Naturschutzverbände und -stiftun-
gen, die künftig für die Pflege und Entwicklung der Flächen zum Schutze der Natur verantwortlich sind. Auf 
einem Teil der Naturerbeflächen übernimmt der Bund selbst die Naturschutzaufgaben. Das Nationale Natur-
erbe umfasst derzeit rund 164.000 Hektar. Zum Nationalen Naturerbe zählen ehemals militärisch genutzte Ge-
biete, Flächen entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze („Grünes Band“), Flächen aus dem DDR-Volks-
vermögen und stillgelegte Braunkohletagebaue in Ostdeutschland. Die Flächen des Nationalen Naturerbes sind 
dauerhaft der Natur gewidmet und werden als natürliches Erbe für künftige Generationen erhalten. Hierzu 
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müssen auf den Flächen strenge Naturschutzstandards eingehalten und umgesetzt werden. Viele dieser Flächen 
weisen heute eine hohe Artenvielfalt auf. 

 

Kasten 20:  Die Strategie zur vorbildlichen Berücksichtigung von Biodiversitätsbelangen für 
alle Flächen des Bundes (StrÖff) 

Die 2016 von der Bundesregierung beschlossene Strategie zur vorbildlichen Berücksichtigung von Biodiversi-
tätsbelangen für alle Flächen des Bundes (StrÖff) dient dazu, die Ziele der Nationalen Strategie zur Biologi-
schen Vielfalt (NBS) von 2007 auf Bundesflächen umzusetzen. Sie erfüllt damit eine Vorbildfunktion und um-
fasst Maßnahmen, mit denen die verschiedenen zuständigen Stellen des Bundes die Biodiversität heute und in 
den kommenden Jahren schützen, erhalten und fördern sollen. Die StrÖff gilt für alle Flächen des Bundes. Zu 
Projekten von nationaler Bedeutung zählen unter anderem das „Bundesprogramm Wiedervernetzung“ oder das 
„Bundesprogramm Blaues Band Deutschland“. 
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IV. Ziele zum weltweiten Schutz 45der Biodiversität 
20. Handlungsfeld: Beitrag Deutschlands zum weltweiten Biodiversitätsschutz 
Neben dem immensen Nutzen der Biodiversität für die Menschen als natürliche Lebensgrundlage und für den 
Klimaschutz gibt es viele weitere Gründe, die Biodiversität zu erhalten. Aufgrund von Lebensstilen und Wirt-
schaftsweisen in Deutschland und der Europäischen Union trägt Deutschland auch in anderen Ländern zur Bio-
diversitätszerstörung bei. Die biologische Vielfalt kennt keine politischen Grenzen. Um die Biodiversitätsverlust, 
Klimawandel und Verschmutzung der Umwelteffektiv bekämpfen zu können, ist es daher notwendig, auf inter-
nationaler und multilateraler Ebene zusammenzuarbeiten. Aufgrund der globalisierten Wirtschaft braucht es part-
nerschaftliche Lösungen für den Biodiversitätsschutz in transnationalen Wirtschaftsräumen und Wertschöpfungs-
ketten. Dabei trägt auch Deutschland eine besondere Verantwortung und kann Wegbereiter im Kontext der sozial-
ökologischen Transformation sein. Es gilt, die Länder des sogenannten „Globalen Südens“ bei der Umsetzung 
der globalen Ziele zum Schutz der biologischen Vielfalt, der nachhaltigen Nutzung und Wiederherstellung von 
Ökosystemen und deren Leistungen zu unterstützen und die Zusammenarbeit mit Staaten und nichtstaatlichen 
Akteuren zu fördern. Dazu gehört auch z. B. die Achtung der Menschenrechte und die wirksame und effektive 
Beteiligung und Teilhabe indigener Völker und lokaler Gemeinschaften. Außerdem müssen internationale Ab-
kommen zu Biodiversität, Klimaschutz und Umwelt für verbesserte Kooperation und Umsetzung miteinander 
verzahnt, umgesetzt und zukünftig weiterentwickelt sowie die Nagoya- und Cartagena-Protokolle global umge-
setzt werden. 

Ziel 20.1: Umsetzung und Weiterentwicklung internationaler Biodiversitätsabkommen 

Bis 2030 und darüber hinaus erfüllt Deutschland weiterhin die Vorgaben und Ziele der biodiversitätsrelevanten 
internationalen Übereinkommen, wirkt engagiert an ihrer Weiterentwicklung mit, fördert aktiv die Realisierung 
von Synergien zwischen diesen Übereinkommen und setzt sich gegen ineffiziente Doppelstrukturen ein. 

Erläuterung zum Ziel: 

Für eine erfolgreiche Umsetzung des globalen Biodiversitätsrahmens (GBF) muss Deutschland selbst den Vorga-
ben und Beschlüssen der CBD und den Verpflichtungen anderer biodiversitätsrelevanter Abkommen wie UN-
FCCC, UNCCD, CITES, CMS, Internationaler Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und 
Landwirtschaft (ITPGRFA), Internationales Pflanzenschutzübereinkommen (IPPC), Ramsar, Alpenkonvention 
oder dem UNESCO-Welterbeübereinkommen nachkommen und diese Abkommen inhaltlich ausgestalten. Die 
Realisierung von Synergien und Schaffung von Kohärenzen zwischen internationalen Abkommen und relevanten 
UN-Foren, Körperschaften und Agenturen (z. B. FAO) trägt dazu bei, strategische Akzente zu setzen und wissen-
schaftsgeleitet zu arbeiten, Ressourcen für die Umsetzung zu konzentrieren und Doppelarbeit zu vermeiden. Da-
bei ist es auch wichtig, Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft in den Abkommen zu adressieren, weil diese großen 
Einfluss auf die direkten Haupttreiber des Verlustes an biologischer Vielfalt haben. Auch Deutschland gestaltet 
dadurch die Trendwende zur Wiederherstellung der Natur mit. 
Die biodiversitätsverträgliche Ausrichtung von Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, die besonders für das zweite 
Ziel des UN-Übereinkommens über die Biologische Vielfalt (CBD) relevant ist, ist bei weitem noch nicht erreicht. 
Deshalb muss diese Säule in den nächsten Jahren weiter gestärkt werden. Deutschland wird sich dabei mit inter-
nationalen Partner*innen für eine verbindliche Verankerung einsetzen. 

Ziel 20.2: Internationale Unterstützung beim Schutz der Biodiversität 

Bis 2030 und darüber hinaus wird die Bundesregierung die Kooperation mit Staaten sowie nichtstaatlichen Akt-
euren verstärken und Partnerländer bei der Umsetzung der Ziele des Globalen Biodiversitätsrahmens und bio-
diversitätsrelevanter Übereinkommen unterstützen. 

Erläuterung zum Ziel: 

Die Umsetzung des 2022 verabschiedeten Globalen Biodiversitätsrahmens (GBF) erfordert erhöhte Anstrengun-
gen. Neben der konsequenten Umsetzung der eigenen Verpflichtungen hat Deutschland die Verantwortung und 
ein Interesse daran, auch andere Länder und Akteure bei der Umsetzung ihrer nationalen Biodiversitätsstrategien 
und Aktionspläne (NBSAPs) und Beiträge zur Erreichung der internationalen Ziele zu unterstützen. Zentral dafür 

 
45 Schutz umfasst hier den Dreiklang aus Schutz, nachhaltiger Nutzung und Wiederherstellung. 
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ist die Kooperation zwischen den Vertragsstaaten der CBD, insbesondere eine gezielte Unterstützung von und der 
partnerschaftliche Dialog mit Entwicklungs- und Schwellenländern, sowie die aktive Zusammenarbeit mit nicht-
staatlichen Akteuren. Im Fokus stehen hier v. a. Politikberatung und -entwicklung, Kapazitätsaufbau sowie finan-
zielle, technische und wissenschaftliche Kooperation. 

Ziel 20.3: Globale gemeinsame Bewältigung des Biodiversitätsverlusts, des Klimawandels und der Umwelt-
verschmutzung 

Bis 2030 und darüber hinaus übernimmt Deutschland international Verantwortung bei der Verknüpfung und Um-
setzung von Biodiversitäts- und Klimazielen, insbesondere indem sich die Bundesregierung zu diesen Aspekten 
konstruktiv in internationalen Verhandlungen einbringt. 

Erläuterung zum Ziel: 

Klimaschutz, Sicherung der natürlichen Kohlenstoffsenken, Anpassung an den Klimawandel, Bodenschutz und 
Biodiversitätsschutz müssen auch weltweit kooperativ betrieben werden. In allen 
Bereichen der internationalen Zusammenarbeit sind umfassende Maßnahmen zu ergreifen, um Biodiversitäts- und 
Klimaschutz sowie Klimaanpassung gemeinsam voranzubringen, u. a. durch ambitionierte politische Ziele, Part-
nerdialoge, Förderprogramme, Wissensaustausch und Kapazitätsentwicklung. In der internationalen Zusammen-
arbeit müssen Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen mit hohen Synergieeffekten für die biologische 
Vielfalt verstärkt vorangebracht und negative, ökologische, ökonomische und soziale Nebeneffekte vermieden 
werden. Deutschland setzt sich zudem für eine stärkere Förderung von globalen öffentlichen Gütern wie Klima 
und Biodiversität durch die multilateralen Entwicklungsbanken ein. 
Eine Berücksichtigung der Folgen und Wirkungen der Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen in 
Deutschland auf andere Länder, insbesondere im sogenannten „Globalen Süden“, ist dringend erforderlich. 
Gleichzeitig muss der Einfluss globaler Veränderungen auf die biologische Vielfalt und gesellschaftliche Struk-
turen in den einzelnen Ländern berücksichtigt werden. 

Ziel 20.4: Weiterentwicklung und Umsetzung des Nagoya-Protokolls und des multilateralen Mechanismus 
der CBD zum gerechten Ausgleich von Vorteilen, die aus der Nutzung von digitalen Sequenzinformationen 
aus genetischen Ressourcen entstehen 

Bis 2030 und darüber hinaus setzt sich Deutschland aktiv für den weltweiten Aufbau von effizienten nationalen 
Regeln zum vereinfachten Zugang zu genetischen Ressourcen sowie für das Bereitstellen und Teilen von und 
offenem Zugang zu digitalen Sequenzinformationen aus genetischen Ressourcen ein. Weiterhin setzt sich auch 
Deutschland für die Umsetzung des multilateralen Mechanismus der CBD zum gerechten Ausgleich von Vortei-
len, die bei der Nutzung von digitalen Sequenzinformationen (DSI) aus genetischen Ressourcen entstehen, ein. 
Deutschland wirkt national darauf hin, dass die Nutzenden und Bereitstellenden von genetischen Ressourcen in 
Deutschland die Vorgaben der CBD und anderer einschlägiger internationalen Access and Benefit-Sharing 
(ABS)- Instrumente sowie ihrer Umsetzungsakte kennen und entwickelt Maßnahmen, um Nutzende von DSI zum 
gerechten Vorteilsausleich zu motivieren und die Bereitstellung von DSI zu unterstützen. 

Erläuterung zum Ziel: 

Die Erforschung genetischer Ressourcen und digitaler Sequenzinformationen zu genetischen Ressourcen (DSI) 
hat einen beträchtlichen ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Wert. Daraus können Erkenntnisgewinne 
und Anwendungsentwicklungen mit hoher Bedeutung für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung von biologi-
scher Vielfalt sowie für Innovationen entstehen. Forschungsakteure aus Deutschland sind dabei stark auf unkom-
plizierte und effiziente nationale Regelungen für das Bereitstellen und Teilen von sowie den Zugang zu geneti-
schen Ressourcen in anderen Ländern und Rechtsicherheit angewiesen. Zugleich sind Akteure, die Vorteile aus 
deren Nutzung ziehen, eingeladen, zu einem fairen und gerechten Vorteilsausgleich beizutragen. Dies ist eines 
der drei zentralen Ziele der CBD. Die Bundesregierung setzt sich international dafür ein, dass der Mechanismus 
im Rahmen der nationalen Umsetzung keine Steuern oder Abgaben vorschreibt. Außerdem setzt sie sich interna-
tional dafür ein, 
⎯ bestehende ABS-Instrumente und ihre Umsetzungsakte im Sinne von effizienten, standardisierten, multila-

teralen und vereinfachten Lösungen weiterzuentwickeln, um Forschungshemmnisse abzubauen und das Be-
reitstellen und Teilen, sowie einen unkomplizierten Zugang zu genetischen Ressourcen sowie offenen Zu-
gang zu DSI zu gewährleisten, 
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⎯ Rechtssicherheit für Bereitstellende und Nutzende zu schaffen, 
⎯ doppelte Benefit-Sharing-Vorgaben aus unterschiedlichen ABS-Instrumenten zu vermeiden, 
⎯ mögliche Anreize für die Wirtschaft zu schaffen, Beiträge an den Cali-Fonds zu leisten, 
⎯ keine Hierarchie zwischen unterschiedlichen Instrumenten herbeizuführen und für eine sich gegenseitig un-

terstützende Umsetzung der Instrumente zu sorgen. 

Ziel 20.5: Umsetzung des Cartagena-Protokolls 

Bis 2030 und darüber hinaus wird Deutschland weiterhin seine Verpflichtungen aus dem Cartagena- Protokoll 
über die biologische Sicherheit und die Vorgaben aus den Implementierungs- und Kapazitätsaufbauaktionsplänen 
erfüllen. 

Erläuterung zum Ziel: 

Das Cartagena Protokoll über die biologische Sicherheit (CPB) ist ein Zusatzprotokoll zur CBD und soll beim 
grenzüberschreitenden Handel, der Weitergabe und Verwendung von lebenden modifizierten (gentechnisch ver-
änderten) Organismen den Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit sicherstellen. Deutschland hat 
das CPB im Mai 2000 unterzeichnet und mit Verabschiedung des 
„Gesetzes zum Protokoll von Cartagena“ im November 2003 ratifiziert. Die Vertragsstaaten zum Cartagena-Pro-
tokoll haben bei ihrer 10. Konferenz 2022 einen Implementierungsplan und einen Kapazitätsaufbauplan für die 
Zeit bis 2030 verabschiedet, der im globalen Biodiversitätsrahmen durch das Handlungsziel 17 verankert wurde. 

21. Handlungsfeld: Verantwortung für negative Auswirkungen global arbeitsteilig organisier-
ter Wirtschaftstätigkeit 

Die Folgen einer Übernutzung der Natur in hochindustrialisierten Ländern wie Deutschland sind häufig noch an 
weit entfernten Orten zu spüren. Der An- oder Abbau von Rohstoffen ist zum Beispiel oft mit der Übernutzung 
oder Umwandlung natürlicher Ökosysteme in den Herkunftsländern verbunden, mit übermäßigem Verbrauch und 
Verschmutzung von Wasserressourcen, Überdüngung oder Umweltverschmutzung. Fertigungsprozesse und 
Transport können weitere Treibhausgas- und Schadstoffemissionen verursachen sowie zur Verbreitung invasiver 
Arten beitragen. Um negative Einflüsse global arbeitsteilig organisierter Wirtschaftstätigkeit auf die weltweite 
biologische Vielfalt zu reduzieren und der globalen Verantwortung gerecht zu werden sollte weiter daran gear-
beitet werden, internationale Handels- und Lieferketten nachhaltig zu gestalten, auch unter Achtung der Rechte 
und Teilhabe Indigener Völker und lokaler Gemeinschaften. Vielmehr sollen positive Auswirkungen global ar-
beitsteilig organisierter Wirtschaftstätigkeit gefördert werden, die durch bewusste Konsumentscheidungen, Pro-
duktion von und Handel mit nachhaltig erzeugten Produkten (z. B. nachhaltig produziertes Holz, nachhaltig pro-
duzierter Kaffee und wildtierfreundliche Produkte) die Erhaltung der Biodiversität in den Herkunftsländern 
schützt oder sogar fördert. Die Bundesregierung erkennt an, dass eine global arbeitsteilig organisierte Wirtschaft 
die Diffusion fortschrittlicher und umweltschonenderer Produktionsmethoden fördern kann. 

Ziel 21.1: Minderung negativer Auswirkungen global arbeitsteilig organisierter Wirtschaftstätigkeit auf 
die Biodiversität 

Bis 2030 und darüber hinaus setzt sich die Bundesregierung dafür ein, dass negative Auswirkungen global ar-
beitsteilig organisierter Wirtschaftstätigkeit auf die Biodiversität gemindert werden. 

Erläuterung zum Ziel: 

Industriestaaten wie Deutschland lagern durch den Import von Rohstoffen und Produkten die mit dem An- und 
Abbau verbundenen negativen Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und die Gesundheit häufig in andere 
Erdteile aus. Durch nicht nachhaltige Produktionsbedingungen, verstärkt durch steigenden Konsum, leidet die 
biologische Vielfalt in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern zunehmend. Die negativen Umweltwirkungen 
global arbeitsteilig organisierter Wirtschaftstätigkeit müssen sichtbarer gemacht und verringert werden, um bio-
logische Vielfalt nicht nur in Deutschland, sondern auch global zu erhalten. Um negative Auswirkungen des Han-
dels auf Biodiversität zu reduzieren, sind multilaterale Umweltstandards und der Einsatz für transparente und 
nachhaltige Lieferketten essenziell. Im Lichte des angemessenen Ausgleichs zwischen Biodiversitätsschutz, han-
delspolitischen Zielen und handelsrechtlichen Verpflichtungen erfolgt auch die Umsetzung, Performanceanalyse 
und ggf. Überarbeitung bereits bestehender EU-Regulierungen und Sorgfaltspflichtengesetze, wie die EU-
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Verordnung zu entwaldungsfreien Produkten (EUDR), sowie – soweit erforderlich und mit handelspolitischen 
Zielen und handelsrechtlichen Verpflichtungen vereinbar – die Entwicklung neuer freiwilliger Instrumente zu 
sozialer und ökologischer Verantwortung 
in Herkunftsländern und Wertschöpfungsketten. Dies sollte auf Augenhöhe und einvernehmlich mit betroffenen 
Drittstaaten geschehen, etwa in Form eines partnerschaftlichen Ansatzes, indem Partnerländer bei der Implemen-
tierung unterstützt werden. Im Bereich der EUDR geschieht dies derzeit über eine globale Team Europe Initiative, 
in der sich die EU-Kommission und verschiedene EU- Mitgliedstaaten finanziell engagieren. 

Ziel 21.2: Internationaler Handel und nachhaltige Nutzung von Arten 

Bis 2030 wird die nachhaltige Nutzung von wild entnommenen Arten sichergestellt, indem deren Handel in die 
EU erfasst wird, der Vollzug des Handelsartenschutzes und die Bekämpfung des illegalen Artenhandels gestärkt 
werden, Maßnahmen zur Aufklärung der Konsumenten durchgeführt werden und die Nutzung der in Deutschland 
wildlebenden Arten auf nachhaltige Weise geschieht. 

Erläuterung zum Ziel: 

Die Entnahme wilder Arten kann bei Übernutzung deren Bestand bedrohen; der Handel damit kann diese Bedro-
hung verstärken. Deutschland spielt insbesondere im Heimtierhandel als Zielmarkt für den legalen Artenhandel 
sowie als Transitmarkt für illegal und legal gehandelte Arten. eine Schlüsselrolle und steht damit in einer beson-
deren Verantwortung. Dies gilt auch für den Handel mit Medizinal- und Aromapflanzen aufgrund Deutschlands 
Stellung als einer der größten globalen Importeure und Exporteure. Die Entnahme und Nutzung wildlebender 
Arten, einschließlich des Handels, muss sowohl in Deutschland als auch in anderen Herkunftsländern legal, ar-
tenschutzgerecht, nachhaltig und sicher gestaltet sein. Dies beinhaltet die Jagd, Fischerei, Holzernte, Sammlung 
und den Handel in und nach Deutschland (in die EU). Der Handel mit gefährdeten Arten betrifft lebende Tiere 
und Pflanzen sowie ihre Teile und Erzeugnisse (z. B. Leder, Holz, Inhaltsstoffe). Zudem birgt der Wildtierhandel 
unter bestimmten Umständen ein erhöhtes Risiko für die Übertragung von Krankheitserregern. 
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E. Umsetzung 
Fortschreibung, Aktionspläne und Folgestrategie 

Die NBS 2030 ist eine für sich stehende Strategie der Bundesregierung, welche dazu dient, die nationalen Bio-
diversitätsziele für Deutschland festzuschreiben und die für die Zielerreichung erforderlichen Maßnahmen im 
Aufgabenbereich des Bundes voranzubringen. Die Maßnahmen stehen unter einem Kompetenzvorbehalt und für 
den Bundeshaushalt unter dem Vorbehalt der Finanzierung und sind daher nur umsetzbar, soweit für sie eine 
Finanzierungszuständigkeit des Bundes besteht und sie im jeweiligen Einzelplan bzw. Politikbereich gegenfinan-
ziert werden. 
Sie ist, wie schon die NBS von 2007, die zentrale Naturschutzstrategie der Bundesregierung und das wichtigste 
Instrument zur Umsetzung internationaler Vereinbarungen. Die NBS 2030 ist darüber hinaus Teil einer ganzheit-
lichen Naturschutzpolitik und baut auf den Erfahrungen und einzelnen Maßnahmen der NBS von 2007 auf. Hier-
bei werden die gewonnenen Erkenntnisse bei der Umsetzung der NBS von 2007 genutzt, um die NBS 2030 zu 
stärken und bereits begonnene Prozesse fortzuentwickeln. Die NBS 2030 wird einen wichtigen Impuls setzen und 
sich auch neuen Herausforderungen stellen, sowohl bei den übergreifenden Biodiversitätszielen wie z. B. dem 
Artenschutz, der Schutzgebiete und der Wiederherstellung von Ökosystemen als auch weiteren aktuellen Themen. 
Hierzu gehören unter anderem der natürliche Klimaschutz, die Energiewende, der Pflanzen- und Meeresschutz, 
die Stadtnatur sowie der Beitrag der Wirtschaft und Finanzierungsaspekte. 
Die NBS 2030 sieht eine längerfristig ausgerichtete Strategie bis 2030 (zum Teil auch bis 2050) mit klar formu-
lierten Qualitäts- und grundlegenden Handlungszielen sowie kurzfristig ausgerichteten nationalen Aktionsplänen 
mit konkreten Maßnahmen vor. Diese Aktionspläne haben einen starken Fokus auf die Umsetzung und den aktu-
ellen Handlungsbedarf. Der erste Aktionsplan stellt die für den Zeitraum von 2024 bis 2027 umzusetzenden Maß-
nahmen dar. Aufbauend auf den Erkenntnissen und der erzielten Umsetzung bis 2027 enthält der sich anschlie-
ßende Aktionsplan weiterführende und evtl. neue Maßnahmen für den Zeitraum von 2027 bis 2030. So kann 
zielgerichtet und in kürzeren Intervallen mit Maßnahmen nachgesteuert werden. Die Zielerreichung bis 2030 wird 
hierdurch gestärkt. 
Die Bemühungen für die Erhaltung, Verbesserung und nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt werden 
nicht mit dem Jahr 2030 enden. Folglich soll parallel zur Laufzeit des zweiten Aktionsplanes ab 2027 mit der 
Fortentwicklung der Biodiversitätsstrategie nach 2030 begonnen werden. Außerdem sind die in den Aktionsplä-
nen aufgeführten Maßnahmen nicht abschließend – alle Ressorts sind aufgerufen, den Schutz der Biodiversität 
auch in ihren Programmen und Strategien zu berücksichtigen und im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und Finanz-
mittel weitere Maßnahmen zu prüfen und ggf. zu ergreifen, um die Zielerreichung zu unterstützen. 

Überprüfung und Berichtserstattung 

Die Überprüfung der Umsetzung der NBS 2030 baut auf zwei Säulen auf. Dabei wird einer bürokratiearmen 
Umsetzung Priorität eingeräumt. Die erste Säule fokussiert auf die Überprüfung der Zielerreichung. Mit dem 
umfangreichen Set an Indikatoren und Messgrößen der NBS 2030 ist eine transparente und quantitative Messbar-
keit der meisten Ziele möglich. Das hierfür notwendige Indikatorenset und die Messgrößen werden derzeit wei-
terentwickelt. Angestrebt wird dabei die möglichst breite Nutzung von Bestandsdaten sowie eine möglichst auto-
matisierte, digitale Datenerhebung und -auswertung. 
Eine zweite Säule ermittelt den Stand der Durchführung der Maßnahmen. Über eine jährliche Abfrage bei den 
jeweils federführenden Ressorts wird eine kontinuierliche Nachverfolgung über den Umsetzungsstand der Maß-
nahmen erzielt. Dabei sollen nach Möglichkeit Ansätze für eine verwaltungseffiziente Zusammenarbeit der Res-
sorts zum Einsatz kommen. Sofern notwendig können so bereits im laufenden Aktionsplan notwendige Schritte 
zur Unterstützung der Maßnahmen eingeleitet werden. 
Anhand der Auswertungen der Zielerreichung durch das Indikatorenset, der Messgrößen und des Umsetzungs-
standes der Maßnahmen wird im Jahr 2027 eine Bilanz zur Umsetzung der NBS 2030 gezogen. Hierbei werden 
Erfolge sowie auch weiterer Handlungsbedarf aufgezeigt. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in die weitere 
Umsetzung der NBS 2030 und den zweiten Aktionsplan bis zum Jahr 2030 ein. Eine weitere Bilanzierung wird 
im Jahr 2030 erfolgen. Damit wird auch dem Beschluss des Bundestages vom 28. Juni 2006 (Drucksache 16/1996) 
Rechnung getragen, Deutschlands nationale und internationale Verantwortung mit einer umfassenden Strategie 
zur biologischen Vielfalt wahrzunehmen. 
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Der im Rahmen der 15. Vertragsstaatenkonferenz der CBD beschlossene neue globale Biodiversitätsrahmen von 
Kunming-Montreal (GBF) wird von weiteren Entscheidungen zur Überprüfung der Umsetzung des GBF um-
rahmt. Der Nationale Bericht für die CBD ist im Zeitraum bis 2030 zwei Mal zu erstellen. Der siebte Nationale 
Bericht ist bis zum 28. Februar 2026, der achte Nationale Bericht bis zum 30. Juni 2029 an die CBD zu übersen-
den. Die Berichtserstattung für die CBD erfolgt anhand eines digitalen Formblattes und wird getrennt zur natio-
nalen Bilanzierung erstellt. 

Zusammenarbeit mit den Ländern und Kommunen 

Die NBS 2030 ist das zentrale Naturschutzinstrument der Bundesregierung, die sich auf die Aufgaben und Zu-
ständigkeiten des Bundes fokussiert. 
Für die Erreichung der Ziele der Strategie spielen auch Länder und Kommunen eine wichtige Rolle. Ohne die 
zusätzlichen Aktivitäten der Länder und Kommunen wird es nicht möglich sein, wirksam gegen den Verlust der 
biologischen Vielfalt vorzugehen. Insgesamt 15 der 16 Bundesländer haben eigene Länderstrategien oder ver-
gleichbare Aktionspläne entwickelt. Die 16. wird derzeit erarbeitet. Mittlerweile haben sich mehr als 400 Ge-
meinden, Städte und Landkreise aus ganz Deutschland dem im Jahr 2012 mit 60 Kommunen gegründeten Bündnis 
„Kommunen für biologische Vielfalt (Kommbio)“46 angeschlossen. Die Mitgliedskommunen repräsentieren ins-
gesamt über 32,7 Millionen Einwohner, das entspricht 39 Prozent der Bevölkerung Deutschlands. Alle Mitglieder 
haben die Deklaration „Biologische Vielfalt in Kommunen“ unterzeichnet, in der sie Maßnahmen im Sinne der 
Erhaltung und 
Stärkung der biologischen Vielfalt zusagen. Seit dem Jahr 2024 wird Kommbio durch eine institutionelle Förde-
rung in Höhe von 500.000 Euro jährlich aus dem Bundeshaushalt gefördert. Der Dialog und Austausch mit den 
Ländern und Kommunen zum Schutz der biologischen Vielfalt wird fortgesetzt, um gemeinsam an der Umsetzung 
und wirksamen Erreichung der nationalen Biodiversitätsziele zu arbeiten. 
Bereits während der Erarbeitung der NBS 2030 waren Vertretungen von Ländern und Kommunen im Rahmen 
von Workshops, den Dialogforen für Länder und Kommunen und Experteninterviews zu speziellen Themen ein-
gebunden. Die Ergebnisse dieser Beteiligungsformate sind ebenfalls in die NBS 2030 mit eingeflossen. 
Diese regelmäßigen Treffen und kooperativen Prozesse sind von großer Bedeutung und sollen für die Umsetzung 
der NBS 2030 verstetigt werden. Hierbei werden Vernetzungspotenziale zwischen den Bund- und Länderstrate-
gien weiter gestärkt. Ziel soll sein, die Zusammenarbeit auf allen politischen Ebene zu stärken und die Biodiver-
sitätsstrategien der Länder und Kommunen sinnvoll mit der NBS 2030 zu verbinden, so dass die biologische 
Vielfalt auf allen politischen Ebenen gestärkt wird. 

 
46 https://www.kommbio.de/das-buendnis/ 

https://www.kommbio.de/das-buendnis/
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F. Dialog und Kommunikation stärken – von der Strategie zum Handeln! 
Mit der Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt 2030 soll der umsetzungsbegleitende Dialog- und Kommu-
nikationsprozess weiterentwickelt und – neben der Information der Akteure – stärker ergebnis- und handlungsorien-
tiert ausgerichtet werden. Die Erhaltung, Wiederherstellung und Wertschätzung der Biodiversität sowie ihre nach-
haltige Nutzung sind eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nur mit Engagement auf allen politischen Ebenen 
und Unterstützung der gesamten Gesellschaft gelingen kann. Die primäre Verantwortung für die Umsetzung der 
NBS 2030 mit ihren zwei Aktionsplänen liegt bei den Ressorts des Bundes. Aber auch die Länder und Kommunen 
tragen eine besondere Verantwortung für die Zielerreichung (siehe Kapitel E). Gleichzeitig sind die Mitwirkung und 
Unterstützung durch Naturschutz-, Naturnutzer- und Wirtschaftsverbände, Unternehmen, Wissenschaft sowie vielen 
weiteren gesellschaftlichen Akteuren (u. a. Bildungseinrichtungen, Sportverbänden, Religionsgemeinschaften), 
ebenso Beiträge von Bürgerinnen und Bürgern, essentiell. So können diese zum Beispiel aktiv als Citizen Scientists 
in dem Monitoring der Biodiversität (z. B. Bestäubermonitoring) oder bei der Evaluation von Zielen und Maßnah-
men (z. B. Wiederherstellung von Lebensräumen, Blühstreifen und andere) einbezogen werden. 

Kommunikation 

Von der Strategie ins Handeln zu kommen, erfordert Engagement, Akzeptanz und Unterstützung für die Anliegen 
und Notwendigkeiten. Um dies zu erreichen, wird die Umsetzung der NBS 2030 durch eine zielgerichtete öffent-
liche Kommunikation begleitet und vorangebracht. 
Das Thema „Biodiversität“ soll durch die relevanten Akteure stärker als bisher in den politischen und gesell-
schaftlichen Diskurs eingebracht werden, um die Dringlichkeit der Erreichung der Ziele der NBS 2030 für die 
Gesundheit, das Wohlbefinden, den Wohlstand und die Lebensqualität in weiten Teilen der Gesellschaft bewusst 
zu machen. Denn Wissen ist eine der Grundvoraussetzungen für zielgerichtetes Handeln, das erforderlich ist, um 
die biologische Vielfalt langfristig zu schützen, wiederherzustellen und ihre nachhaltige Nutzung zu garantieren. 
Gleichzeitig muss ein besseres Verständnis für die Zusammenhänge zwischen dem eigenen Handeln und den 
Auswirkungen auf die Natur und individuelle Gestaltungskompetenz gefördert werden. Dies muss im Fokus der 
Kommunikation stehen. 

Dialog mit Akteursgruppen 

Einen ganz entscheidenden Baustein, um eine gesamtgesellschaftliche Umsetzung der Strategie sicherzustellen, 
stellt der „Dialogprozess zur NBS 2030“ dar. Er richtet sich insbesondere an Akteursgruppen, die einen substan-
ziellen Beitrag zur Umsetzung der NBS 2030 leisten können. Ziel ist es, durch unterschiedliche zielgruppenspe-
zifische Veranstaltungsformate wichtige Akteure und Multiplikatoren in Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Wis-
senschaft und Gesellschaft in die Umsetzung der NBS 2030 einzubinden, miteinander zu vernetzen und insbeson-
dere dazu zu motivieren, die vorgesehenen Maßnahmen zu unterstützen sowie darüber hinaus eigene Aktivitäten 
zu initiieren. 
Zu diesem Zweck werden bewährte Dialogformate wie das Nationale Forum, die Länder- und Verbändeforen 
fortgeführt, weiterentwickelt und ergänzt. Vertreterinnen und Vertreter der Jugend, der Kommunen, der Wirt-
schaft, der Wissenschaft und Zivilgesellschaft (Vereine, Initiativen aus verschiedenen Milieus) sowie weitere ge-
sellschaftliche Akteure werden in weiteren Gesprächsforen angesprochen und eingebunden. Dies kann auch in 
Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern geschehen, wie z. B. mit „Unternehmen Biologische Vielfalt“. Ein 
besonderes Augenmerk wird daraufgelegt, dass der Dialogprozess greifbare Ergebnisse liefert und konkrete Hand-
lungsoptionen der beteiligten Akteursgruppen und Teilnehmenden beinhaltet. Ergebnisse der einzelnen Dialog-
formate werden auf der NBS Dialogplattform veröffentlicht. 

NBS Dialogplattform 

Die NBS Dialogplattform (www.biologische-vielfalt.de) ist das zentrale Informationsportal rund um die Natio-
nale Strategie zur Biologischen Vielfalt und richtet sich insbesondere an Personen und Organisationen, die aktiv 
am Umsetzungsprozess beteiligt sind. Die Plattform informiert über Wissenswertes zur NBS 2030 und weist den 
Fortschritt der Maßnahmenumsetzung und Zielerreichung transparent nach. Sie dient der Vernetzung und dem 
Austausch zwischen den Akteuren, schafft Sichtbarkeit für die vielfältigen Beteiligungen, zeigt Handlungsmög-
lichkeiten auf und unterstützt dadurch die kollektive Wirksamkeit. Die Motivation potenzieller Akteure, sich für 
die Ziele der NBS 2030 und die biologische Vielfalt in Deutschland einzusetzen und diese zu unterstützen, sind 
Schlüsselfaktoren für die Zielerreichung. Auch der Dialogprozess und seine Ergebnisse werden sichtbar und nach-
vollziehbar dargestellt. 

www.biologische-vielfalt.de


Drucksache 20/14325 – 60 –  Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 

Weitere zeitgemäße Kommunikationsformate werden genutzt, um Akteure sowie die interessierte Öffentlichkeit 
über aktuelle Entwicklungen, neue Projekte, Vorschläge zur Umsetzung der NBS 2030 und Gewinnung neuer 
Partner zu informieren und Beiträge zur Umsetzung der Nationalen Strategie zu kommunizieren. 
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1. Aktionsplan  

zur Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt 2030  

(NBS 2030) 
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Einleitung 

Der 1. Aktionsplan der Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt 2030 (NBS 2030) enthält die Maßnahmen 
zur Umsetzung der NBS 2030 für den Zeitraum von 2024 bis 2027. Er stellt somit das erste Maßnahmenpaket zur 
Zielerreichung der NBS bis 2030 dar. 
Neben Informationen zu den Inhalten der Maßnahmen können dem Aktionsplan ebenfalls Informationen zur ein-
deutigen Zuordnung zu den Zielen und Handlungsfeldern der NBS 2030, zum Zieljahr sowie zur Zuständigkeit 
für die jeweilige Maßnahme entnommen werden. Die Umsetzung der Maßnahmen soll jährlich überprüft und ggf. 
zeitnah nachgebessert werden. Diese Überprüfung dient ebenfalls der Förderung der Zielerreichung bis 2030. 
Im 1. Aktionsplan der NBS 2030 werden Maßnahmen entwickelt, die in die Kompetenz des Bundes fallen und 
daher auf Bundesebene umgesetzt werden sollen. Die öffentlichen Haushalte und Sozialversicherungssysteme 
werden durch diesen Aktionsplan nicht präjudiziert. Die Maßnahmen stehen unter einem Kompetenzvorbehalt 
und für den Bundeshaushalt unter dem Vorbehalt der Finanzierung und sind daher nur umsetzbar, soweit für sie 
eine Finanzierungszuständigkeit des Bundes besteht und sie im jeweiligen Einzelplan bzw. Politikbereich gegen-
finanziert werden. 
Die im 1. Aktionsplan aufgeführten Maßnahmen sind nicht abschließend – alle Ressorts sind aufgerufen, den 
Schutz der Biodiversität auch in ihren Programmen und Strategien zu berücksichtigen und im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeiten weitere Maßnahmen zu prüfen und ggf. zu ergreifen, um die Zielerreichung zu unterstützen. 
Eine Bilanz zur Umsetzung der NBS 2030 wird im Jahr 2027 gezogen. Hierbei wird der Stand der Maßnah-
menumsetzung, neben einer Analyse der Zielerreichung anhand von Indikatoren, im Zentrum der Untersuchung 
stehen. 
Der anschließende 2. Aktionsplan für den Zeitraum von 2027 bis 2030 wird auf den Erkenntnissen der Bilanzie-
rung aufbauend entwickelt und ergänzende bzw. nachgebesserte Maßnahmen zur Zielerreichung bis 2030 enthal-
ten. 
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